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Starthilfe fiir hre Griindung

Wohliberlegt und sorgfaltig geplant

Informationen und eine sorgfdltige Planung sind ein gutes Fundament fiir eine erfolgreiche
Existenzgriindung. Mit der vorliegenden Broschiire mochte das Bundesministerium fiir
Wirtschaft und Energie Ihren Weg in die Selbstdndigkeit unterstiitzen.

Festes Fundament

Diese Publikation soll Ihnen dabei helfen, ein festes
Fundament fir Ihre berufliche bzw. unternehmeri-
sche Zukunft zu bauen. Unternehmerinnen und
Unternehmer des Mittelstandes erbringen etwa die
Halfte der gesamten Wirtschaftsleistung (Brutto-
wertschopfung). Sie sind Arbeitgeberinnen und
Arbeitgeber fiir mehr als zwei Drittel aller Beschif-
tigten hierzulande. Dariiber hinaus tibernehmen
sie die Ausbildung von mehr als 80 Prozent aller
Auszubildenden: eine stolze Leistung.

Um die mittelstandische Wirtschaft zu sichern,
braucht es Griinderinnen und Grunder, die mit
ihren zukunftsorientierten Ideen, fundiertem fach-
lichen Know-how und unternehmerischen Kom-
petenzen dafiir sorgen, dass der Mittelstand auch
zukiinftig innovativ und erfolgreich bleibt.

LStarthilfe

Das Bundeswirtschaftsministerium bietet Griinde-
rinnen und Grindern sowie jungen Unternehme-
rinnen und Unternehmern mit Informationen
Lotarthilfe“ beim Aufbau einer selbstindigen
Existenz.

Zur besseren Orientierung sind einzelne Text-
absitze mit Symbolen gekennzeichnet:

Weitere Informationen
E Tipp

IE Achtung

Seite xy

Alle Publikationen des Bundeswirtschaftsministe-
riums stehen als Download auf der Webseite
www.bundeswirtschaftsministerium.de zur
Verfligung. Dariiber hinaus verschafft das Existenz-
grindungsportal des Bundeswirtschaftsminis-
teriums unter www.existenzgruendungsportal.de
Griinderinnen und Griindern Zugang zu einer
Vielzahl von Informationen und praktischer Hilfe.

Auf einen guten Start mit der ,Starthilfe und
viel Erfolg.


https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/SiteGlobals/BMWI/Forms/Listen/Publikationen/Publikationen_Formular.html
http://www.existenzgruendungsportal.de

1. Zum Start in den Start

Warum nicht? ,Karriere“ als Unternehmerin oder Unternehmer

Griinderinnen und Griinder tragen dazu bei, die Wirtschaftsleistung in Deutschland zu
stdrken. Mit ihren liberwiegend kleinen und mittleren Unternehmen sorgen sie fiir den
Grofsteil der Ausbildungs- und Arbeitspldtze. Dariiber hinaus sind viele von ithnen mit
ihren innovativen Produkten und Dienstleistungen weltweit erfolgreich.

Viele Griinderinnen und Grinder erfiillen sich mit ihrem Weg in die Selbstiandigkeit einen
personlichen Traum.

Sie wollen

ihrem unternehmerischen Tatendrang nachgehen;
ihre eigene Unternehmens-Idee verwirklichen;

eine glinstige Gelegenheit beim Schopf ergreifen;
berufliche Frustrationen vermeiden oder beenden;
der Arbeitslosigkeit entfliehen;

mehr Unabhingigkeit erleben;

mehr Erfolgserlebnisse geniefen;

ihren beruflichen Aufstieg selbst in die Hand nehmen,;
sich ein hoheres Einkommen erarbeiten.

GRUNDUNG
[
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Abbildung 1: Existenzgriindungen in Deutschland* (in 1.000)

Institut fir Mittelstandsforschung Bonn, 2026
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* Eingeschrankte Vergleichbarkeit der Jahresangaben aufgrund von Uber- oder Untererfassungen bei Freien Berufen und Land- und Forstwirten
durch IT-Umstellung in den Bundesldndern. 2023: Schatzung im Gewerbe auf Basis der Vorjahrestrends.

Quelle: Die Gesamtstatistik des IfM Bonn zu den Existenzgriindungen umfasst alle steuerrechtlich selbstandigen Tatigkeiten von Personen. Neben gewerblichen
Tatigkeiten gehdren dazu die nichtgewerblichen Bereiche der Land-/Forstwirte und Freien Berufe inklusive weiterer sogenannter sonstiger selbstindiger Tatigkeiten
(z.B. Berufsbetreuer). Ausgewiesen wird die Anzahl der Personen, die im jeweiligen Kalenderjahr eine selbsténdige Tatigkeit im Vollerwerb neu aufgenommen haben.

J

In 10 Schritten zur Grindung

Zu Ihrer Orientierung finden Sie hier die wichtigsten Handlungsschritte und Entscheidungen in
Richtung Unternehmensgriindung. Das Allerwichtigste zuerst: Informieren Sie sich griindlich!
Lassen Sie sich beraten! Bei allem, was auf Sie zukommt.

1. Selbstandigkeit: Ja oder nein?

Fiir die meisten Griinderinnen und Griinder geht
ein Traum in Erfiilllung: die eigene Chefin oder der
eigene Chef sein, die eigenen Ideen verwirklichen,
den eigenen Erfolg erleben. Dieser Erfolg kommt
allerdings nicht von allein. Dafiir muss man sich als
Selbstiandige oder Selbstdndiger schon ordentlich
ins Zeug legen.

Zu tun: Uberlegen Sie, ob Sie wirklich die oder der
Richtige sind, um ein eigenes Unternehmen zu
griinden und zu fithren. Versuchen Sie, sich ein
Bild Giber den Alltag einer Unternehmerin bzw.
eines Unternehmers zu machen. Sprechen Sie mit
Selbstindigen. Lesen Sie Interviews mit oder auch
Biographien von Unternehmerinnen und Unter-
nehmern. Sprechen Sie vor allem auch mit Ihrer
Familie. Sie muss Ihr Vorhaben unterstiitzen.

Besondere Herausforderung: Selbstindig zu sein
liegt nicht jedem. Seien Sie ehrlich zu sich selbst,
wenn Sie Pro und Kontra abwigen (E] Seite 10 ff.).

2. Priifen: Funktioniert die Geschiaftsidee?

Was genau haben Sie vor? Jede unternehmerische
Karriere beginnt mit einer guten Geschéftsidee.

Zu tun: Finden Sie heraus, ob Sie gentigend Kun-
dinnen und Kunden fiir Ihre Idee finden werden.
Stellen Sie fest, was genau diese von Thnen erwar-
ten. Konnen Sie alle Erwartungen erfiillen, oder
mussen Sie Ihre Idee ,nachbessern“? Recherchieren
Sie aufderdem, wer Thre Mitbewerberinnen und
-bewerber sind. Wer bietet bereits Ahnliches an?
Vor allem: Was unterscheidet Ihr Angebot von dem
Ihrer Mitbewerberinnen und -bewerber? Sie miissen
das Rad tibrigens nicht unbedingt neu erfinden:
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Erkundigen Sie sich, ob eventuell ein Franchise-
Unternehmen infrage kommt, das eine dhnliche
Idee ,verkauft” und das Sie als Lizenzunterneh-
merin oder -unternehmer fithren kénnen.

Besondere Herausforderung: Nicht Sie entscheiden,
ob Ihre Idee gut ist, sondern der Markt.

3. Vor dem Start: Informieren und beraten lassen

Je mehr Sie wissen, desto besser wird [hre Griindung
funktionieren. Es gibt eine ganze Reihe von Exper-
tinnen und Experten, die Ihnen eine Menge iiber
das Thema Griindung vermitteln konnen. Beratun-
gen sind eine wichtige Investition in Ihr Griindungs-
vorhaben.

Zu tun: In einer ersten Beratung sollten Sie klaren:

Ist IThre Geschéftsidee Erfolg versprechend?
Stimmen Thre Markteinschitzungen?

Sind Ihre finanziellen Uberlegungen realistisch?
Lohnt es sich fiir Sie, das Risiko der Selbstindig-
keit einzugehen?

e Reichen Thre persénlichen und fachlichen
Kenntnisse aus?

Besondere Herausforderung: Immer daran den-
ken: Informationsdefizite sind mafdgeblich dafiir
verantwortlich, dass Griindungen schiefgehen
(5 Seite 14 ff.).

4. Unternehmensgriindung planen

Wenn Sie nun darangehen, Thre Geschiftsidee in
die Tat umzusetzen, sollten Sie nichts dem Zufall
uberlassen. Entwickeln Sie aus Ihrer Idee einen
detaillierten Plan. Einen solchen vollstindigen
Businessplan miissen Sie Ihren Geldgebern ohne-
hin vorlegen.

Zu tun: Mit einem schriftlichen Businessplan ord-
nen Sie Ihre Gedanken und gewinnen Sicherheit.
Stellen Sie fest, welche fachlichen und kaufménni-
schen Kenntnisse Sie besitzen. Reichen die aus?

Wo sollten Sie nachbessern? Beschreiben Sie dann
Ihr Produkt bzw. Ihre Dienstleistung. Gehen Sie auf
[hre zukiinftigen Kundinnen und Kunden und
Konkurrenten ein. Erldutern Sie ggf. Ihre Personal-
planung. Kalkulieren Sie, zu welchem Preis Sie [hr
Produkt bzw. Ihre Dienstleistung verkaufen wollen.
Entscheiden Sie, welche Rechtsform Ihr Unterneh-
men haben soll, welche Vertriebsart und ggf. Ver-
triebspartner Sie nutzen und welche Kommunika-
tions- und Werbemafdnahmen Sie ergreifen werden.
Ganz wichtig: Rechnen Sie aus, ob Ihr Plan aufge-
hen kann und rentabel ist. Schitzen Sie dafiir - so
genau wie moglich - ein, ob Thre voraussichtlichen
Umsitze alle betrieblichen und privaten Kosten
decken und auch einen Gewinn abwerfen werden.

Besondere Herausforderung: Thr Businessplan
sollte alle Faktoren berticksichtigen, die fiir den
Erfolg Threr Griindung entscheidend sein kénnen
(2) Seite 36 ff.).

5. Startkapital berechnen

Die meisten Griindungen kosten erst einmal Geld:
fr Biiroausstattung, Material, Warenlager, Miet-
kaution, Umbauten usw.

Zu tun: Rechnen Sie aus, wie viel Kapital Sie fiir
den Start benoétigen. Denken Sie auch daran, dass
Sie unter Umstinden eine mehrmonatige Anlauf-
phase finanziell Giberbriicken miissen. Wie hoch
sind die laufenden Kosten in dieser Zeit? Vergessen
Sie dabei nicht Ihre privaten Lebenshaltungs-
kosten.

Besondere Herausforderung: Kalkulieren Sie Ihren
Kapitalbedarf nicht zu knapp. Es ist immer gut, ein
finanzielles Polster fiir Unvorhergesehenes zu
haben (5 Seite 41 ff.).



6. Startkapital beschaffen

Stellen Sie fest, wie viel eigenes Geld Sie zur Verfii-
gung haben. Wenn das nicht reicht: Informieren
Sie sich bei Banken, Sparkassen und Genosssen-
schaftsbanken nach deren Kreditkonditionen.
Berticksichtigen Sie in jedem Fall auch die Férder-
programme des Bundes sowie Thres Bundeslandes
fr Existenzgrindungen. Eventuell konnte sich
eine Gesellschafterin oder ein Gesellschafter an
Ihrem Unternehmen beteiligen. Alle Geldquellen
ergeben zusammen lhren Finanzierungsplan.

Besondere Herausforderung: Beim Kreditgesprach
mit der Bank moéchte man von Thnen den Eindruck
bekommen, dass Sie den Kredit auf jeden Fall
zurlickzahlen konnen. Bereiten Sie das Gesprach
daher gut vor () Seite 52 ff.).

7. Erlaubnisse einholen, Selbstandigkeit
anmelden

Die meisten Griinderinnen und Griinder konnen
ihre selbstindige Tatigkeit ohne Weiteres beginnen.
Sie benotigen dafiir keine Erlaubnis oder Zulassung.
Es gibt allerdings ein paar Gewerbe, fiir die man
eine besondere Erlaubnis braucht.

Auflerdem miissen Sie die Aufnahme Ihrer selb-
stindigen Tatigkeit anzeigen, unabhingig davon,
ob sie haupt- oder nebenberuflich ausgeiibt wird.

Zu tun: Klaren Sie im Zweifelsfalle, ob Sie zu den
Gewerbetreibenden oder Freien Berufen gehoren:
entweder bei Ihrem Finanzamt vor Ort oder beim
Institut fir Freie Berufe in Nirnberg.

Gehoren Sie zu den Gewerbetreibenden, erkundigen
Sie sich bei der Industrie- und Handelskammer
(IHK), ob Ihre Tatigkeit erlaubnispflichtig ist. Sind
Sie im handwerklichen Bereich titig, informieren
Sie sich bei der Handwerkskammer (HWK), ob Thre
Tatigkeit meisterpflichtig ist.

Griunden Sie ein Gewerbe, melden Sie Ihre selbstan-
dige Tatigkeit beim Gewerbeamt an. Das Gewerbe-
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amt informiert automatisch u.a. die Industrie- und
Handelskammer (IHK) oder Handwerkskammer
(HWK), das Statistische Landesamt und das
Gewerbeaufsichtsamt.

Bei einer freiberuflichen Tétigkeit brauchen Sie nur
eine Steuernummer beim Finanzamt zu beantragen
und sich im Falle von kammerpflichtigen Berufen
bei [hrer Kammer einzutragen.

Je nach Branche miissen sowohl Gewerbetreibende
als auch freiberuflich Selbstindige ggf. weitere
Zulassungen oder Genehmigungen beantragen.
Informieren Sie sich dazu rechtzeitig bei Ihrer
Industrie- und Handelskammer, Handwerkskam-
mer oder [hrem Berufsverband.

Besondere Herausforderung: Viele Genehmigungen
bauen aufeinander auf und kénnen nicht parallel
bearbeitet werden. Erst mit Erteilung der letzten
Genehmigung diirfen Sie Thre Geschiftstitigkeit
aufnehmen (] Seite 67 ff.).

8. Steuern einplanen

Sie miissen innerhalb eines Monats nach Betriebs-
eroffnung bzw. Aufnahme Ihrer Tatigkeit den aus-
gefillten ,Fragebogen zur steuerlichen Erfassung*
elektronisch tiber www.elster.de an Thr Finanzamt
Ubermitteln. Aus Ihren Angaben zur Rechtsform
und Thren voraussichtlichen Umsétzen und Gewin-
nen errechnet das Finanzamt seine ersten Steuer-
forderungen. Die Bescheide lassen erfahrungsge-
maf nicht lange auf sich warten.

Zu tun: Bei Threr Griindungsvorbereitung miissen
Sie zwei Fragen klaren (am besten im Rahmen
einer Steuerberatung):

1. Welche Steuerarten fallen fiir hr Unternehmen
an?

2. Wann sind diese Steuern fillig? Dabei geht es
vor allem um Steuervorauszahlungen (z.B. fiir
die Einkommensteuer).


http://www.elster.de
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Besondere Herausforderung: Halten Sie die
Vorauszahlungstermine ein. Und: Wenn Nach-
zahlungen fillig werden, kann es finanziell eng
werden. Setzen Sie Thre Vorauszahlung lieber
freiwillig ein wenig hoher an () Seite 95 ff.).

9. Betrieb versichern, Vorsorge betreiben

Das unternehmerische Risiko kann niemand versi-
chern. Man kann es aber begrenzen. Erstens durch
einen gut durchdachten Businessplan. Und zwei-
tens durch Versicherungen: Betriebs- und Berufs-
haftpflichtversicherungen zum Beispiel sowie Ver-
sicherungen im Fall von Einbruch, Feuer oder bei
IT- oder Maschinenschiden. Bei der personlichen
Vorsorge geht es um alle moglichen Lebenslagen:
beispielsweise Arbeitslosigkeit, Alter, Krankheit
oder Unfall.

Zu tun: Bevor Sie Versicherungen abschliefien,
sollten Sie wissen, wo die betrieblichen Hauptrisi-
ken fiir Thr Unternehmen liegen. Was die persén-
liche Vorsorge betrifft: Informieren Sie auf jeden
Fall Thre Krankenkasse vor Threm Start in die Selb-
stindigkeit. Und ganz wichtig: Priifen Sie, ob fir
Ihre selbstdndige Tatigkeit Rentenversicherungs-
pflicht besteht. Nehmen Sie dazu Kontakt mit der
Deutschen Rentenversicherung auf.

Lassen Sie sich bei der Verbraucherzentrale zu den
Moglichkeiten der personlichen Absicherung bera-
ten.

Besondere Herausforderung: Versicherungen sind
unterschiedlich bei Leistungen, Preisen und Bedin-
gungen. Holen Sie darum zu jeder Versicherung
verschiedene Angebote ein () Seite 89 ff.).

10. Nach dem Start: Beraten und begleiten lassen

Als junger Unternehmerin oder jungem Unter-
nehmer wird Thnen im Alltag einiges abverlangt:
Unternehmensplanung, Kreditverhandlungen,
Personalfithrung usw. Sie kdnnen aber unmaog-

lich fiir jedes Thema Expertin oder Experte sein.
Dennoch gibt es immer noch Unternehmerinnen
und Unternehmer, die eine Beratung mit dem
Argument ablehnen: Brauche ich nicht, schaffe ich
schon allein.

Zu tun: Nutzen Sie Beratungsangebote und Coa-
chings. Sie kénnen viel Lehrgeld sparen, wenn Sie
sich die Erfahrungen von Expertinnen und Exper-
ten zunutze machen und aus den Fehlern anderer
lernen (£ Seite 14).

Besondere Herausforderung: Eine individuelle
und ausfiihrliche Beratung ist selten kostenlos.
Aber erstens machen sich die Kosten meist schnell
bezahlt. Und zweitens konnen Beratungen durch
das Forderprogramm des Bundes ,,Forderung von
Unternehmensberatungen fiir KMU“

(2) Seite 14) unterstiitzt werden.

WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal

Griinden - kurz und knapp

Infotelefon zu Mittelstand und Existenz-
griindung des Bundeswirtschaftsministeriums
Kostenfrei: 030-340 60 65 60

Montag bis Donnerstag: 8:00 - 18:00 Uhr
Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr

Griinderplattform

Griindungswerkstatt Deutschland

Industrie- und Handelskammer, Handwerks-
kammer, Berufsverband, Wirtschaftsférderung
oder Griindungsinitiative vor Ort


http://www.existenzgruendungsportal.de
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/Mediathek/Gruenden_kurz_knapp/BMWK-PUBLIKATIONEN
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/Mediathek/Gruenden_kurz_knapp/BMWK-PUBLIKATIONEN
https://www.gruenderplattform.de/
https://www.uwd.de/businessplan-erstellen
https://www.uwd.de/businessplan-erstellen

2. Die Entscheidung

Dreh- und Angelpunkt: die Griinderin bzw. der Griinder

Der Weg in die berufliche Selbstdndigkeit ist kein Sonntagsspaziergang, sondern eher eine Berg-
wanderung, bei der es auf die richtige Ausstattung ankommt: Die persénlichen Voraussetzungen
miissen stimmen und auch [hre Familie sollte [hnen den Riicken freihalten. Ganz wichtig sind
nattirlich Ihr fachliches und unternehmerisches Know-how. Packen Sie Ihren ,Griindungs-Ruck-
sack“und achten Sie darauf, dass Sie alles dabeihaben, auch fiir den Notfall. Verteilen Sie Ihr
Equipment gleichmdfSig und priifen Sie lieber einmal zu viel, ob Sie auch wirklich an alles

gedacht haben.

Damit Sie sich mit [hrem Unternehmen bzw. Ihrer
beruflichen Selbstandigkeit erfolgreich am Markt
etablieren und Ihren Lebensunterhalt verdienen
konnen, missen Sie tiglich im wahrsten Sinne des
Wortes etwas unternehmen. Damit verdndert die
berufliche Selbstindigkeit nicht nur Ihren Alltag,
sondern auch den Threr Familie.

Viele Griinderinnen und Griinder erfullen sich mit
ihrer Selbstdndigkeit einen Traum und sind mit

ihrer Entscheidung zufrieden. Andere betrachten
ihre Existenzgriindung als Notldsung. Versuchen
Sie, so genau wie moglich festzustellen, warum Sie
sich selbstindig machen mdchten und ob Sie tat-
sachlich das ,,Zeug“ zur Unternehmerin oder zum
Unternehmer haben. Nehmen Sie sich ausreichend
Zeit und sprechen Sie zum Beispiel mit Beraterinnen
und Beratern der Kammern, mit befreundeten
Selbstindigen und mit Familienangehorigen.
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2. DIE ENTSCHEIDUNG

Denken und handeln Sie unternehmerisch?

Die folgende Checkliste bietet Ihnen Orientierungshilfe. Je fter Sie mit ,,Ja“ antworten, desto
eher erfiillen Sie die Voraussetzungen fiir eine erfolgreiche Existenzgriindung.

Ihre Einstellung zum Thema berufliche
Selbstandigkeit

(] Koénnen Sie sicher sein, dass Sie nicht aus
der Not heraus griinden, sondern weil Sie
davon tiberzeugt sind, dass die berufliche
Selbstindigkeit das Richtige fiir Sie ist?

1 Sind die Ziele, die Sie mit Ihrer beruflichen
Selbstandigkeit erreichen wollen, realistisch?

1 Haben Sie Thre Geschiftsidee gut durch-
dacht und sind Sie von ihren Erfolgsaus-
sichten iberzeugt?

1 Werden Sie sich ausreichend Zeit nehmen,
um sich auf Ihre Griitndung vorzubereiten?

1 Sind Sie in der Lage, sich ein realistisches
Bild tiber Ihren zukiinftigen Unternehmer-
Alltag zu machen?

[ Kennen Sie (z.B. uiber Thren Bekannten-/
Freundeskreis) Unternehmerinnen und
Unternehmer?

Ihre personlichen Voraussetzungen

] Kénnen Sie sich vorstellen, welche kérper-
lichen und seelischen Belastungen vor
allem in den ersten Jahren auf Sie zukom-
men?

' Sind Sie gesund und korperlich fit?

(] Achten Sie darauf, dass Sie fit bleiben?

1 Haben Sie mit Ihrer Familie dariiber
gesprochen, was sich fiir sie durch Ihre
Selbstindigkeit &ndern wird?

(1 Halt IThnen Thre Familie den Riicken frei?

(] Sind Sie bereit, vor allem in den ersten Jah-
ren Uberdurchschnittlich viel zu arbeiten
(auch abends und am Wochenende)?

(1 Sind Sie bereit, in den ersten Jahren mog-
licherweise auf Ihren Urlaub zu verzichten?

(1 Bewahren Sie einen kiihlen Kopf, auch
wenn es hektisch zugeht?

(] Kénnen Sie sich von Stresssituationen
schnell erholen?

(J Setzen Sie Ihre selbst gesteckten Ziele
auch um?

(1 Packen Sie auch unangenehme Themen an
und versuchen sie zu 16sen?

(1 Sehen Sie Riickschldge und Enttauschungen
als Herausforderungen an, es beim nichsten
Mal besser zu machen?

(L] Haben Sie den Eindruck, dass Sie an Thren
Aufgaben wachsen?

(] Suchen Sie sich Hilfe, wenn Sie ein bestimm-
tes Problem nicht selbst 16sen konnen?

[ Nehmen Sie Kritik an, ohne sich dadurch
verunsichern zu lassen?

(1 Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass
Sie aus Thren Fehlern lernen?

1 Kennen Sie Ihre personlichen Grenzen
und Thre Leistungsfiahigkeit?

(1 Sind Sie in der Lage, das Fir und Wider
von Risiken einzuschitzen und auf dieser
Grundlage zu entscheiden?

[ Verfiigen Sie Uiber personliche Kontakte,
die Sie auch fiir Ihre berufliche Selbstin-
digkeit nutzen kénnen?

(1 Gehen Sie gerne auf Menschen zu?

(] Haben Sie den Eindruck, dass Sie Ihre
Gesprachspartner von Thren Argumenten
tiberzeugen und von Thren Ideen begeistern
kénnen?

(1 Koénnen Sie sich gut in andere Menschen
hineinversetzen?

\
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Denken und handeln Sie unternehmerisch? (Fortsetzung)

Ihre Einstellung zum Thema Geld

(1 Koénnen Sie ruhig schlafen, auch wenn Sie
kein festes Einkommen haben?

(1 Sind Sie bereit und in der Lage, sich in der
ersten Zeit u.U. finanziell einzuschrianken?

(1 Konnen Sie diszipliniert mit Geld umgehen
und Reserven (z.B. fur Kredittilgung, Steu-
ern) anlegen, auch wenn Sie dabei auf Neu-
anschaffungen (bspw. neues Auto, neuer
Schreibtisch) zunachst verzichten mussen?

(] Haben Sie sich iiber Finanzierungsmaglich-
keiten informiert?

(1 Haben Sie bereits einen guten Kontakt zu
Threr Bank?

(1 Verfiigen Sie tiber finanzielle Reserven, um
eine erste Durststrecke (ca. 6 Monate) zu
uberbriicken?

(] Wiirde Thr/Ihre Lebens-/Ehepartner/-in
in der ersten Phase fiir [hren gemeinsamen
Lebensunterhalt aufkommen?

Ihr fachliches Know-how

(1 Passt Thre bisherige berufliche Tatigkeit zu
dem Vorhaben und der Branche, in der Sie
sich selbstindig machen wollen?

[ Verfiigen Sie Uiber nachweisbare Qualifika-
tionen, um andere davon zu iiberzeugen,
dass Sie ein ,Meister Thres Fachs* sind?

(] Kdnnen Sie mit der in Ihrer Branche wbli-
chen Computersoftware umgehen?

(L] Wissen Sie, was Sie konnen, und vor allem,
was Sie nicht konnen?

(] Konnen Sie fachliche Defizite ausgleichen
(durch Schulungen, Partner, Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen)?

(1 Sind Sie mit den Zukunftsprognosen
Ihrer Branche vertraut?

(1 Sorgen Sie dafiir, dass Sie fachlich immer
auf dem neuesten Stand sind?

Ihr unternehmerisches Know-how

(1 Verfiigen Sie Giber kaufminnisches oder
betriebswirtschaftliches Know-how und
wissen Sie z.B., wie eine Rentabilitats- und
eine Liquiditatsvorschau erstellt wird, wie
eine einfache Buchfiihrung aussieht oder
was es mit einer Umsatzsteuervoranmel-
dung auf sich hat?

[ Wissen Sie, welche behordlichen/formalen
Auflagen Sie erfiillen miissen?

(1 Haben Sie Erfahrungen mit der Anleitung
und Fithrung von Personal?

(1 Kénnen Sie Aufgaben delegieren?

(1 Sind Sie mit Marketing und Vertrieb vertraut?

(] Haben Sie bereits Verkaufsverhandlungen
gefihrt?

(] Haben Sie bereits Kontakte zu potenziellen
Auftraggebern, Lieferanten und/oder
Kooperationspartnern?

)] Wissen Sie, auf was es bei der Standortsuche
ankommt?

(] Wissen Sie, wo Sie sich Informationen und
Rat holen kdénnen?

WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal
Griindungswissen



https://www.existenzgruendungsportal.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Expertensuche_Formular?resourceId=32e62457-7e80-4ae6-afda-6c28f8f298e8&input_=4cb8aeb5-2a2c-4c5c-b9d8-7e5b8558fa62&pageLocale=de&__time_token=49f6f3131359771e4023c42ab5ecd0f034f2a95cca144cf21c23d94e9f23b01f9d57b0320b955e190ec6a3d8f4bde826&templateQueryString=Qualifikation&documentType_=&documentType_.GROUP=1&selectSort=&selectSort.GROUP=1#form-32e62457-7e80-4ae6-afda-6c28f8f298e8
https://www.existenzgruendungsportal.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Expertensuche_Formular?resourceId=32e62457-7e80-4ae6-afda-6c28f8f298e8&input_=4cb8aeb5-2a2c-4c5c-b9d8-7e5b8558fa62&pageLocale=de&__time_token=49f6f3131359771e4023c42ab5ecd0f034f2a95cca144cf21c23d94e9f23b01f9d57b0320b955e190ec6a3d8f4bde826&templateQueryString=Qualifikation&documentType_=&documentType_.GROUP=1&selectSort=&selectSort.GROUP=1#form-32e62457-7e80-4ae6-afda-6c28f8f298e8
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Hirden kennen — Hirden nehmen

Auf dem Weg zum eigenen Unternehmen (und auch nach der Eréffnung) miissen angehende
Unternehmerinnen und Unternehmer mit Hindernissen rechnen. Stellen Sie sich darauf ein und
informieren Sie sich iiber die verschiedenen Fallstricke und Hiirden, um ihnen rechtzeitig auszu-
weichen. Diverse Studien heben immer wieder typische Probleme von Griinderinnen, Griindern

bzw. jungen Unternehmen hervor.

Finanzierungsfehler

Viele Griinderinnen und Grinder schitzen ihren
kurzfristigen Kapitalbedarf falsch ein und gefahr-
den damit ihre Zahlungsfiahigkeit (Liquiditit), um
beispielsweise laufende Rechnungen zu bezahlen.
Hinzu kommt, dass sie Bankdarlehen aufnehmen,
die nicht selten zu niedrig bemessen sind. Besser
wiére, eine angemessene Finanzierung fiir ihr Vor-
haben oder aber im Zweifelsfall das Vorhaben
insgesamt zu verschieben, bis eine ausreichende
Finanzierung sichergestellt ist. Stattdessen starten
sie mit einer zu geringen Anfangsfinanzierung.
Das Ergebnis ist: Sie kénnen nur unzureichend
Riicklagen aufbauen, um temporire Rickschlige
(Auftragsausfille, unbezahlte Rechnungen) zu be-
wiltigen. Dies fiihrt dann zu einer zunehmenden
Verschuldung, die wiederum in der Ablehnung
weiterer Kredite miindet.

Die Finanzierung, Seite 46

Strategische Fehler

Hier wirkt sich vor allem eine zu starke und ein-
seitige Kundenbindung der jungen Unternehmen
negativ aus. Die Unternehmen akquirieren zu wenige
neue Kundinnen und Kunden. Von Nachteil ist auch
ein zu kurzer Planungshorizont. Geplant wird nur,
das Produkt oder die Leistung auf den Markt zu

bringen. Uberlegungen zu nachfolgenden Schritten
wie z.B. die stetige Verbesserung des Angebots blei-
ben aufden vor. Viele Unternehmerinnen und Unter-
nehmer konzentrieren sich auflerdem zu sehr auf
eine bestimmte Zielgruppe und iiberlegen nicht, ob
ihre Leistung oder ihr Produktsegment womoglich
mit kleinen Anderungen auch fiir andere Ziel-
gruppen interessant sein konnte.

Das Unternehmen fithren, Seite 93

Unternehmensinterne Fehler

Junge Unternehmerinnen und Unternehmer sind
nicht selten der Meinung, dass Businessplane fir
»die Schublade geschrieben“ werden, um formale
Anforderungen des Kreditgebers zu erfiillen.
Ergebnis: Der Businessplan wird nicht umgesetzt,
Planzahlen werden ignoriert und die Entwicklung
Jauft aus dem Ruder”. Unternehmerinnen und
Unternehmer achten auch zu wenig darauf, ob sich
betriebliche Abldaufe optimieren lassen. Die Folge ist
haufig, dass der zeitliche und finanzielle Aufwand
im Vergleich zur Konkurrenz zu hoch ist. Damit
einher geht in der Regel auch, dass das Angebot
nicht erneuert wird und sich zum ,Ladenhuter”
entwickelt.

Der Businessplan, Seite 36
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Mangelhafte Kenntnisse der
Unternehmensfiihrung

Controlling und die Organisation betrieblicher Ab-
laufe lassen sich erlernen. Sie gehéren zum Hand-
werkszeug jeder Unternehmerin und jedes Unter-
nehmers - ganz unabhingig davon, wie grof der
Betrieb ist. Dasselbe gilt fiir Kenntnisse tiber den
Markt. Wer nicht weif}, wer zu seinen Kundinnen
und Kunden gehort und was diese erwarten, hat
schon (fast) verloren. Dass ein regelmafdiger Blick
auf das Angebot der Konkurrenz dazugehort, ver-
steht sich eigentlich von selbst. Aber viele scheuen
den Blick ,iber den Gartenzaun®

Gewusst wie: Know-how fiir Grinderinnen
und Griinder, Seite 14

5) Das Kaufminnische Einmaleins, Seite 76

Fehlender Riickhalt durch die Familie

Achten Sie darauf, dass IThre Familie hinter Ihren
Griindungspldnen steht und Thnen den Riicken
freihilt. Haben Sie kleine oder schulpflichtige
Kinder, tiberlegen Sie — am besten gemeinsam mit
IThrem Partner/Ihrer Partnerin -, wie sich Familien-
leben und Selbstindigkeit unter einen Hut bringen
lassen. Kldren Sie, wer welche Aufgaben im Haus-
halt ibernimmt, wie sich die Betreuung der Kinder
gestaltet und wie viel Zeit Sie als Selbstindige bzw.
Selbstandiger in Haushalt und Familie investieren
miissen bzw. wollen. Uberlegen Sie, ob eventuell
(zunichst) eine Klein- oder aber Teamgriindung fiir
Sie infrage kommt.
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Gewusst wie: Beratung und Know-how fiir Griinderinnen und Griinder

Griinder und Griinderinnen schdtzen ihren Beratungsbedarf oft falsch ein. Oder sie halten
Themen fiir wichtig, die fiir den Erfolg des Griindungsvorhabens nur eine geringe Bedeutung
haben. Informationsdefizite sind die zweithdufigste Ursache fiir das friihzeitige Aus junger
Unternehmen! Nutzen Sie daher die Angebote professioneller Schulungseinrichtungen und

kompetenter Beraterinnen und Berater.

Vor der Griindung

In der Vorbereitungsphase sollte Ihr erster Weg zu
einer Beratungseinrichtung fithren: Kostenlose
Beratung gibt es bei den Industrie- und Handels-
kammern, Handwerkskammern und bei regionalen
Griindungsinitiativen. Je weiter Sie mit Ihrer Griin-
dung voranschreiten, desto tiefer gehen Ihre Fragen:
Sie bendtigen womoglich die Hilfestellung einer
Steuerberaterin oder eines Steuerberaters und/oder
einer Rechtsanwailtin oder eines Rechtsanwaltes.
Fiir die detaillierte Ausarbeitung Ihres Business-
plans, speziell zu Fragen, die [hre Branche, Ihren
Markt und vor allen Dingen auch die Finanzierung
betreffen, kann es sinnvoll sein, eine private Unter-
nehmens- bzw. Existenzgriindungsberatung hinzu-
zuziehen. Die Bundeslander unterstiitzen die Inan-
spruchnahme einer Griitndungsberatung oder eines
Coachings (z.B. durch Zuschiisse oder kostenlose
mehrtégige Intensivberatungen).

Zu den meisten Themen, die zum ,kleinen und
grof3en Einmaleins“ der Unternehmensgriindung
und -fiihrung zédhlen, bieten die folgenden Institu-
tionen Workshops oder Seminare an. Der Besuch
einer solchen Veranstaltung ist sinnvoll.

e Industrie- und Handelskammern
e Handwerkskammern
e Technologiezentren

Kommunen und Kammern

Branchenverbiande, Berufsverbande,

Griindungsinitiativen und -wettbewerbe,

Volkshochschulen

Agenturen fiir Arbeit

e RKW Rationalisierungs- und Innovations-
zentrum der Deutschen Wirtschaft e.V. Kompe-
tenzzentrum

® Hochschulen und auferuniversitare Forschungs-

einrichtungen fiir griindungsinteressierte

Absolventinnen, Absolventen sowie Forschende

Vernetzen Sie sich frithzeitig mit anderen Griin-
derinnen und Griindern. Suchen Sie den Kontakt
zu Unternehmerinnen und Unternehmern. Fragen
Sie am besten die Industrie- und Handelskammer
bzw. Handwerkskammer vor Ort, wann und wo
Grindungsstammtische oder andere Netzwerk-
veranstaltungen stattfinden.

Nach der Griindung

Nach der Griindung geht es darum, Kundinnen
und Kunden zu gewinnen, sich einen Platz auf dem
Markt zu erobern und das Unternehmen zu
festigen. Hier konnen sowohl ein Coaching als
auch eine Beratung sinnvoll sein. Das Programm
sForderung von Unternehmensberatungen fiir
KMU* beteiligt sich an den Beratungskosten zu
wirtschaftlichen, finanziellen, personellen und

Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Planungsarbeit an Ihre Beraterin oder Ihren Berater abgeben

und dadurch den Uberblick verlieren.

Es ist Ihr zukiinftiges Unternehmen. Sie missen die Ziigel in der Hand behalten!




organisatorischen Fragen der Unternehmensfiih-
rung. Es richtet sich an Kleinstunternehmen, kleine

und mittlere Unternehmen (KMU) der gewerb-
lichen Wirtschaft sowie Angehorige der Freien

Berufe, die eine individuelle Beratung in Anspruch

nehmen mochten.

Zustandig fir die Umsetzung des Programms ist
das Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA).

I'3| MITTELSTAND-DIGITAL

Das Netzwerk Mittelstand-Digital unterstiitzt
kleine und mittlere Unternehmen bei der
digitalen Transformation mit Workshops,
Sprechstunden, Demonstrationszentren u.a.
Der Schwerpunkt liegt auf Kiinstlicher Intel-
ligenz bzw. KI-Readiness.

Beratung vorbereiten
Gerade bei intensiveren und kostenpflichtigen
Beratungen kommt es darauf an, die richtige

Beratung zu finden.

e Wibhlen Sie , JThre”“ Beraterin bzw. ,,Jhren*

Berater!
Die ,Chemie” zwischen Ihnen und Ihrem
Gegentiber sollte stimmen.

¢ Suchen Sie mit System!

Fragen Sie Freunde und Bekannte nach
Empfehlungen. Wihlen Sie eine Beraterin bzw.
einen Berater, die bzw. der Thnen auch kompli-
ziertere rechtliche oder wirtschaftliche Zusam-
menhinge verstindlich erldutern kann. Lassen
Sie sich ggf. Referenzen vorweisen. Nutzen

Sie u.a. die Online-Verzeichnisse der Berater/
-innenverbinde.

Was mochten Sie?

Bestimmen Sie exakt Ihren Bedarf, Art und Um-
fang der gewiinschten Leistung und die Mittel,
die Sie fiir eine kostenpflichtige Beratung zur
Verfiigung haben. Machen Sie sich Notizen. Das
spart Zeit und damit ggf. auch Geld.

Fragen Sie nach den Kosten!

Fragen Sie - bei kostenpflichtigen Beratungen -
nach dem zu erwartenden Umfang der Beratung,
welche Kosten wofiir und in welcher Héhe an-
fallen. Beratungen konnen ggf. auch durch
offentliche Mittel geférdert werden (s.o0.).


https://www.mittelstand-digital.de/MD/Redaktion/DE/Artikel/Mittelstand-4-0/mittelstand-40-kompetenzzentren.html
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WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal
Griindungsberatung

BMWE-Initiative ,FRAUEN unternehmen“

Einheitlicher Ansprechpartner
Fir Selbstandige im Dienstleistungsbereich

Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA)
Foérderung von Unternehmensberatungen fiir KMU

Bundesverband Deutscher Innovations-,
Technologie- und Griinderzentren e.V.

WIS - Das Weiterbildungs-Informations-System
der IHK-Organisation

Bundesagentur fiir Arbeit

KURSNET
Aus- und Weiterbildungsangebote

BMWE-Online-Publikationen
zum Thema Griindung

bundesweite griinderinnenagentur bga

Mittelstand-Digital
Netzwerk Mittelstand-Digital

BMWE-Infotelefon zu Mittelstand und
Existenzgriindung

Tel.: 030-340 60 65 60

Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 18:00 Uhr
Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr

Ideen mit Bachelor, Master und PhD: Griindungen aus Wissenschaft und Hochschule

Der Weg von der Forschung zum eigenen Start-up ist spannend, aber auch anspruchsvoll. Griin-
dungsinteressierte Absolventinnen, Absolventen und Forschende miissen sich nicht nur mit dem
Markt beschdftigen, sondern sich auch mit Fragen des geistigen Eigentums, der Finanzierung und
institutionellen Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Wer diese Herausforderungen meistert,
hat die Chance, wissenschaftsbasierte Innovationen erfolgreich in die Praxis zu tiberfiihren.

Die Begeisterung fiir die eigene Idee ist grof3, doch
wer aus der Wissenschaft kommt, merkt schnell:
Der Markt spielt nach ganz eigenen Regeln. Ein
exzellentes Forschungsergebnis ist noch kein
Garant fiir ein marktfahiges Produkt. Erst im Aus-
tausch mit potenziellen Kundinnen und Kunden
und durch Pilotprojekte zeigt sich, ob tatsdchlich
ein (Kauf-)Interesse besteht. In den meisten Fillen
braucht es anschliefdend noch Zeit und Entwick-
lungsarbeit, bis der Product-Market-Fit erreicht ist.

Geistiges Eigentum/Intellectual Property (IP)
tibernehmen

Forschungsergebnisse, Patente, Software oder
Know-how, die an der Hochschule entstanden
sind, gehoren in der Regel der Institution. Grin-
dungsinteressierte Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler miissen daher mit der Transferstelle
der Hochschule kliaren, ob und wie sie das IP lizen-
zieren oder ubertragen lassen kdnnen. Nicht selten
beteiligt sich die Hochschule im Gegenzug an dem
jungen Unternehmen. In jedem Fall ist eine patent-
rechtliche Beratung dringend zu empfehlen.


https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/So-gehts/Beratung/gruendungsberatung
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/So-gehts/Beratung/gruendungsberatung
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/So-gehts/Beratung/gruendungsberatung
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Dossier/frauen-unternehmen.html
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Dossier/frauen-unternehmen.html
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Artikel/Mittelstand/einheitlicher-ansprechpartner.html
https://www.bafa.de/DE/Wirtschaft/Beratung_Finanzierung/Unternehmensberatung/unternehmensberatung_node.html
https://www.bafa.de/DE/Wirtschaft/Beratung_Finanzierung/Unternehmensberatung/unternehmensberatung_node.html
https://www.bafa.de/DE/Wirtschaft/Beratung_Finanzierung/Unternehmensberatung/unternehmensberatung_node.html
https://www.gruenderinnenagentur.de
https://www.mittelstand-digital.de/MD/Redaktion/DE/Artikel/Mittelstand-4-0/mittelstand-40-kompetenzzentren.html
https://www.mittelstand-digital.de/MD/Redaktion/DE/Artikel/Mittelstand-4-0/mittelstand-40-kompetenzzentren.html
https://www.innovationszentren.de/
https://www.innovationszentren.de/
https://wis.ihk.de/
https://wis.ihk.de/
https://www.arbeitsagentur.de/
www.arbeitsagentur.de/kursnet
www.existenzgruendungsportal.de
www.existenzgruendungsportal.de
https://www.existenzgruender.de/DE/Mediathek/Publikationen/Gruender-Zeiten/inhalt.html

Hochschulinfrastruktur nutzen

Wenn Griinderinnen und Grinder Einrichtungen
oder Gerite der Hochschule nutzen mochten, um
ihr Produkt oder ihr Verfahren zur Marktreife zu
entwickeln, muss das vertraglich geregelt und ggf.
vergitet werden. Eine Reihe von Hochschulen bie-
ten inzwischen MakerSpaces u.a. Riumlichkeiten
speziell fiir Grindungsteams an. Férderprogramme
wie exist Griindungsstipendium oder exist For-
schungstransfer sehen vor, dass die Hochschule
den Griindungsteams die notwendige Infrastruktur
zur Verfiigung stellt.

Dienstrechtliche Regelungen fiir wissenschaft-
liche Mitarbeitende beachten

Die Griindungsvorbereitungen dirfen nicht mit
den dienstlichen Aufgaben kollidieren. Erkundigen
Sie sich, ob Sie als wissenschaftlicher Mitarbeiter
oder wissenschaftliche Mitarbeiterin an Threr
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Hochschule fiir Ihre Griindungsvorbereitungen
eine Nebentitigkeitsgenehmigung oder eine
Beurlaubung benétigen.

Rechtliche und ethische Aspekte

Bei Produkten und Verfahren in den Bereichen KI,
Biotechnologie, Chemie, Medizintechnik u.a. gel-
ten hohe regulatorische Anforderungen. Daten-
schutz, Ethik, Sicherheitsauflagen und Zulassungen
missen frithzeitig gepriift werden.

Forderung und Finanzierung

Fir Forschung, Entwicklung, Innovation und
MarkterschliefSung stellen Bund, Linder und EU
technologieorientierten Griindungsteams spezielle
Forderhilfen zur Verfiigung. Als Flaggschiff der
bundesweiten Férderung gilt dabei das Programm
exist - from science to business. Mit diesem sowie
weiteren Unterstiitzungsangeboten in Form von
Zuschiissen, Wettbewerben, Auslandsaufenthalten
und Beteiligungen unterstiitzt das Bundesministe-
rium fiir Wirtschaft und Energie erfolgreich die
Griindung, die unternehmerische Kompetenz und
den erfolgreichen Markteintritt der Griindungs-
teams. (2 Seite 52).

Auch die Hochschulen sowie aufieruniversitiren
Forschungseinrichtungen verfiigen zum Teil tiber
eigene Forderprogramme sowie Ideen- bzw. Griin-
dungswettbewerbe, Inkubatoren und Acceleratoren.
Grindungsteams erhalten dort das notwendige
Know-how fiir den Unternehmensstart sowie
Zugang zu unterstiitzenden Netzwerken. Dazu
gehort auch Hilfestellung bei der Beantragung von
Fordermitteln.

WEITERE INFORMATIONEN

exist — from science to business

BMWE-Existenzgriindungsportal



https://exist.de/
https://www.existenzgruendungsportal.de
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Einziger Ausweg oder Chance? Griindungen aus der Arbeitslosigkeit

Fiir viele arbeitslose Biirgerinnen und Biirger bietet die berufliche Selbstdndigkeit einen Weg
zurtick ins Erwerbsleben. Voraussetzung dafiir ist jedoch eine sorgfdltige Priifung der persén-
lichen, fachlichen und unternehmerischen Eignung.

Bei Bezug von Arbeitslosengeld:
Griindungszuschuss

Existenzgriinderinnen und -griinder aus der
Arbeitslosigkeit konnen, wenn sie die Vorausset-
zungen erfillen, alle Férderprogramme fiir Exis-
tenzgrindungen in Anspruch nehmen. Dartiber
hinaus konnen sie unter folgenden Voraussetzun-
gen den Griindungszuschuss beantragen.

Sie missen

® Arbeitslosengeld beziehen,

e durch die Selbstandigkeit ihre Arbeitslosigkeit
beenden,

e die selbstindige Tatigkeit hauptberuflich aus-
iben und

e am Tag der Aufnahme der selbstindigen Tatig-
keit noch einen Anspruch auf Arbeitslosengeld
von mindestens 150 Tagen haben.

Menschen mit Behinderungen (im Sinne des

§ 19 SGB III) kénnen einen Griindungszuschuss
auch dann erhalten, wenn sie einen Anspruch von
weniger als 150 Tagen oder keinen Anspruch auf
Arbeitslosengeld haben.

Der Griindungszuschuss fordert Griinderinnen
und Grinder in zwei Phasen tiber einen Zeitraum
von 15 Monaten.

1. Phase

In den ersten sechs Monaten nach dem Unter-
nehmensstart konnen Griinderinnen und Griinder
den Griindungszuschuss in Hohe ihres zuletzt
bezogenen monatlichen Arbeitslosengeldes erhal-
ten. Ziel ist die Sicherung des Lebensunterhaltes in
der Startphase. Hinzu kommt eine monatliche
Pauschale von 300 Euro, um sich in der Sozialver-
sicherung absichern zu kénnen.

2. Phase

Nach Ablauf der ersten sechs Monate kann sich eine
zweite Forderphase von weiteren neun Monaten an-
schliefien. In diesem Zeitraum wird nur noch die
Pauschale von 300 Euro fiir die Sozialversicherung
gezahlt. Allerdings miissen Griinderinnen und
Griinder vor Beginn der zweiten Férderphase ihre
Geschiftstatigkeit und ihre hauptberuflichen unter-
nehmerischen Aktivitdten nachweisen.

Fachkundige Stellungnahme

Um den Antrag fiir den Griindungszuschuss zu
stellen, muissen Grinderinnen und Grinder die
Stellungnahme einer fachkundigen Stelle vorlegen.
Diese Stellungnahme gibt Auskunft tiber die Trag-
fahigkeit des Griindungsvorhabens.

Eine fachkundige Stellungnahme erteilen: Indus-
trie- und Handelskammer, Handwerkskammer,
Berufsstindische Kammer (z.B. Innung), Fachver-



band (z.B. Freie Berufe), Bank oder Sparkasse, sons-
tige Stellen, wie zum Beispiel Steuerberatungen,
Wirtschaftspriiferinnen und -priifer, Steuerbevoll-
machtigte, Unternehmensberatungen, kommunale
Wirtschaftsforderung.

Bei Bezug von Biirgergeld™: Einstiegsgeld

Das Einstiegsgeld fiir eine selbstindige Tatigkeit
kann als Zuschuss zum Birgergeld unter folgenden
Voraussetzungen bewilligt werden.

Sie miissen

e Biirgergeld erhalten,

e Thre Selbstiandigkeit hauptberuflich ausiiben
und mindestens 15 Stunden pro Woche selb-
stindig arbeiten,

e personlich geeignet sein, um lhre geplante
Selbstandigkeit erfolgreich auszutiiben.

Sie dirfen sich aufierdem noch nicht hauptberuf-
lich selbstindig gemacht haben. Und: Durch Ihre
Existenzgriindung miissen gute Aussichten beste-
hen, dass Sie zuklnftig nicht mehr auf das Biirger-
geld angewiesen sind.

Ihre Integrationsfachkraft legt fest, wie viel Ein-
stiegsgeld Sie erhalten. Sie kann den Forderbetrag
im Lauf der Zeit anpassen. Das Einstiegsgeld wird
hochstens 24 Monate lang monatlich gezahlt. Es
wird nicht auf das Biirgergeld angerechnet.

Leistungen zur Eingliederung von Selbstandigen
(LES)

Wenn Sie Biirgergeld beziehen und sich selbstin-

dig machen mochten, konnen Sie neben dem Ein-
stiegsgeld auch ein Darlehen oder einen Zuschuss
(im Einzelfall) fir Anschaffungen (Computer,
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Werkzeug, Biiromobel u.a.) beantragen. Sie kon-
nen auch kostenfreie Beratungen und Schulungen
in Anspruch nehmen, wenn Sie bereits selbstindig
sind.

Sie mussen

e Biirgergeld beziehen oder Anspruch darauf

haben,

sich hauptberuflich selbstindig machen, bereits

selbstindig sein oder eine geringfiigige Selb-

stindigkeit ausbauen,

e personlich fiir eine selbstindige Tatigkeit
geeignet ein,

® nachweisen, dass Sie keine anderen Finanzie-
rungsquellen in Anspruch nehmen kénnen (z.B.
Forderprogramme, Bankkredite, Mikrodarlehen),

e nachweisen, dass [hr Unternehmen nicht insol-
vent ist,

® durch eine fachkundige Stelle nachweisen, dass
I[hre Selbstindigkeit (voraussichtlich) langfristig
erfolgreich, also wirtschaftlich tragfihig sein
wird.

[1] KEIN RECHTSANSPRUCH

Ob Sie den Griindungszuschuss oder das
Einstiegsgeld bzw. LES erhalten, entscheidet
Ihre Ansprechperson in der zustandigen
Arbeitsagentur bzw. im Jobcenter. Es gibt
keinen Rechtsanspruch auf die Leistungen.

* Vorauss. ab Juli 2026 wird das ,Birgergeld" umbenannt in ,Grundsicherungsgeld”. www.bundesregierung.de



https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/kabinett-neue-grundsicherung-2399562
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Beratung und Forderung

Lassen Sie sich auf jeden Fall frithzeitig beraten

() S.14 ff.). Nehmen Sie Kontakt zu Threr Ansprech-

person in der zustindigen Arbeitsagentur oder im
Jobcenter auf. Nutzen Sie vorab die ausfiihrlichen
und gut verstindlichen Informationen auf der
Webseite der Bundesagentur fiir Arbeit.

WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal
Griinden — kurz und knapp
Griindung aus der Arbeitslosigkeit

Mikromezzaninfonds Deutschland

Bundesministerium fiir Arbeit und
Soziales (BMAS)
Forderung der Erwerbstatigkeit

Alles wird gut: Impact Start-ups

Dartiber hinaus unterstiitzt das Bundesministeri-
ums fir Wirtschaft und Energie gemeinsam mit
der EU Griindungen aus der Arbeitslosigkeit mit
dem Mikromezzaninfonds Deutschland (£ S. 51).

Bundesagentur fiir Arbeit
Griindungszuschuss beantragen

Existenzgrindung mit Hilfe des Jobcenters

BMAS-Biirgertelefon zur Arbeitslosenversiche-
rung/Grundsicherung fiir Arbeitsuchende

Tel.: 030-221 911 003

Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 17:00 Uhr
Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr

Impact Start-ups mdchten vor allem ein gesellschaftliches oder 6kologisches Problem lGsen.
Sie mochten eine Wirkung (Impact) erzielen. Die Absicht, Gewinne zu erzielen, steht dabei in der

Regel eher im Hintergrund.

Sozial- oder umweltorientierte Geschiftsideen zu
entwickeln ist eine kreative Herausforderung, bei
der die folgenden Fragen im Vordergrund stehen:

e Welche Leistung/welches Produkt tragt zur
Probleml6sung bei?

e Welches unternehmerische Angebot kann auf
dem Markt Nachfrage schaffen und Gewinn
erwirtschaften?

e Wer kauft dieses Angebot?

e Wie sieht das Umsatz-/Vergiitungsmodell aus?

Beratung und Information

Bei der Entwicklung von Geschiftsideen fiir Social
Entrepreneure helfen zum Beispiel das Social Ent-
repreneurship Netzwerk Deutschland e.V. (SEND),
Ashoka, die Social Entrepreneurship Akademie
Miinchen oder die Social Impact gGmbH. Dartiiber
hinaus gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen,
die Labs oder Hubs betreiben, um Social Start-ups
zu unterstiitzen. Letzteres gilt auch fiir (kiinftige)
Green Start-ups. Sie finden u.a. Unterstiitzung bei


https://www.existenzgruendungsportal.de/gruenden-kurz-und-knapp/gruenden-aus-der-arbeitslosigkeit
https://www.existenzgruendungsportal.de/gruenden-kurz-und-knapp/gruenden-aus-der-arbeitslosigkeit
https://www.existenzgruendungsportal.de/gruenden-kurz-und-knapp/gruenden-aus-der-arbeitslosigkeit
https://www.mikromezzaninfonds-deutschland.de/start.html#programm
https://www.mikromezzaninfonds-deutschland.de/start.html#programm
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsfoerderung/Foerderung-der-Erwerbstaetigkeit/foerderung-der-erwerbstaetigkeit.html
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsfoerderung/Foerderung-der-Erwerbstaetigkeit/foerderung-der-erwerbstaetigkeit.html
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsfoerderung/Foerderung-der-Erwerbstaetigkeit/foerderung-der-erwerbstaetigkeit.html
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld/gruendungszuschuss-beantragen
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld/gruendungszuschuss-beantragen
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/buergergeld/arbeit-finden/existenzgruendung
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/buergergeld/arbeit-finden/existenzgruendung

der Circular Valley Stiftung, beim Borderstep Insti-
tut oder auch der DBU - Deutsche Bundesstiftung
Umwelt.

SOCIAL IMPACT REPUBLIC

In der Initiative Social Impact Republic
haben sich sieben Start-up-Zentren aus ganz
Deutschland zusammengeschlossen, um eine
Briicke zwischen der Hightech-Griindungs-
szene und dem Social Entrepreneurship-
Bereich zu schlagen. Ziel ist es u.a., Griin-
dungsinteressierte fiir gemeinwohlorientierte
Themen zu begeistern und Angebote fiir
Impact Start-ups auszuweiten. Das Bundes-
ministerium fir Bildung und Forschung fordert
die Initiative.

NATIONALE STRATEGIE FUR SOZIALE
INNOVATIONEN UND GEMEINWOHL-
ORIENTIERTE UNTERNEHMEN

Ziel der Bundesregierung ist es, die Rahmen-
bedingungen fiir Gemeinwohlorientierte
Unternehmen zu verbessern, u.a. durch einen
verbesserten Zugang zu finanzieller Unterstiit-
zung, Investitionen in den Ausbau des Oko-
systems und bessere rechtliche Rahmenbe-
dingungen. Download

Finanzierung/Foérderung

Der Bund foérdert Impact Start-ups mit folgenden
Programmen:

e exist Griindungsstipendium unterstiitzt
(Impact-)Griindungsteams aus Hochschulen
und Forschungseinrichtungen.

e Mikromezzaninfonds Deutschland beteiligt sich
insb. an jungen Impact-Unternehmen.
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e Innovationsprogramm fiir Geschiftsmodelle
und Pionierlésungen (IGP) unterstiitzt die
Umsetzung vielversprechender nichttechni-
scher Innovationen - auch von Gemeinwohl-
orientierten Unternehmen.

Dariiber hinaus stehen Thnen alle Griindungsfor-
derprogramme des Bundes sowie Thres Bundes-
landes zur Verfiigung. Vorausgesetzt, Sie haben vor,
gewinnorientiert zu arbeiten.

Eine Ubersicht dazu finden Sie in der
Forderdatenbank Bund, Linder und EU.

Fir gemeinniitzige Unternehmen kommen die
~Klassischen“ Forderprogramme in der Regel nicht
infrage. Sie werden allerdings steuerlich begiinstigt
(Steuerbefreiungen, Entgegennahme steuerbegiins-
tigter Spenden). Die Voraussetzungen, unter denen
die Finanzdmter eine Korperschaft als steuerbe-
glinstigt anerkennen, sind in den §§ 51 bis 68 der
Abgabenordnung geregelt.

Dariiber hinaus gibt es weitere Finanzierungsmog-
lichkeiten durch Stiftungen, Fonds, Crowdfunding
oder auch Unternehmen.

NACHHALTIG WIRKEN - FORDERUNG
GEMEINWOHLORIENTIERTER
UNTERNEHMEN

Das Bundesministerium fir Wirtschaft und
Energie unterstiitzt Beratungs-, Qualifizie-
rungs-, Informations- und Vernetzungsange-
bote fiir Gemeinwohlorientierte Unternehmen.
Antragsberechtigt sind u.a. Impact Hubs, Inku-
batoren, Akzeleratoren, Co-Working-Spaces,
Wirtschaftsforderungen, Kammern, Technolo-
gie- und Griinderzentren, Hochschulen.
Forderdatenbank Bund, Lander und EU



http://www.social-impact-republic.org
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/nationale-strategie-soziale-innovationen-gemeinwohlorientierte-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=24
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
http://www.gesetze-im-internet.de/
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/bmwk-gemeinwohlorientierte-unternehmen.html
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Gemeinniitzigkeit beantragen
Ob die Voraussetzungen fiir eine Gemeinniitzigkeit

vorliegen, entscheiden die Finanzamter. Als
gemeinniitzig kdnnen nur bestimmte Korperschaf-

WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal
Gemeinwohlorientiertes Unternehmertum

Griinden kurz und knapp
Gemeinwohlorientierte Start-ups

exist Griindungsstipendium

Innovationsprogramm fiir Geschaftsmodelle
und Pionierlésungen (IGP)

Mikromezzaninfonds Deutschland

ten (AG, GmbH, Vereine u.a.) anerkannt werden.
Die Anerkennung fiir Personengesellschaften ist
nicht méglich. Informationen bieten Steuer- und
Rechtsberatungen sowie das Finanzamt vor Ort.

Social Entrepreneurship Netzwerk
Deutschland e.V. (SEND)

Ashoka Deutschland gGmbH

Social Entrepreneurship Akademie

Social Impact gGmbH

Borderstep Institut

Circular Valley Stiftung

Deutsche Bundesstiftung Umwelt



https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/Netzwerke/Gruendungsnetzwerke/Gemeinwohlorientiertes-Unternehmertum
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/Netzwerke/Gruendungsnetzwerke/Gemeinwohlorientiertes-Unternehmertum
https://www.existenzgruendungsportal.de/gruenden-kurz-und-knapp/gemeinwohlorientierte-startups
https://exist.de/programm/exist-gruendungsstipendium/
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/geschaeftsmodelle-und-pionierloesungen-igp.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMWi/geschaeftsmodelle-und-pionierloesungen-igp.html
https://www.mikromezzaninfonds-deutschland.de/start.html#programm
https://www.mikromezzaninfonds-deutschland.de/start.html#programm
https://seakademie.org
https://seakademie.org
https://www.send-ev.de/
https://www.ashoka.org/de-de
https://seakademie.org
https://socialimpact.eu/
https://www.borderstep.de
https://www.circular-valley.org
https://www.circular-valley.org
https://www.dbu.de
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Unternehmen , Kunst“: Kreative und Kulturschaffende

Kreativschaffende, kiinstlerisch und publizistisch Selbstdndige kénnen - in der Regel - sofort
mit ihrer Arbeit starten. Um auf Dauer erfolgreich zu sein, miissen sie mit ihrer Tdtigkeit, ihren
Projekten und ihren Werken so viel Geld einnehmen, dass sie davon leben und am besten noch
ein ,,Polster” anlegen kénnen. Dafiir ist es gut, zumindest das , kleine Unternehmens-Einmaleins“

zu kennen.

Selbstindige in der Kreativ- und Kulturbranche
leben nicht von Laufkundschaft und verkaufen auch
keine Massenware. Sie miissen daher wissen, wer
zu ihren potenziellen Auftraggeberinnen und Auf-
traggebern gehort und wie sie am besten ,,den Fuf}
in die Tir bekommen“ Neben ihrem beruflichen
Koénnen sind daher jede Menge Kontakte und sehr
viel Ausdauer wichtig.

Freier Beruf oder Gewerbe?

Autorinnen und Autoren, Architektinnen und
Architekten, Kiinstlerinnen und Kiinstler - die
meisten Kultur- und Kreativberufe gehoren zu den
Freien Berufen. Aber: Wer einen Verlag, eine Galerie,
eine Werbeagentur griindet oder Computerspiele
entwickelt, gehort - in der Regel - zu den Gewerbe-
treibenden. Der Unterschied spielt eine wichtige
Rolle bei der Anmeldung, der Buchfithrung oder
auch bei den Themen Steuern und Sozialversiche-
rung. Im Zweifelsfall entscheidet dariiber immer
das Finanzamt. Am besten erkundigen Sie sich vorab
bei Ihrem Berufsverband.

Buchfiihrung und Steuern

Viele Selbstidndige in der Kreativ- und Kulturbranche
arbeiten als Solo-Unternehmerin bzw. Solo-Unter-
nehmer, haben also kein Personal - zumindest
nicht in der Anfangsphase. Sie haben daher nicht
denselben kaufménnischen Aufwand wie ein Unter-
nehmen mit mehreren Angestellten. Trotzdem
miissen sie den Uberblick iiber die Einnahmen,
Ausgaben und filligen Steuern behalten. Buchfiih-
rungsbiiros, Steuerberaterinnen und -berater neh-
men dabei einen Grofiteil der Arbeit ab.

Personliche Absicherung

Uber die Kiinstlersozialkasse (KSK) werden Selb-
stindige in kiinstlerischen oder publizistischen
Berufen gesetzlich renten-, kranken- und pflege-
versichert. Es handelt sich um eine Pflichtversiche-
rung. Das heifdt, wer die Voraussetzungen fir die
Aufnahme in die KSK erfillt, muss sich dort umge-
hend melden und versichern.

~

I’3| KREATIVBUND BUNDESZENTRUM
KULTUR- UND KREATIVWIRTSCHAFT

KREATIVBUND macht kreative Exzellenz sicht-
bar, treibt innovative Ideen voran und gestaltet
die Zukunft. Das ,KreativBund - Bundes-
zentrum Kultur- und Kreativwirtschaft“ ist Teil
der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der
Bundesregierung und arbeitet im Auftrag des
Bundesministeriums fir Wirtschaft und Ener-
gie und des Beauftragten der Bundesregierung
fur Kultur und Medien.

WEITERE INFORMATIONEN

Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der
Bundesregierung

Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie
Praxistipps fir Selbststandige in der Kultur-
und Kreativwirtschaft



http://www.kreativ-bund.de
http://www.kreativ-bund.de
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Dossier/kultur-und-kreativwirtschaft.html
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Dossier/kultur-und-kreativwirtschaft.html
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Artikel/Kultur-und-Kreativwirtschaft/Praxistipps/auftraege-kunden.html
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Willkommen: Griinderinnen und Grinder aus aller Welt

Unternehmerinnen und Unternehmer mit Einwanderungsgeschichte tragen erheblich zur
wirtschaftlichen Dynamik in Deutschland bei. Dabei sind sie in nahezu allen Branchen aktiv -
von der Gastronomie und dem Einzelhandel bis hin zu wissenschaftsbasierten Bereichen wie

DeepTech oder Pharma.

Neben den allgemeinen Anforderungen, die mit
einer Unternehmensgriindung verbunden sind,
miissen Griinderinnen und Griinder ohne deut-
sche Staatsbiirgerschaft auch aufenthaltsrechtliche
Bestimmungen beachten. Das Aufenthaltsgesetz
sowie das Freiziigigkeitsgesetz/EU regeln, welche
Voraussetzungen fiir den Aufenthalt in Deutsch-
land und fiir die Ausiibung einer selbstindigen
Erwerbstatigkeit erfiillt sein missen.

Biirgerinnen und Biirger aus einem
EU-Mitgliedsland (oder einem der EWR-Staaten
oder der Schweiz)

Innerhalb der EU-Mitgliedstaaten sowie mit den
EWR-Staaten und der Schweiz gelten Freiziigigkeit
und Gewerbefreiheit. Personen aus diesen Lindern
benotigen keine Aufenthaltserlaubnis, wenn sie
sich in Deutschland selbstindig machen oder ein
Unternehmen leiten mdchten.

Birgerinnen und Birger aus Drittstaaten

Biirgerinnen und Biirger aus einem Drittstaat
auflerhalb der EU, die nach Deutschland einreisen
mochten, um sich beruflich selbstindig zu machen,
miissen ein Visum zur Ausiibung einer selbstindi-
gen Tatigkeit bei der zustindigen Auslandsvertre-
tung der Bundesrepublik Deutschland beantragen.
Wird dies bewilligt, ist nach der Einreise bei der
entsprechenden, lokalen Ausldnderbehorde der
Aufenthaltstitel zu beantragen. Die gesetzliche
Grundlage dafiir ist das Aufenthaltsgesetz:

§ 21 Absatz 1 AufenthG gilt fiir Gewerbetreibende
und § 21 Absatz 5 AufenthG fiir freiberuflich Tatige.

Eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausibung einer
selbstindigen Erwerbstitigkeit kann erteilt werden,

wenn

® ein wirtschaftliches oder regionales Bediirfnis
besteht,

e die Finanzierung des Unternehmens gesichert
ist und

e von dem Unternehmen positive Auswirkungen
auf die regionale Wirtschaft zu erwarten sind.

Wer ilter als 45 Jahre alt ist, muss zudem eine aus-
reichende Altersvorsorge nachweisen.

\

I'3] ERLEICHTERTER ZUGANG FUR
GRUNDERINNEN UND GRUNDER AUS
DEM AUSLAND

Sie kdnnen eine Aufenthaltserlaubnis zur
Unternehmensgriindung erhalten, wenn Sie

® (iber eine abgeschlossene berufliche oder
akademische Ausbildung verfligen und

® zur Griindungsvorbereitung ein Stipendium
einer deutschen Wirtschaftsorganisation
oder einer deutschen o6ffentlichen Stelle
erhalten, so dass der Lebensunterhalt
dadurch gesichert wird. Férderprogramme
fur Griindungen finden Sie in der Forder-
datenbank Bund, Lander und EU
(www.foerderdatenbank.de).

Akademikerinnen und Akademikern, die bereits
ein Forderprogramm wie exist Griindungs-
stipendium (E) Seite 54) oder ein dhnliches
Programm erfolgreich beantragt haben, aber
noch kein Visum in Hinden halten, bietet das
Global Certification and Consulting Centre

(GCCC) malkgeschneiderte Unterstiitzung an.



www.foerderbank.de

Wenn Sie bereits in Deutschland leben und ...
eine abgeschlossene akademische Ausbildung an
einer staatlichen oder staatlich anerkannten
Hochschule in Deutschland abgeschlossen haben
oder

e als Forscherin oder Forscher bzw. Wissenschaft-
lerin oder Wissenschaftler eine Aufenthaltser-
laubnis nach den §§ 18b, 18d, 19c Absatz 1 oder

® eine Blaue Karte EU besitzen

erhalten Sie eine Aufenthaltserlaubnis zur Aus-
tibung einer selbstdndigen Tatigkeit. Die beabsich-
tigte selbstindige Tatigkeit muss allerdings einen
Zusammenhang mit den in der Hochschulausbil-
dung erworbenen Kenntnissen oder der wissen-
schaftlichen Tatigkeit erkennen lassen (AufenthG
§ 21 Abs. 2a).

Wenn Sie sich bereits in Deutschland aufhalten
und eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, die nicht
fir eine selbstindige Tatigkeit erteilt wurde,
miissen Sie bei der Auslanderbehorde einen Antrag
zur Ausiibung einer selbstandigen Tatigkeit fiir
eine Aufenthaltserlaubnis stellen (gesetzliche
Grundlage s.o0.).

Freiberufliche Tatigkeiten

Fiir eine freiberufliche Erwerbstétigkeit (Arzt/
Arztin, Dolmetscher/-in, Kiinstler/-in u.a.)
bendtigen Sie je nach ausgetibter Tatigkeit
gegebenenfalls eine Erlaubnis zur Berufsaus-
tibung. Informationen dazu finden Sie unter
www.anerkennung-in-deutschland.de.

Die Aufenthaltserlaubnis erhalten Sie, wenn die
Erlaubnis zur Berufsausiibung zugesagt wurde.
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Fliichtlinge

Asylberechtigte, deren Asylantrag positiv entschie-
den wurde, erhalten einen Aufenthaltstitel und
haben uneingeschrinkten Zugang zum Arbeits-
markt. Die Frage, ob sie auch ein Unternehmen
grinden diirfen, hingt von der Art des Aufent-
haltstitels bzw. den Griinden ab, warum dieser
erteilt wurde (z.B. aus volkerrechtlichen oder drin-
gend humanitiren Griinden, als politisch Verfolgte,
aufgrund der Genfer Fliichtlingskonvention).

Asylberechtigte, die aus anderen Griinden einen
Aufenthaltstitel besitzen (z.B. fiir qualifizierte
Geduldete, Aufenthaltsgewdhrung in Héartefillen,
zum voriibergehenden Schutz) diirfen eine selb-
stindige Tatigkeit nur mit Erlaubnis der zustindi-
gen Ausldnderbehorde ausiiben. Sie benétigen eine
Erweiterung ihres Aufenthaltstitels nach § 21
Absatz 6.

Asylbewerberinnen und -bewerber mit einer Auf-
enthaltsgestattung und geduldete Personen besit-
zen eine Aufenthaltsgestattung, die den Aufenthalt
in Deutschland fir die Dauer des Asylverfahrens
erlaubt. Sie kdnnen einen Antrag auf Selbstindig-
keit bei der Ausldnderbehorde stellen (§ 21 Abs. 6).
Geduldete Personen haben dagegen bereits das
Asylverfahren durchlaufen. Allerdings wurde ihr
Asylantrag abgelehnt. Sie diirfen nur unter
bestimmten Bedingungen einen Antrag auf Selb-
stindigkeit stellen.


http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
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WEITERE INFORMATIONEN MigraThek
BMWE-Existenzgriindungsportal handbook germany

Griinden — kurz und knapp

Grinden mit Einwanderungsgeschichte Initiative fiir Gelingende Inklusion e.V.

Wir griinden in Deutschland

Make it in Germany

Institut fiir Sozialpadagogische Forschung
Bundesministerium fiir Bildung, Familie, Mainz e. V.
Senioren, Frauen und Jugend IQ Fachstelle Migrantendkonomie
Anerkennung in Deutschland

Perspektive neuStart e.V.

Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge
Selbstdndige und freiberufliche Tatigkeiten

Aus Erfahrung gut: Altere Griinderinnen und Griinder

Die Babyboomer - und die Generation 50 plus insgesamt - stehen in einem spannenden Lebens-
abschnitt voller Méglichkeiten. Auch wenn viele noch aktiv im Berufsleben sind, denken einige
tiber neue Perspektiven nach, etwa tiber die Griindung eines eigenen Unternehmens. Ihre Erfolgs-
chancen stehen gut.

Altere Griinderinnen und Griinder verfiigen iiber sie ihren Markt und ihre Branche. Und bei langjah-
ein enormes Plus gegenitiber Jiingeren: ihre Erfah- riger angestellter Berufstitigkeit haben sie in aller
rungen. Dazu gehoren nicht allein berufliche oder Regel gelernt, am Arbeitsplatz mehr und mehr Ver-
branchenspezifische Erfahrungen. Altere Griinde- antwortung zu tibernehmen.

rinnen und Griinder beherrschen ihr ,Handwerk*

nicht selten ,von der Pike auf“ und sind mit Ent- 50 plus: Tipps fiir Griinderinnen und Griinder

scheidungsabldufen im Arbeitsprozess vertraut.
e Bankgesprich

Dazu kommen allgemeine Lebenserfahrungen, die Griinderinnen und Griinder ab dem 50. Lebens-
fiir eine Griindung ,,Gold wert® sind. Sie schitzen jahr haben zuweilen Schwierigkeiten, Bank-
Chancen und Risiken realistischer ein und neigen kredite oder Férderdarlehen zu erhalten. Kredit-
eher dazu, Fehlentscheidungen zu vermeiden, weil institute beflirchten, dass die ,aktive Zeit"

sie ihre eigenen Stirken und Schwichen besser alterer Grinderinnen und Grinder, in der sie
einschitzen konnen. Das bedeutet: Fehler, die gute Geschifte machen, nicht ausreicht, um das
Berufsneulingen bisweilen unterlaufen, werden entliehene Geld zurtickzahlen zu konnen. Wich-

ihnen nicht (so schnell) passieren. Zudem kennen tig ist hier ein Unternehmenskonzept, das


https://www.existenzgruendungsportal.de/gruenden-kurz-und-knapp/gruenden-mit-einwanderungsgeschichte
https://www.existenzgruendungsportal.de/gruenden-kurz-und-knapp/gruenden-mit-einwanderungsgeschichte
https://www.existenzgruendungsportal.de/gruenden-kurz-und-knapp/gruenden-mit-einwanderungsgeschichte
https://www.make-it-in-germany.com/de/jobs/existenzgruendung/gruende/
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
https://www.bamf.de/DE/Themen/MigrationAufenthalt/ZuwandererDrittstaaten/Arbeit/SelbstaendigeTaetigkeit/selbstaendigetaetigkeit-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/MigrationAufenthalt/ZuwandererDrittstaaten/Migrathek/migrathek-node.html
http://www.handbookgermany.de
http://www.wir-gruenden-in-deutschland.de
http://www.fachstelle-migrantenoekonomie.de
https://perspektive-neustart.de

idealerweise auch schon erlautert, wer das Unter-
nehmen einmal {ibernehmen und einen Kredit
weiter tilgen wird.

Wiedereinstieg nach Elternzeit

Miitter und Viter, die nach der Erziehungszeit
bzw. Familienphase wieder ins Arbeitsleben
zurlickkehren, missen ihr fachbezogenes
Wissen aktualisieren. Nutzen Sie dafiir die
Informationen und Veranstaltungen der Berufs-
und Branchenverbidnde sowie Unternehmens-
netzwerke.

Fitness

Es kommt vor, dass altere Grinderinnen und
Griinder das eigene Kréftepotenzial tiber- und
die Anforderungen durch die berufliche Selb-
stindigkeit unterschétzen. Sie sollten sich bera-
ten oder coachen lassen. Und: Wer im Team
griindet, kann Belastungen und Aufgaben ver-
teilen.

e Altersvorsorge

Wer bisher als Angestellte oder als Angestellter
Rentenanspriiche erworben hat, kann als Selb-
stindige oder Selbstiandiger in der gesetzlichen
Rentenversicherung bleiben: entweder als frei-
williges Mitglied oder tiber eine Versicherungs-
pflicht auf Antrag. Wer eine Regelaltersrente
bezieht, kann ohne Einschrankung hinzuverdie-
nen. (2] Seite 91).
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e Pfindungsschutz

Eine Versicherung fiir den Fall des Scheiterns
gibt es nicht. Wer als Unternehmerin oder
Unternehmer keinen Erfolg hat und offene
Rechnungen nicht mehr begleichen kann, dem
droht die Pfaindung. Aber: Die Altersvorsorge ist
per Gesetz vor der Pfandung geschiitzt. Das
betrifft Altersvorsorgevertrige, insbesondere
Lebensversicherungen und private Rentenversi-
cherungen, aber auch Fonds- und Bankspar-
pldne.

WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal
Griinden - kurz und knapp
Vorbereitung - allgemein und je nach
Lebensphase

Deutsche Rentenversicherung
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3. Der Grindungsweg

So oder so: Wege zum eigenen Unternehmen

Viele Wege fiihren in die unternehmerische Selbstdndigkeit - jeder bringt eigene Chancen und
Herausforderungen mit sich. Entscheidend ist, dass Sie einen Weg wdbhlen, der zu [hnen und

Ihren Fdhigkeiten passt.

Zu den Vorteilen der beruflichen Selbstiandigkeit
gehoren ihre vielseitigen Gestaltungsmoglich-
keiten. Je nachdem, wie viel Zeit Sie investieren
oder welches Risiko Sie tragen mochten, konnen
Sie Ihr Vorhaben an Ihre Bediirfnisse anpassen.

Der Favorit unter den Griindungswegen ist die
Neugriindung. Dabei gibt es die Moglichkeit, das
Unternehmen entweder allein oder im Team zu
griinden und zu fithren. Anstatt als Vollzeit-Unter-
nehmerin oder -Unternehmer zu beginnen,
kénnen Sie Thr unternehmerisches Talent auch
(erst einmal) nebenberuflich testen.

Attraktiv und herausfordernd kann auch die Uber-
nahme eines bestehenden Unternehmens sein.
Und wenn es [hnen an einer geeigneten Geschéfts-
idee fehlt, kann eine Franchisegriindung ein geeig-
neter Weg sein.

Verschaffen Sie sich einen Uberblick iiber die ver-
schiedenen Griindungswege und iiberlegen Sie,
welcher davon zu [Thnen passt.



Bei null anfangen: Neugriindung

3. DER GRUNDUNGSWEG 29

Die eigene Geschdiftsidee umsetzen und das Unternehmen ganz nach den eigenen Vorstellungen
ausrichten: Genau das konnen Griinderinnen und Griinder, die sich ihren Weg in die Selb-
stdndigkeit selbst ebnen und ein vollstdndig neues Unternehmen griinden - entweder allein

oder im Team.

Bei einer Neugriindung missen Sie [hren Markt
erst erobern: Beziehungen zu Kundinnen und Kun-
den sowie zu Lieferanten aufbauen, geeignetes Per-
sonal finden und sich einen guten Ruf erarbeiten.
Kurz gesagt: Sie durchlaufen eine Anlaufphase.
Eine Neugriindung birgt dabei zwar Risiken, bietet
aber auch die Chance, das Unternehmen ganz nach
Ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Dabei starten Sie entweder allein mit einem Einzel-
unternehmen oder Sie teilen sich die unternehme-
rische Verantwortung mit Partnerinnen und Part-
nern in Form einer GbR, OHG (haftungsbeschrankt),
GmbH oder anderen Rechtsform.

Ein-Personen-Griindung

Als Einzelunternehmerin oder -unternehmer sind
Sie ein Multitalent: Das fangt schon bei den Griin-
dungsvorbereitungen an. Die Entwicklung Ihrer
Geschiftsidee, das Schreiben des Businessplans, die
Suche nach dem geeigneten Standort und viele
weitere Aufgaben liegen allein in Threr Hand. Damit
haben Sie volle Entscheidungs- und Gestaltungs-
freiheit. Gehen Sie aber davon aus, dass jedes Mul-
titalent auch seine Schwichen hat, und lassen Sie
sich so frith wie moglich und regelmiflig beraten.
Seien Sie auch offen gegeniiber kritischen Anmer-
kungen. Die sind, gerade wenn Sie Ihr Unterneh-
men alleine aufbauen, ,Gold“ bzw. ,,Geld wert®

Teamgriindung

Viele Vorteile sprechen dafiir, den Betrieb nicht
alleine, sondern gemeinsam mit einem oder meh-
reren Partnerinnen oder Partnern zu griinden.
Die Zusammenarbeit bietet eine ganze Reihe von
Vorteilen:

fehlendes Know-how wird erganzt
Verantwortung und Risiko werden geteilt
die Eigenkapitalbasis wird erweitert
mehr Sicherheiten zur Aufnahme

von Krediten stehen zur Verfligung

e die Arbeitszeit kann besser eingeteilt,
u.U. auch reduziert werden

Voraussetzung fiir eine erfolgreiche Teamgriindung
ist, dass die ,Chemie“ zwischen den Beteiligten
stimmt. Uberpriifen Sie vor allem, wie Sie mit Kon-
flikten umgehen. Werden alle kritischen Punkte
angesprochen? Bleiben Sie sachlich? Kénnen Sie
nach einem Streit wieder miteinander reden?
Benotigen Sie eventuell ein Coaching, um Thre
Konflikte zu moderieren? Gesellschaftsvertrige
sollten nicht nur klare Verantwortungs- und
Aufgabenbereiche festlegen, sondern auch Ver-
einbarungen dazu, was im Konfliktfall passiert.
Spielen Sie daher vorab mdgliche Problemfille
und Losungen durch.

Ganz wichtig: Erstellen Sie gemeinsam das Unter-
nehmenskonzept, um sicherzugehen, dass Sie sich
sowohl iber das Unternehmensziel als auch tiber

den Weg zur Erreichung des Ziels einig sind.

Unabhingig von der Rechtsform sollten Sie alle
Vereinbarungen schriftlich festlegen:

e Verantwortungsbereiche und Aufgaben

e Abstimmungsverfahren bei gesamtunternehme-
rischen Entscheidungen

e Vertretung des Unternehmens nach aufien

e Hohe der Gesellschaftereinlagen

e maximale Hohe der monatlichen Privatent-
nahmen bzw. Gehilter
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e Verhalten bei ,leerer Kasse*

e Losungen fiir mogliche Konfliktfille (z.B. Ent-
scheidungsverfahren bei Investitionen,
Nutzung des Firmenwagens, Einstellung von

Mitarbeiter/-innen) WEITERE INFORMATIONEN
e Verhalten bei Kiindigung einer Gesellschafterin/
eines Gesellschafters BMWE-Existenzgriindungsportal
e Verhalten bei Aufléosung oder Verkauf des Viele Wege, ein Ziel
Unternehmens

Uberschaubar: (nebenberufliche) Kleingriindung

Ein Kleinunternehmen ist ideal, wenn Sie erst einmal testen mdchten, ob die berufliche
Selbstdndigkeit zu Ihnen passt, oder wenn Ihnen die Zeit fiir ein Vollzeit-Unternehmen fehlt.

Kleinunternehmen kdnnen zum Beispiel ...

[1] WENN SIE NOCH ANGESTELLT SIND ...

® neben einer reguliren Festanstellung
»nach Feierabend” gefiihrt werden
(Nebenerwerbsselbstindigkeit).

e von Erziehenden gegriindet werden und

regelt u.a. Ihr Arbeitsvertrag, ob und in welchem
Umfang Sie neben Ihrer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschaftigung auch selbstandig
tatig sein dirfen. In manchen Fallen muss Ihr
ausreichend Zeit fiir die Betreuung der Arbeitgeber bzw. Ihre Arbeitgeberin zustimmen.

Kleinkinc‘ler zulasserll.. _ Lassen Sie sich ggf. arbeitsrechtlich beraten.
® von Studierenden wéhrend des Studiums Achten Sie darauf, dass Ihre Geschiftsidee

gegriindet werden. nicht in Konkurrenz zum Unternehmen Ihres

Arbeitgebers bzw. Ihrer Arbeitgeberin steht.

Wenn Sie eine Nebenerwerbs- oder
Kleingriindung planen, sollten Sie ...

e gezielt nach einer Geschiftsidee fiir ein Unter- Besonderheiten fiir Kleingriindungen
nehmen suchen, das moéglichst geringe laufende
Kosten (z.B. Miete) und Investitionen (z.B. Buro-  Finanzamt und Steuern
ausstattung) erfordert. Halten Sie die Kosten so

niedrig wie moglich. Nebenerwerbsunternehmen missen beide Einkiinfte
e priifen, ob Sie mit dieser Geschéftsidee Ihr zusammen versteuern:
Unternehmen auch tatsachlich stundenweise
betreiben konnen. Bei einem Einzelhandels- e Angestellten-Einkiinfte; Formular: Anlage N
geschift ist dies z.B. nicht realistisch. (Einkiinfte aus nichtselbstindiger Arbeit)
e {berlegen, welche Geschiftsideen auch Ent- e selbstindige Einkiinfte; Formular: Anlage GSE
wicklungsmoglichkeiten zulassen, z.B. vom (Einktinfte aus Gewerbebetrieb/Einkiinfte aus
Frihstiicksservice fiir Biroangestellte zum selbstindiger Arbeit)

eigenen Café.
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Kleinunternehmerregelung

Kleinunternehmerinnen und -unternehmer kén-
nen sich auf Antrag von der Umsatzsteuer befreien
lassen (Umsatzsteuergesetz § 19), wenn sie die
folgenden Voraussetzungen erfiillen:

e Im vorangegangenen Kalenderjahr darf der
Umsatz zuziiglich der darauf entfallenden
Steuern nicht hoher als 25.000 Euro gewesen
sein und

e im laufenden Kalenderjahr darf der Umsatz
zuziglich der darauf entfallenden Steuern nicht
hoéher als 100.000 Euro sein.

Im Griindungsjahr muss der Gesamtumsatz glaub-
haft geschitzt werden.

~

E Wer als Unternehmerin oder Unternehmer
hohe Ausgaben fir Investitionen und/
oder Warenlieferungen hat und daher viel
Vorsteuer zahlen muss, sollte auf die
Kleinunternehmerregelung verzichten.
Lassen Sie sich dazu steuerlich beraten.

-

Ubrigens: Das Finanzamt akzeptiert auf Dauer
nicht, wenn eine selbstdndige Tatigkeit — auch im
Nebenerwerb - nur Verluste ,einfihrt“ und auch
nach mehreren Jahren keine Gewinne erzielt.
Anstelle einer Selbstindigkeit unterstellt man hier
eine so genannte , Liebhaberei®, fir die es keine
Steuererleichterungen gibt.

Sozialversicherung

Im Zweifelsfall entscheidet Ihre gesetzliche Kran-
kenversicherung dartiber, ob Ihre selbstindige
Tatigkeit als neben- oder hauptberuflich einzu-
stufen ist. Gegebenenfalls dndert sich dadurch die
Hohe Threr Beitrége.

Abhingig davon, ob Ihre selbstandige Tatigkeit als
haupt- oder nebenberufliche Selbstindigkeit ein-

3. DER GRUNDUNGSWEG 31

[1] ARBEITSLOSENGELD

Arbeitslosengeld kann nur dann weiter gewahrt
werden, wenn der zeitliche Umfang Ihrer
Nebentatigkeit 15 Stunden wochentlich nicht
erreicht. Sollte Ihre Arbeitszeit 15 Stunden oder
mehr betragen, gelten Sie nicht mehr als ar-
beitslos und erhalten kein Arbeitslosengeld von
der Agentur fiir Arbeit. Werten Sie die neben-
berufliche selbstdandige Tatigkeit in eine haupt-
berufliche selbstandige Tatigkeit auf, sollten Sie
den Griindungszuschuss beantragen. Wenn Sie
die 15-Stunden-Grenze nicht erreichen, werden
Ihre Einnahmen aus der selbstandigen Tatigkeit
zum Teil auf das Arbeitslosengeld angerechnet.

gestuft wird, kann sich das auch auf Ihren Status
bei der Rentenversicherung auswirken.

Rechtsform

Am einfachsten starten Sie mit einem Einzel-
unternehmen, indem Sie ein Gewerbe eroffnen
oder mit einer freiberuflichen Tatigkeit beginnen.
Tun sich mehrere Griinderinnen und Griinder
zusammen, bilden sie damit automatisch eine
Gesellschaft biirgerlichen Rechts (GbR oder auch
BGB-Gesellschaft). Mochten Sie Ihre Haftung
beschrianken, steht die Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschriankt) zur Verfiigung. Sie muss im
Handelsregister eingetragen werden und es gelten
die Rechte und Pflichten eines GmbH-Gesellschaf-
ters bzw. einer GmbH-Gesellschafterin. Damit gilt
die UG (haftungsbeschrinkt) nicht als Kleinge-
werbe. Sie konnen aber die Kleinunternehmer-
regelung in Anspruch nehmen (s.0.).

Buchfiihrung

Kleingewerbetreibende diirfen eine so genannte
einfache Buchfiihrung betreiben, wenn sie nicht
als Kaufleute gelten, nicht im Handelsregister ein-
getragen sind und die folgenden Grenzen fiir
Umsitze, Gewinne und so genannte Wirtschafts-
werte nicht Giberschreiten:
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e Die Umsatzerlose diirfen in zwei aufeinander
folgenden Geschiftsjahren nicht mehr als
800.000 Euro betragen.

e Der Jahresiiberschuss (Gewinn) darf nicht mehr
als 80.000 Euro betragen (§ 241a HGB).

Fir freiberuflich Selbstindige gilt in der Regel die
einfache Buchfiihrung, es sei denn, sie

e betreiben freiwillig die doppelte Buchfiihrung,

e entscheiden sich freiwillig dafiir, sich ins
Handelsregister eintragen zu lassen,

e wihlen eine Rechtsform, fiir die die doppelte
Buchfiihrung vorgeschrieben ist (z.B.: UG, GmbH).

Einnahmeniiberschussrechnung (EUR)

Kleinunternehmen, die die oben genannten Gren-
zen nicht Gberschreiten, brauchen ihren Gewinn
nach Ablauf des Geschiftsjahres nur durch eine ein-
fache Einnahmeniiberschussrechnung zu ermit-
teln. Freiberuflich Tatige mit einfacher Buchfiihrung
ermitteln ihren steuerlichen Gewinn ebenfalls
durch eine Einnahmenitiberschussrechnung.

Kammerbeitrage

Kleingewerbetreibende sind unter folgenden
Voraussetzungen vollstindig beitragsfrei:

Industrie- und Handelskammer

e Sie sind weder im Handelsregister noch im
Genossenschaftsregister eingetragen.
e Thr Jahresgewinn tibersteigt nicht 5.200 Euro.

Handwerkskammer

e [hr Jahresgewinn tibersteigt nicht 5.200 Euro.

e Grunderinnen und Griinder, deren Gewerbe-
ertrag oder Gewinn aus Gewerbebetrieb
25.000 Euro nicht uberschreitet, sind im Jahr
der Anmeldung von allen Beitridgen befreit. Im
zweiten und dritten Jahr zahlen sie nur die
Hailfte des Grundbeitrages, im vierten den
ganzen Grundbeitrag.

Beitragsfrei sind handwerkliche Kleinunternehmen
eines zulassungspflichtigen Gewerbes nach Anlage
A der Handwerksordnung, die zwar Mitglied der
Handwerkskammer sind, aber lediglich unwesent-
liche Tatigkeiten eines zulassungspflichtigen
Gewerbes ausiiben. Der Gewinn aus dem Gewerbe-
betrieb darf 5.200 Euro nicht ibersteigen.

ANMELDUNG

Auch Nebenerwerbs- und Kleinstgriindungen
mussen beim Gewerbeamt angemeldet wer-
den. Handelt es sich um eine freiberufliche
Tatigkeit, muss beim Finanzamt nur eine
Steuernummer beantragt werden.

Finanzierung von Kleingriindungen

Speziell fiir Kleingrindungen kommen drei
Forderprogramme des Bundes infrage:

ERP-Griinderkredit - StartGeld
ERP-Forderkredit KMU
Mikrokreditfonds Deutschland
Mikromezzaninfonds Deutschland

Erkundigen Sie sich auch nach geeigneten Foérder-
programmen in Ihrem Bundesland.

WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal

Forderdatenbank Bund, Lander und EU

Mikromezzaninfonds Deutschland

Mein Mikrokredit
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Den Staffelstab ibergeben: Unternehmensnachfolge/Betriebsiibernahme

Bei einer Unternehmensnachfolge iibernehmen Griinderinnen oder Griinder ein bestehendes
Unternehmen und fiihren es weiter - sie springen also auf einen bereits fahrenden Zug auf.

Die Ubernahme eines Unternehmens hat
viele Vorteile:

e Das Unternehmen ist auf dem Markt bereits
etabliert.

® Beziehungen zu Kundinnen, Kunden und
Lieferanten sind aufgebaut.

e Die Dienstleistung bzw. das Produkt des
Unternehmens sind eingefiihrt.

e Riume und Betriebsinventar sind vorhanden.

e Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
eingearbeitet.

Ein Unternehmen iibernehmen konnen:

e Familienangehorige,
e Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter,
e externe Nachfolgerinnen oder Nachfolger.

Finden Sie ein Unternehmen, das zu Ihnen passt:

Bei einer externen Unternehmensnachfolge sollten
Sie sich bei der Suche nach einem Unternehmen
an der Branche, in der Sie bereits berufliche Erfah-
rungen gesammelt haben, orientieren. Stellen Sie
fest, ob Sie alle Zugangsvoraussetzungen erftillen,
die ggf. notwendig fiir die Fiihrung eines Betriebs
sind, wie die bestandene Meisterpriifung im Hand-
werk, Fachkundepriifungen, spezielle Kammerzu-
lassungen fiir freiberuflich Tatige.

Lassen Sie sich frithzeitig beraten:

Um eine Unternehmensnachfolge zum Erfolg zu
fihren, braucht es eine intensive Beratung und
Begleitung durch erfahrene Fachleute. Die Indus-
trie- und Handelskammern, Handwerkskammern
und Berufsverbidnde bieten entsprechende Unter-
stiitzung an.

Das sollten Sie in Ihrem Businessplan
beriicksichtigen:

[st-Zustand des Unternehmens: Wie ist die bis-
herige Entwicklung, Produktpalette, Stellung
am Markt usw.?

Preisermittlung: Wie hoch ist der Kaufpreis?
Wie hoch waren die Ertrige der letzten Jahre?
Soll-Zustand: Was wollen Sie im Unternehmen
dndern? Welche Marktpotenziale wurden noch
nicht ausgeschopft?

Finanz- und Ertragsplanung: Welche Finanzierung
und Férderung kommen infrage?
Personalplanung: Welche Qualifikationen werden
zukiinftig benotigt?

UNTERNEHMENSNACHFOLGEBORSE
NEXXT-CHANGE

nexxt-change ist ein kostenfreies Angebot der
KfW. Es handelt sich um die grof3te Unterneh-
mensnachfolgebdrse in Deutschland. Sie wird
von den Partnern DIHK, ZDH, DSGV und BVR,
deren Mitglieder Regionalpartner von nexxt-
change sind, unterstitzt und hat seit dem Start
im Jahr 2006 circa 22.300 Vermittlungen erfolg-
reich angestolen.

Die Unternehmensnachfolgeborse bietet:

® ein umfangreiches Angebot zu vermittelnder
Unternehmen

e Kontakt zu potenziellen Nachfolgerinnen
und Nachfolgern

® Betreuung durch mehr als 400 kompetente
Regionalpartner

® eine automatische Benachrichtigung bei
passenden Neuinseraten (Abofunktion per
E-Mail oder RSS-Feed)


http://www.nexxt-change.org
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Bei einer Unternehmensnachfolge mdis-
sen Sie (auch) den Kaufpreis fiir das Unter-
nehmen finanziell stemmen. Gut zu wissen:

Forderprogramme fiir Griinderinnen und
Griinder stehen Nachfolgerinnen und
Nachfolgern gleichermalRen zur Verfiigung.
www.foerderdatenbank.de

Konzept gegen Gebiihr: Franchising

WEITERE INFORMATIONEN

nexxt-change
Unternehmensnachfolge planen

EMF-Institut der HWR Berlin

Beim Franchising bietet ein Unternehmen (Franchise-Geber) Griinderinnen und Griindern
(Franchise-Nehmerinnen und -Nehmer) die Chance, sich mit einem bewdhrten Geschdftskonzept
gegen Gebilihr selbstdndig zu machen. Sie handeln dabei eigenverantwortlich und tragen das

unternehmerische Risiko.

Fiir das franchisegebende Unternehmen stellt Fran-
chising eine Expansionsmaoglichkeit dar. Griinderin-
nen und Griinder, die sich mit einem Franchising-
Konzept selbstindig machen, erhalten Hilfestellung
und idealerweise kontinuierliche Betreuung. Dies
kann den Einstieg in die Selbstdndigkeit erleichtern
und das Risiko des Scheiterns reduzieren.

Franchise-Nehmerinnen und -Nehmer erhalten
gegen Zahlung einer Eintrittsgebiihr sowie weiterer
laufender Gebiihren das Nutzungsrecht fiir ein am
Markt etabliertes Geschiftskonzept und eine bereits
eingefithrte Produkt- oder Dienstleistungsmarke.

Leistungen des Franchise-Systems

Im Franchise-Vertrag ist in der Regel eine Schulung
in wesentlichen betriebswirtschaftlichen Belangen
durch den Franchise-Geber vorgesehen. Diese
Schulung soll die Franchise-Nehmerinnen und
-Nehmer in die Lage versetzen, den eigenen
Betrieb selbstindig und eigenverantwortlich zu
fihren. Wird laut Franchise-Vertrag Gebietsschutz
gewihrt, bedeutet dies, dass sich im Einzugsbe-
reich keine weiteren Franchise-Nehmerinnen und
-Nehmer ansiedeln diirfen.

Dariiber hinaus bietet das franchisegebende Unter-
nehmen haufig Dienstleistungen oder Kostenteilung
in Sachen Marketing und Public Relations an.
Durch den Anschluss an ein kooperierendes Unter-
nehmensnetzwerk konnen Synergieeffekte genutzt,
Erfahrungen geteilt und bessere Einkaufskonditionen
(GrofRabnehmer) erzielt werden. Allerdings sind
Franchise-Nehmerinnen und -Nehmer durch den
gemeinsamen Markenauftritt des Franchise-Systems
meist auch mit straffen Marketing-, Weisungs- und
Kontrollsystemen konfrontiert, die ihren unter-
nehmerischen Entscheidungsfreiraum begrenzen.

Die Qual der Wahl

Derzeit gibt es in Deutschland etwa 1.000 Franchise-
Systeme am Markt. Nicht alle davon sind Mitglieder
im Deutschen Franchiseverband. Dieser arbeitet mit
eigenen Aufnahmerichtlinien und versucht so, serio-
se von weniger seridsen Anbietern zu trennen. Denn
Vorsicht: Manches Franchise-System liefert seinen
Franchise-Partnern neben der Ware bzw. Dienst-
leistung nur wenige Zusatzleistungen. In Einzelfillen
sind die unternehmerischen Gestaltungsmoglichkei-
ten vertraglich stark eingeschrinkt, was eine 6ffent-
liche Forderung gefdhrden kann. Erkundigen Sie sich
daher vor Abschluss eines Franchise-Vertrags bei der
KfW oder der Forderbank in Threm Bundesland.


http://www.nexxt-change.org
https://www.nachfolge-in-deutschland.de
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
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Informieren Sie sich auf seriésen WEITERE INFORMATIONEN

Franchise-Plattformen sowie bei der
Industrie- und Handelskammer oder
Handwerkskammer und bei Banken,
Sparkassen und Genossenschaftsbanken
vor Ort Uber das Franchise-Unternehmen
Ihrer Wahl. Nehmen Sie auch mit anderen
Franchise-Nehmerinnen und -Nehmern
des Franchise-Systems Kontakt auf.

BMWE-Existenzgriindungsportal

Deutscher Franchiseverband e.V.

FRANCHISING



https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/So-gehts/Gruendungsvarianten/gruendungsvarianten
https://www.franchiseverband.com/aktuelles-erfahren/
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4. Der Businessplan

Von der Idee zum Erfolg: Der Businessplan

Wer in die unternehmerische Selbstdndigkeit startet, braucht mehr als nur eine gute Idee. Ein
durchdachter ,,Fahrplan® hilft Ihnen, Ihr Vorhaben Schritt fiir Schritt erfolgreich umzusetzen.

Warum ein Businessplan?

Je durchdachter und detaillierter die Planung,
desto grofier die Chance, dass Ihr Vorhaben zum
gewlnschten Erfolg fiihrt. Die Arbeit an IThrem
Businessplan ist daher mehr als nur eine Pflicht-
tibung - sie ist Ihre Chance, Ihr Vorhaben wirklich
zu durchdringen. Wenn Sie sich mit allen Details,
Chancen und Risiken auseinandersetzen, gewinnen
Sie Klarheit und Sicherheit fiir Ihren Start in die
Selbstandigkeit.

Tragen Sie alle Informationen zusammen, die der
Businessplan von Thnen verlangt. Erst dann kénnen
Sie mit grofer Wahrscheinlichkeit feststellen, ob
Thre Geschiftsidee ,funktioniert®

Ein aussagefihiger Businessplan ist auflerdem
die Voraussetzung dafiir, Ihre Geldgeber davon
zu liberzeugen, dass Ihr geplantes Unternehmen
genug Umsatz erwirtschaften wird, um das
geliehene Geld wieder zuriickzuzahlen.

Es gibt eine ganze Reihe von Angeboten, die Sie bei
der Ausarbeitung Ihres Businessplans unterstiitzen:
allen voran die Kammern, die Businessplan-Wett-
bewerbe oder auch die Griindungsinitiativen vor
Ort (siehe Kapitel ,Gewusst wie: Beratung und
Know-how fur Griinderinnen und Grinder).

O




Form des Businessplans
Ein guter Businessplan ist
e aussagekriftig: Er enthilt alle Informationen,

die fir das Vorhaben relevant sind.
e Klar gegliedert: Er ist in verschiedene Kapitel
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WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal
Von der Businessidee zum Businessplan

Griinden - kurz und knapp

unterteilt.
e gut verstindlich: Er sollte in einer auch fir

Griinderplattform

Laien verstiandlichen Sprache geschrieben sein.
e kurz und knapp: Er sollte einschlieflich Anhang

Griindungswerkstatt Deutschland

nicht mehr als 30 Seiten umfassen.

e optisch ansprechend: Das dufiere Erscheinungs-
bild ist ordentlich, klar strukturiert und tber-
sichtlich, professionell, nicht Gibertrieben bunt
oder grafisch verspielt.

KI HILFT - SIE ENTSCHEIDEN

KI-Tools kénnen die Ausarbeitung Ihres Busi-
nessplans erheblich erleichtern, indem sie Vor-
schlage liefern oder Formulierungen unterstit-

zen. Dennoch liegt die Verantwortung fir die
Struktur und die Inhalte bei Ihnen selbst: Nur
wer seinen Plan aktiv durchdenkt und versteht,
kann die richtigen Entscheidungen fiir sein
zukiinftiges Unternehmen treffen.

Kapitel Inhalt

Formulieren Sie kurz und Gbersichtlich

die Argumente, die Ihre Kapitalgeber,
Geschaftspartnerinnen und Geschaftspart-
ner von Ihrer Geschéftsidee (iberzeugen
sollen. Erldutern Sie, warum Sie sich mit
diesem Vorhaben selbstdndig machen
mochten.

Zusammenfassung

Geschaftsidee Beantworten Sie klar und einfach die Frage:
Was méchten Sie tun? Beschreiben Sie
sowohl Ihre kurzfristigen als auch lang-

fristigen Unternehmensziele.

Beschreiben Sie Ihr Produkt oder Ihre
Dienstleistung mit einfachen Worten, so
dass sie auch ein Laie versteht und attraktiv
findet.

Produkt/Dienstleistung

Tipps

Die Zusammenfassung schreiben Sie, wenn
Sie Ihren Businessplan fertig gestellt haben.
Sie sollte nicht langer als zwei Seiten sein.

Achten Sie auf das Alleinstellungsmerkmal
Ihrer Geschiftsidee, damit sich Ihr Angebot
von dem Ihrer Wettbewerber unterscheidet.
Fihren Sie kurz aus, in welche Richtung
sich Ihre Idee bzw. Ihr Angebot weiterent-
wickeln lasst.

Vermeiden Sie Fachausdriicke, Formeln
oder technische Details (ergdnzen Sie diese,
wenn (berhaupt, im Anhang).


https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/So-gehts/Businessplan/businessplan
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/So-gehts/Businessplan/businessplan
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/Mediathek/Gruenden_kurz_knapp/BMWK-PUBLIKATIONEN
https://gruenderplattform.de
https://www.uwd.de/businessplan-erstellen

38

4. DER BUSINESSPLAN

Kapitel

Produkt/Dienstleistung
technologieorientiert

Markttibersicht
® Kundinnen und Kunden

Marktiibersicht
® Konkurrenz

Standort

Marketing

Unternehmensorganisation
® Unternehmensfiihrung

Unternehmensorganisation
® Geschéftsfiihrung, Unternehmensleitung

Inhalt

Gerade technische Produkte und technik-
lastige Dienstleistungen sollten Sie so
beschreiben, dass potenzielle Geldgeberin-
nen und Geldgeber sowie Geschéaftspartne-
rinnen und -partner verstehen, was Sie vor-
haben.

Beschreiben Sie Ihr Produkt bzw. Ihre
Dienstleistung aus der Sicht kiinftiger
Kundinnen und Kunden.

Fihren Sie Ihre wichtigsten konkurrieren-
den Unternehmen auf.

Begriinden Sie die Wahl Ihres Standorts.
Der Standort spielt unter Umstanden eine
entscheidende Rolle fiir den Unterneh-
menserfolg.

Beschreiben Sie, wie Sie Ihr Angebot
entwickeln und préasentieren kénnen,
damit es sich von der Konkurrenz abhebt.

Je nachdem, in welchem Umfang Sie star-
ten, sollten Sie beschreiben, welche Aufga-
be bzw. welche Rolle jeder Beteiligte im
Unternehmen hat, z. B.: Geschaftsfiihrung,
Marketing, Vertrieb, Gesellschafterinnen
und Gesellschafter.

Beschreiben Sie Ihre fachliche Qualifikation,
Ihre berufliche Erfahrung und Ihr unterneh-
merisches bzw. kaufmannisches Know-how.

Tipps

Ob Ihre technischen Ausfiihrungen zu-
treffend sind, sollten Sie im Zweifelsfall
durch ein Gutachten belegen.

Legen Sie Fotos, Zeichnungen oder Dia-
gramme bei.

Benennen Sie, falls vorhanden, Patente,
Rechte, Lizenzen, Vertrage und fligen Sie
Ihrem Businessplan Kopien im Anhang bei.
Vor allem bei aufwandigen Produkten ist es
notwendig, die einzelnen Produktions-
schritte deutlich zu machen. Was wird z.B.
im Unternehmen selbst, was auRerhalb
bearbeitet?

Sprechen Sie mit Freunden und Bekannten.
Beschreiben Sie deutlich den Nutzen Ihres
Angebots. Was machen Sie besser als Ihre
Wettbewerber? Wer sind Ihre potenziellen
Kundinnen und Kunden?

Recherchieren Sie, wie sich Ihre Branche
entwickelt.

Recherchieren Sie im Internet. Kon-
kurrenten kénnen auch Unternehmen mit
dhnlichen Angeboten sein.

Erkundigen Sie sich bei der Industrie- und
Handelskammer oder Handwerkskammer
und bei Verbanden.

Wegen der Vielzahl gewerbe- und bau-
rechtlicher Verordnungen und Gesetze, die
zum Teil nicht bundeseinheitlich geregelt
sind, sollten Sie bei Ihrer Gemeinde (Bau-
planungsamt) nachfragen, wie das Gebiet,
in dem Sie die Griindung Ihres Betriebs
planen, im Bebauungsplan ausgewiesen ist.

Welchen besonderen Nutzen hat Ihr Ange-
bot fiir Ihre Kundschaft (z. B. ein besonderer
Service oder Ersatzteildienst)?

Wie hoch ist der Preis (z. B. besonders giins-
tiger Preis durch niedrige Kosten in Threm
Unternehmen)?

( Seite 80).

Uber welchen Vertriebsweg erreichen Sie
Thre Kundschaft (z. B. durch einen schnellen
und kostengiinstigen Online-Vertrieb)?

Mit Hilfe welcher WerbemalRnahmen
wollen Sie Ihre Kundschaft informieren?

Besuchen Sie ggf. einen Existenzgriindungs-
kurs der IHK, HWK oder Ihres Berufsver-
bandes.



Kapitel

Unternehmensorganisation
® Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Unternehmensorganisation

® Rechtsform

Chancen/Risiken

Finanzplan

Kapitalbedarfsplan

Finanzierungsplan

Inhalt

Begriinden Sie, wie viele und welche Ange-
stellten Sie fir welche Aufgaben benétigen.

Stellen Sie die Rechtsform vor, mit der Sie
Ihr Unternehmen starten méchten.

Beschreiben Sie realistisch die Chancen und
Risiken Ihres Griindungsvorhabens und
zukiinftigen Unternehmens.

Der Finanzplan ist ein wesentlicher
Bestandteil Ihres Businessplans. Er besteht
aus den folgenden Unterlagen:
Kapitalbedarfsplan

Finanzierungsplan

Liquiditatsplan
Ertragsvorschau/Rentabilititsrechnung
Der Kapitalbedarfsplan zeigt Ihnen, wie viel
Kapital Sie fiir Anschaffungen und die
unternehmerische Startphase brauchen
(ca. 6-12 Monate).

Geben Sie Eigen- und Fremdkapital an.
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Tipps

Informieren Sie sich dartber, welche
der verschiedenen Arbeitsverhaltnisse
(Vollzeit-, Mini-, befristeter Job u.a.)
fur Ihre(n) Angestellten wéhrend der
unternehmerischen Startphase infrage
kommen.

® Wie viele Personen sollen Verantwortung
Gbernehmen?

® Wollen Sie moglichst ohne viele
Formalitdten starten?

® Wollen Sie die Haftung
beschranken?

® Welche Rechtsform ist in Ihrer Branche
tblich?

® Wollen Sie eine Rechtsform, die eine
moglichst einfache Buchfiihrung ver-
langt?

® Wollen Sie eine Rechtsform, die einen
moglichst geringen Kapitaleinsatz ver-

langt? ( Seite 57).

® Stellen Sie Worst-case- und Best-case-
Betrachtungen an.

® Uberlegen Sie genau: Unter welchen
Bedingungen ,,funktioniert” Ihr Konzept
nicht mehr?

® Wie kdnnen Sie in diesem Fall reagieren
(z.B. Kosten reduzieren, Angebote veran-
dern, neue Absatzmairkte suchen)?

® Bewerten Sie die Wahrscheinlichkeit der
aufgezeigten Chancen und Risiken.

® Begriinden Sie Ihre Annahmen mit Fakten
und Zahlen von Kammern, Banken, Bran-
chenverbdnden usw.

Auch wenn Sie zum Teil auf Schatzungen
angewiesen sind, sollten die von Ihnen
ermittelten Zahlen realistisch und nachvoll-
ziehbar sein.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Industrie- und
Handelskammer, Handwerkskammer und/
oder Branchenverbénden.

® Beriicksichtigen Sie eine Reserve fir
unvorhergesehene Ausgaben und Kosten
der privaten Lebensfiihrung.

® Denken Sie an die unterschiedlichen
Laufzeiten der Fremdfinanzierungsmittel.
Wenn bei &ffentlichen Férderdarlehen die
tilgungsfreie Zeit vorbei ist, kommt u.U.
eine erhebliche Mehrbelastung auf Sie
zZu.

(& seite 41).

® Welchen Investitionsanteil missten Sie
durch einen Kredit abdecken?

® Welche offentlichen Férderprogramme
kommen fir Sie infrage?

® Die Laufzeiten von Krediten sollten mit
Ihrem Liquiditatsbedarf korrespondieren.

( Seite 46).
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Kapitel

Liquiditatsvorschau

Ertragsvorschau/Rentabilitatsvorschau

Inhalt

Eine fundierte Liquiditatsvorschau zeigt Ihre

Zahlungsfahigkeit fur einen bestimmten
Zeitraum an.

Die Ertrags-/Rentabilititsvorschau zeigt, ob

sich Ihr Vorhaben lohnt.

Tipps

Stellen Sie die zu erwartenden Einnah-
men den Ausgaben fir die ersten drei
Jahre gegeniiber.

Legen Sie Branchendaten zur Zahlungs-
moral Ihrer Kundschaft vor und erklaren
Sie, wie Sie z.B. lange Zahlungsfristen
Uberbriicken kénnen.

Erklaren Sie, wie lange es dauern wird,
bis Sie tatsachlich ,schwarze Zahlen“
schreiben werden, und wie Sie die Zeit
bis dahin finanziell iberstehen kénnen.

( Seite 44).

Werden Ihre Umséatze hoher sein als

Ihre Kosten?

Zeigen Sie, welche Umsétze Sie mit
welchem Produkt oder welcher Dienst-
leistung bei welchen Kundinnen und
Kunden erzielen.

Die Zahlen missen - auch wenn es

sich um Schatzungen handelt - nachvoll-
ziehbar sein.

Wenn Sie nach Zahlen fir erwartete
Umséatze suchen: Kammern, Verbande,
Banken und Sparkassen kénnen Ihnen
hier mit Branchenwerten helfen.
Erlautern Sie auch, welche MaRnahmen
Sie planen, wenn ein geringer bis gar kein
Umsatz erzielt wird.

( Seite 43).




Business Model Canvas

Ein Business Model Canvas hilft dabei, sich einen
Uberblick iiber die wichtigsten Schliisselfaktoren
eines erfolgreichen Geschaftsmodells zu verschaf-
fen. Das Besondere ist seine Methode. Sie gilt mitt-
lerweile weltweit als Mittel der Wahl, um innova-
tive Geschiftsmodelle zu finden und veraltete auf
den Kopf zu stellen.

Ein Business Model Canvas funktioniert analog
und digital. Grundlage ist eine Ubersicht mit meh-
reren Feldern, die jeweils mit den Schliisselfakto-
ren flr ein Geschidftsmodell bezeichnet werden.

Was soll der SpaR kosten? Kapitalbedarf
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Zu jedem Schliisselfaktor werden in Stichworten
Ideen notiert, ggf. wieder entfernt und in andere
Felder verschoben. Durch dieses visuell unterstiitzte
Vorgehen lassen sich viele Einzelideen zu einem
Geschiftsmodell baukastenartig zusammenfiigen
und zueinander in Beziehung setzen, bis ein markt-
fahiges Modell gefunden ist. Am besten funktioniert
das Ganze, wenn eine interdisziplinire Gruppe mit
der Methode arbeitet.

WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal
Das Business Model Canvas

Wie viel Startkapital ist fiir die Unternehmensgriindung erforderlich? Anders gesagt: Wie hoch ist
der Kapitalbedarf oder Finanzbedarf? Eine gute Finanzierung ist die Basis fiir den erfolgreichen
und sicheren Aufbau Ihres Unternehmens. Und auch hier gilt: Lassen Sie sich beraten (auch von

der Kammer und insbesondere von IThrer Bank)!

Wer ein Unternehmen griindet, muss - in aller
Regel - zunichst einmal Geld in sein Vorhaben
investieren. Wie viel Sie investieren mussen, stellen
Sie anhand einer Kapitalbedarfsplanung fest. Ein
Kapitalbedarfsplan gehort in jeden Businessplan,
unabhingig davon, ob Sie Ihr Vorhaben allein aus
Ihren Ersparnissen oder mit Hilfe von Darlehen
finanzieren. Wer auf eine genaue Planung verzich-
tet, riskiert, dass am Ende das Geld nicht ausreicht.
Auf die Schnelle muss dann eine Fremdfinan-
zierung gefunden werden. Fiir 6ffentliche Existenz-
grindungsdarlehen ist es dann aber schon zu spit.
Sie kénnen nur vor der rechtsverbindlichen Unter-
schrift unter einen Kauf-, Liefer- oder Leistungs-
vertrag beantragt werden. Eine griindliche Kapital-
bedarfsplanung gehort daher zum kleinen
Einmaleins jeder Griindungsvorbereitung. Dabei
sollten Sie folgende Grofien genau ermitteln:

e Kapitalbedarf vor der Griindung
Ermitteln Sie zunichst die Kosten, die wihrend
Threr Grindungsvorbereitung anfallen. Dazu
zdhlen beispielsweise Beratungskosten, Notar-
kosten, Gebiihren fiir Anmeldungen und
Genehmigungen. Nutzen Sie die Griitndungsbe-
ratung vor Ort (z.B. bei der IHK oder HWK) und
stellen Sie gemeinsam fest, welche Griindungs-
kosten in welcher Hohe anfallen.

e Kapitalbedarf fiir die betriebliche Anlaufphase
Wie viel Geld miissen Sie ausgeben, um Thr
Unternehmen startklar zu machen? Womaoglich
bendtigen Sie nur einen Schreibtisch und ein
Notebook? Vielleicht sind aber auch grofiere
Anschaffungen notig. Unterscheiden Sie in
Anlagevermdgen wie z.B. Lizenzen, Grund-
stiicke, Gebaude, Maschinen, Fahrzeuge, Biiro-
einrichtung und Umlaufvermdgen. Letzteres


https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/So-gehts/Businessplan/businessplan
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/So-gehts/Businessplan/businessplan
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bezeichnet die laufenden betrieblichen Aufwen-
dungen fiir Waren, Verwaltung, Vertrieb, Perso-
nal u.a,, die Sie spiter durch Thre Einnahmen
decken. Da Sie in der Anlaufphase noch keinen
bzw. einen geringen Umsatz haben, miissen Sie
die Anlaufphase erst einmal vorfinanzieren.
Kalkulieren Sie hier einen Zeitraum von vier bis
sechs Monaten.

Kapitalbedarf zur Sicherung des Lebensunter-
haltes

Wie viel miissen Sie mit Ihrer beruflichen Selb-
stindigkeit verdienen, um davon leben zu koén-
nen? Dazu zdhlen alle monatlichen Ausgaben,
die Sie fiir Ihren privaten Lebensunterhalt
benotigen. Kalkulieren Sie grofiziigig und
berticksichtigen Sie auch unvorhergesehene
Ereignisse wie Krankheit, Unfall, aber auch
Reparaturen an Haus oder Auto. Die Hohe Threr
privaten Ausgaben ist die Grundlage fiir Ihr
monatliches ,,Gehalt®, das Sie als Unternehmerin
oder Unternehmer beziehen. Haben Sie vor, ein
Einzelunternehmen oder eine Personengesell-
schaft (z.B. GbR) zu griinden, wird dieses
»,Gehalt* ibrigens Unternehmerinnen- bzw.
Unternehmerlohn genannt. Bei einer Kapitalge-
sellschaft (z.B. UG, GmbH) wiirden Sie als
Geschiftsfiihrerin bzw. Geschéftsfiihrer ein
Gehalt (Personalkosten) beziehen.
Finanzierung des Kapitalbedarfs

Wie viel Kapital erwirtschaftet Ihr Unterneh-
men zur Deckung der Kosten? Wie viel Kapital
missen Sie in [hr Unternehmen investieren?
Um dies festzustellen, miissen Sie die Liquiditit,
also die Zahlungsfiahigkeit Thres Unternehmens,
ermitteln.

e Fremdfinanzierung des Kapitalbedarfs

Wenn Sie feststellen, dass Sie Ihr Vorhaben nicht
allein aus eigenen finanziellen Mitteln, sondern
auch mit Hilfe o6ffentlicher Forderdarlehen und/
oder Bankkredite finanzieren miissen, sollten
Sie ermitteln, wie hoch die monatlichen Zins-
kosten und Tilgungsraten sein werden. Bei
offentlichen Forderdarlehen setzt die Tilgung,
also die Riickzahlung des Kredits, in der Regel
erst spater ein. Die anfallenden Zinslasten und
Tilgungen (Kapitaldienst) miissen Sie in [hrer
Kapitalbedarfsplanung beriicksichtigen. Denn
auch hier handelt es sich um Kosten, die (ggf.
mit Ausnahme der Tilgungsraten) vom ersten
Tag nach dem Unternehmensstart anfallen.

WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal
Startkapital

Checklisten und Ubersichten
Finanzierung und Forderung

Griinden - kurz und knapp
Sicherheiten - Biirgschaften - Rating



www.existenzgruendungsportal.de
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/Gruendungswissen/Startkapital/startkapital
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/Mediathek/Checklisten/checklisten
https://www.existenzgruendungsportal.de/gruenden-kurz-und-knapp/sicherheiten-buergschaften-rating
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Lohnt sich der Aufwand? Rentabilitatsvorschau

Der Weg in die berufliche Selbstdndigkeit lohnt sich nur dann, wenn er auf Dauer ausreichend

Gewinn verspricht, also rentabel ist.

Um zu beurteilen, ob Sie als Unternehmerin oder
Unternehmer tatsdchlich auf Ihre Kosten kommen,
miissen Sie vor [hrer Griindung unbedingt die
folgenden Fragen beantworten:

e Wie viel Geld muss bzw. will ich mit meiner
Selbstindigkeit verdienen?
Die Frage bezieht sich auf die Finanzierung
Threr laufenden Kosten (Miete, Lebensmittel,
Versicherungen usw.) und eventuell die Threr
Familie. Wie viel Geld mdchten Sie auflerdem
kurz-, mittel- und langfristig verdienen, um sich
eine finanzielle Reserve zu schaffen?

e Wie hoch sind meine jahrlichen privaten
Ausgaben?
Ihre privaten Lebenshaltungskosten miissen Sie
friiher oder etwas spater iber Ihre berufliche
Selbstidndigkeit finanzieren. Dazu gehoren:

Miete oder vergleichbare Kosten

Lebensmittel/Hausrat/Kleidung

Strom/Heizung/Wasser/Miillabfuhr

Telekommunikation/IT

Freizeit

Kita

Sonderausgaben (Weihnachten, Geburtstage,

Urlaub, Reparaturen u.a.)

Versicherungen

Riicklage fiir Einkommensteuer

Unterhaltsverpflichtungen

Tilgung/Zinszahlung fir Privatdarlehen

USW.

¢ Wird mein Unternehmen genug Geld
erwirtschaften?
Bei der Beantwortung dieser Frage hilft hnen
die Rentabilitatsvorschau. Sie sollte mindestens
die ersten drei Geschéiftsjahre umfassen. Wenn
Sie offentliche Forderdarlehen in Anspruch
nehmen, bertiicksichtigen Sie bitte die spater
einsetzende Tilgung (Rickzahlung des Dar-
lehens), um Liquidititsengpésse zu vermeiden.

-

\

EI Ziehen Sie von Thren Ausgaben alle
laufenden Einnahmen wie beispielsweise
Mieteinnahmen, Einklnfte aus einer be-
ruflichen Teilzeittatigkeit o.a. ab. Das Er-
gebnis zeigt Ihnen, wie hoch Ihre privaten
Ausgaben sind, die Sie (iber Ihre berufli-
che Selbstandigkeit abdecken missen.

Das Betriebsergebnis sollte [hnen ermoglichen,
Thren Unternehmer/-innenlohn (bei Einzel-
unternehmen und Personengesellschaften) zu
decken, eine Liquiditatsreserve zu schaffen und
Thre betrieblichen Kredite zu tilgen.

Erwartete Umsatzerlose: Schitzen Sie, wie viel
Umsatz Sie in den nichsten Jahren machen wer-
den. Orientieren Sie sich an den Umsatzzahlen
der Branche, in der Sie Ihr Unternehmen griin-
den. Die Kammern, Banken oder auch Bran-
chenverbiande haben in der Regel entspre-
chende Daten aus [hrer Region. Staffeln Sie Ihre
Umsatzschdtzungen: Im ersten Jahr miissen Sie
von eher niedrigen Umsatzerwartungen ausge-
hen. Im zweiten Jahr kénnen Sie, wenn die Auf-
tragsentwicklung entsprechend verlduft, von
einer Steigerung ausgehen. Beachten Sie aber:
Eine Umsatzsteigerung kommt nicht von allein;
Sie miissen auch etwas dafir tun.
Wareneinsatz (gilt nicht fir Dienstleister): Nur
wenn Sie den Einkaufspreis der Waren kennen,
die Sie verkaufen oder bearbeiten mochten,
kénnen Sie Thren voraussichtlichen Umsatz
berechnen. Erkundigen Sie sich bei beim Grof3-
handel und auf Fachmessen oder ggf. auch bei
Unternehmen derselben Branche.
Aufwendungen: Fiihren Sie hier die Kosten z.B.
fir Computer, Software, Miete, Versicherungen
oder Personal auf.
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Nach der Griindung

Eine Rentabilitdtsvorschau zu erstellen, ist nicht
nur eine Aufgabe, die im Zusammenhang mit einer
Griindung steht. Wenn Sie spiter, als Unternehme-
rin oder Unternehmer, vor einer grofleren Investi-
tion stehen, hilft Ihnen die Rentabilititsrechnung
festzustellen, ob sich Ihr Vorhaben lohnt.

(5 Seite 76 ff.).

Immer flissig? Liquiditatsvorschau

WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal
Checklisten und Ubersichten
Rentabilitatsvorschau

Liquide (fliissig) zu sein ist fiir ein Unternehmen tiberlebenswichtig. Es muss liber ausreichend
Barmittel verfligen, um jederzeit eingehende Rechnungen zu bezahlen.

Eine Liquiditdtsvorschau gehort daher zu den
wichtigsten Instrumenten einer Unternehmerin
bzw. eines Unternehmers. Sie zeigt [hnen und
Ihren Kapitalgebern, ob Sie vom Unternehmens-
start weg in der Lage sind, alle laufenden Rechnun-
gen zum Beispiel fiir Versicherungen, Miete oder
Gehilter sowie Steuerzahlungen in den néachsten
sechs bis zwolf Monaten zu bezahlen und Ihre
eigenen Lebenshaltungskosten in der Startphase zu
finanzieren. Sie zeigt [hnen vor allem auch, wann
womoglich Liquiditidtsengpasse entstehen, die Sie
zum Beispiel durch einen Kontokorrentkredit oder
private Mittel tiberbriicken miissen. Die Liquiditits-
vorschau enthilt also alle zukiinftigen Ein- und
Auszahlungen, die (so gut wie sicher) jeden Monat
in die Unternehmenskasse flieRen bzw. daraus
bezahlt werden missen.

In der Vorgriindungsphase ist es gar nicht so ein-
fach, die Zahlen fiir eine aussagekriftige Liquidi-
tatsvorschau zu ermitteln, da noch nicht alle
tatsdchlichen Ein- und Auszahlungen Ihres Unter-
nehmens bekannt sind. Sie kennen noch nicht das
Zahlungsverhalten Ihrer Kundschaft. Sie wissen
auch nicht, ob sich die prognostizierten Umsatz-
erlose tatsichlich realisieren werden. Gerade in der
Startphase konnen die Auszahlungen hoher sein
als die Einzahlungen. Rechnen Sie daher eher kon-

servativ und so genau wie méglich. Uberlegen Sie
zum Beispiel:

e Wie viel Geld werden Sie auf dem Unterneh-
menskonto, ggf. auch in der Unternehmens-
kasse, am Tag der Unternehmenseréffnung
haben?

e Mit welchen Umsatzerlésen pro Monat kénnen
Sie realistischerweise rechnen? Berticksichtigen
Sie die Anlaufphase sowie ggf. saisonbedingte
Schwankungen. Wann werden Thre Kundinnen
und Kunden (voraussichtlich) Thre Rechnungen
bezahlen? Erkundigen Sie sich hierzu nach
Erfahrungswerten bei Ihrem Branchenverband,
Ihrer [HK bzw. HWK.

e Stehen weitere Einnahmen (Privateinlagen o.a.)
zur Verfiigung?

e Welche fixen Kosten fallen wann an (z.B. Miete,
Versicherungen, Personal)?

® Wie hoch sind Ihre Steuervorauszahlungen
sowie ggf. -nachzahlungen? Sprechen Sie hierzu
auf jeden Fall mit [hrer Steuerberaterin bzw.
Ihrem Steuerberater.

e Wann fallen Zinszahlungen und Tilgung fiir
Kredite an?

e Was veranschlagen Sie an monatlichen Lebens-
haltungskosten (Sozialversicherung nicht ver-
gessen)?


https://www.existenzgruendungsportal.de/Redaktion/DE/Downloads/DE/Checklisten-Uebersichten/Businessplan/06_check-Rentabilitaetsvorschau

e Welche Kosten fallen wann fiir Warenlieferungen
oder Fremdleistungen an?

e Bis wann miissen Sie die Verbindlichkeiten der
Lieferanten beglichen haben?

Planen Sie in jedem Fall auch eine ,eiserne®
Reserve ein. Die eigenen Barmittel bilden zusam-
men mit [hrer Kreditlinie bei der Bank Thre Liqui-
ditatsreserve. Uberlegen Sie, welche zusitzlichen
eigenen Reserven Sie ggf. einbringen kdnnen, wenn
das Geld knapp wird.
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WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal

Checklisten und Ubersichten
Liquiditatsvorschau
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5. Die Finanzierung

Wer soll das bezahlen? Finanzierung

Sie miissen sich nun um die Finanzierung kiimmern, also Geldquellen fiir Ihr Unternehmen
finden. Dazu gehéren Eigenkapital (Ihr eigenes Geld und Beteiligungen) sowie Fremdkapital
(Bank- und Forderdarlehen).

Eigenkapital Eigenkapitalquellen
Je mehr Eigenkapital Sie haben, desto besser: e eigene Bargeldbestdande
e ceigene Sachmittel, die ins kiinftige Betriebs-
e als Sicherheits- und Risikopolster, um finan- vermogen Uberfiihrt werden
zielle Engpésse zu vermeiden, die zur Insolvenz @ Eigenleistungen
fithren kénnen;

e als Zeichen fir Ihre Kreditwiirdigkeit, denn wer
bereit ist, auch eigenes Geld zu riskieren,

erweckt mehr Vertrauen bei Kreditgebern. @ Wichtig: Unter 20 Prozent sollte der
Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital

moglichst nicht liegen, eher héher. Priifen
Sie deshalb griindlich alle ,,Quellen” fir
Ihre Eigenmittel!

~




e Verwandte und Freunde (bei geringeren
Kapitalbedarfssummen)

e Stille Gesellschafter. Auch stille Teilhaberinnen
und Teilhaber konnen Ihnen zuséatzliches Eigen-
kapital zur Verfiigung stellen. Die stille Gesell-
schaft ist im Handelsgesetzbuch (§ 230) geregelt.

e Kapitalbeteiligungen. Business Angels sind
erfahrene leitende Angestellte, Unternehmerin-
nen oder Unternehmer, die ihr privates Kapital,
ihr Know-how und ihr Kontaktnetzwerk in
junge Unternehmen einbringen. Dartiber hinaus
gibt es die Mittelstindischen Beteiligungs-
gesellschaften in den Bundeslandern. Sie sind
eigens geschaffen worden, um (jungen) Betrie-
ben Mittel zur Verfiigung zu stellen, die diese
allein nicht aufbringen kénnen (und die die
Banken wegen mangelnder Sicherheiten zur
Verfiigung stellen mochten). Bei ihnen wird
zum Beispiel der Mikromezzaninfonds Deutsch-
land fiir kleine und junge Unternehmen bean-
tragt. Schnell wachsende Tech-Start-ups mit
einem hohem Finanzbedarf wenden sich an
eine Offentlich-private Wagniskapitalgesell-
schaft wie den High-Tech Griinderfonds und/
oder private Investorinnen und Investoren.

(E) Seite 54).

Fremdkapital
Wenn Sie feststellen, dass Ihr Eigenkapital fiir Thre

Griindung nicht ausreicht, kdnnen Sie ein Forder-
darlehen und/oder einen Bankkredit beantragen.
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Forderdarlehen

Forderdarlehen des Bundes und der Lander bieten
in der Regel glinstigere Konditionen als Darlehen
von Kreditinstituten. Die Zinsen sind in der Regel
niedriger, mit der Riickzahlung muss erst nach
einigen Jahren begonnen werden, die Besicherung
der Darlehen wird meist erleichtert.

(2 Seite 51).

Forderdarlehen beantragen Sie immer bei einer
Bank, Sparkasse oder Genossenschaftsbank Ihrer
Wahl, vorzugsweise am Standort [hres kiinftigen
Unternehmens (Hausbankprinzip). Ausnahmen:
»,Mein Mikrokredit” und einige geringvolumige
Darlehen der Férderbanken der Linder. Diese
beantragen Sie bei den zustindigen Anlaufstellen.

Bankkredite

Kredite erhalten Sie von Ihrer Hausbank (Bank,
Sparkasse oder Genossenschaftsbank, bei der Sie
Ihr Geschaftskonto einrichten) zu den aktuellen
Zinssatzen. Die Laufzeit eines Darlehens sollte mit
der Nutzungsdauer der Investition ibereinstim-
men, die Sie mit dem Darlehen finanzieren wollen.

In der Regel werden Férderdarlehen mit Bank-
krediten kombiniert.

~

EI Eine langere Tilgungszeit kann Ihre Liqui-
ditat (Zahlungsfahigkeit) am Anfang ent-
lasten. Sie zahlen dadurch aber insgesamt
mehr Zinsen.

\_
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Kreditarten

Kurzfristige Finanzierung (bis zwolf Monate Laufzeit)

® Kontokorrentkredit Der Kredit flr Ihr Geschaftskonto, tiber das alle laufenden Zahlungen abgewickelt werden.
Der Kontokorrentkredit dient als kurzfristiges Finanzierungsmittel, nicht jedoch fiir Anlage-
giter oder fir langfristig gebundene Teile Ihres Umlaufvermégens. Vereinbaren Sie mit Ihrer
Hausbank einen Kreditrahmen. Faustregel: ein Monatsumsatz.

® Lieferantenkredit Der Lieferantenkredit entsteht dadurch, dass Sie eine Ware oder eine Dienstleistung nicht
sofort, sondern erst spater bezahlen (in der Regel haben Sie ein ,,Zahlungsziel“ von 30 Tagen).

Mittelfristige/langfristige Finanzierung (ab 12 Monate Laufzeit)

® Investitionskredit Der Investitionskredit dient zur Finanzierung des Anlagevermégens (Grundstiick, Gebaude,
Maschinen, Fuhrpark usw.). Die Laufzeit des Kredits ist abhangig von Ihrer Kreditsumme,
Ihrer Zahlungsfahigkeit, den Zinsen usw.

WEITERE INFORMATIONEN Business Angels Netzwerk Deutschland
Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungs-
BMWE-Existenzgriindungsportal gesellschaften e.V.

Finanzierung und Foérderung

Startkapital
Forderdatenbank Bund, Linder und EU

Checklisten: Finanzierung & Forderung

Kfw

Geld gegen Vertrauen: Sicherheiten und Birgschaften

Vertrauen ist gut - Sicherheiten sind besser: Nattirlich geht jede Bank davon aus, dass sie ihr
verliehenes Geld zurtickbekommt. Trotzdem méchte sie auf Nummer sicher gehen und verlangt
Sicherheiten, die sie im Notfall verwerten kann. Wenn Sie selbst keine Sicherheiten stellen kénnen,
kommt auch eine Biirgschaft infrage.

Sicherheiten e Uberzeugender Businessplan und
Rentabilititsvorschau

Bevor Ihre Bank ein Darlehen an Sie vergibt, priift Von besonderer Bedeutung ist die so genannte

sie genau, ob die Riickzahlung gesichert ist. Dabei ~Kapitaldienstfihigkeit” eines Unternehmens.

sind vor allem drei Punkte ausschlaggebend: Das bedeutet: Seine zu erwartende Rentabilitit

muss ausreichend hoch sein, um Zinszahlungen
und Tilgungsraten zu leisten. Stellen Sie die
Rentabilitdt Ihres Vorhabens daher nachvoll-
ziehbar dar.


https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/So-gehts/Finanzierung/finanzierung
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/So-gehts/Finanzierung/finanzierung
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/So-gehts/Finanzierung/finanzierung
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://www.business-angels.de/
https://www.bvkap.de/
https://www.bvkap.de/
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/Gruendungswissen/Startkapital/startkapital
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/Mediathek/Checklisten/checklisten
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e Eigenkapital Was sind Ausfallblirgschaften?
Je mehr Eigenkapital Sie einsetzen konnen,
desto besser. Bedenken Sie: Nur wer bereit ist, Ausfallbiirgschaften sind fiir die privaten Banken,
auch eigenes Kapital zu investieren, gewinnt das  Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken sowie
Vertrauen potenzieller Geldgeber. andere Finanzierungsinstitute vollwertige Kredit-
sicherheiten. Das bedeutet, die Biirgschaftsbank in
e  Bewertbare“ Sicherheiten [hrem Bundesland biirgt bei Threr Hausbank fiir
In der Regel verlangt die Hausbank bei einer die Riickzahlung Ihres Kredits. Sie biirgt allerdings
Kreditvergabe ,bankiibliche” Sicherheiten. nur bis zu 80 Prozent der Summe, fiir die der
Dafiir ibertragen Sie Teile Ihres Vermogens bzw.  Kredit beantragt wurde (die Maximalsummen
bestimmte Rechte daran an Thre Bank oder unterscheiden sich je nach Birgschaftsbank). Fir
Sparkasse. Das Spektrum dieser Sicherheiten die restlichen 20 Prozent geht die finanzierende

reicht von der personlichen Haftung bis hin zur =~ Hausbank ins eigene Risiko.
Ubereignung von eindeutig bewertbaren Mobi-
lien oder Immobilien an die Bank: als ,,Pfand*.

Biirgschaften m Achtung: Gerat das Unternehmen in die
Insolvenz, haftet die Kreditnehmerin bzw.

Mangelt es Ihnen an ausreichenden Sicherheiten, der Kreditnehmer auch gegentiber der

konnen private (eher selten) oder offentliche Biirg- Birgschaftsbank — und zwar fiir den

schaften der Biirgschaftsbanken weiterhelfen. gesamten Betrag, fiir den diese gegentiber
der Hausbank eingetreten ist. Das heil3t: Sie

tragen die Verantwortung fir die komplette
Kreditsumme. Die Laufzeit der verbiirgten
Eine wichtige Rolle spielt das so genannte Kredite kann bis zu 15 Jahre betragen. Fir
Rating (engl.: to rate = jemanden einschat- Sanierungskredite ibernehmen Biirg-
zen, beurteilen). Unternehmen mit schlech- schaftsbanken keine Biirgschaften.
ter Bonitat (Kreditwirdigkeit) zahlen fir
ihre Bankkredite hohere Zinsen. Unter-
nehmen mit einer guten Bonitdt kdnnen

dagegen glinstige Zinssatze erhalten. Anders Wer kann eine Ausfallbiirgschaft erhalten?

als bestehende Unternehmen kénnen

Griinderinnen und Grinder noch keine In jedem Bundesland gibt es Biirgschaftsbanken,
Jahresabschlisse vorweisen, aus denen die Biirgschaften fir mittelstindische Unterneh-
ersichtlich ware, wie gut das Unternehmen men der gewerblichen Wirtschaft und Angehérige
lduft. Daher kommt es fir Grinderinnen der Freien Berufe bei deren Kreditfinanzierung
und Griinder vor allem darauf an, ein Uber- {ibernehmen. Finanziert werden kénnen alle wirt-
zeugendes Unternehmenskonzept zu schaftlich tragfihigen Vorhaben.

erarbeiten bzw. vorzustellen und fachliche
sowie kaufmannische Qualifikationen nach-
zuweisen.
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Wo und wie werden Ausfallbiirgschaften
beantragt?

Der Antrag wird gemeinsam mit der Hausbank bei
der Biirgschaftsbank gestellt.

e  Biirgschaft ohne Bank“: Griinderinnen und
Griinder, die noch auf der Suche nach einer geeig-
neten Hausbank sind, konnen sich direkt an die
Biirgschaftsbank in ihrem Bundesland wenden.
Die Biirgschaftsbank priift dann das Vorhaben
und gibt nach positiver Beurteilung eine Zusage.

e Antragsformulare und Adressen gibt es im
Internet unter www.fp.ermoeglicher.de oder
bei der Biirgschaftsbank in [hrem Bundesland.

Wichtig: Die Hausbank und die Biirgschafts-
bank friihzeitig in die eigene Planung ein-
beziehen! Vor Vertragsabschlissen die
Finanzierung klaren! Alle Gesprache mit
aussagekraftigen Unterlagen fiihren! Biirg-
schaftsbanken Gibernehmen ein besonders
hohes Risiko. Sie brauchen deshalb
aktuelle und umfassende Informationen.

Keine Un-Sicherheiten

Generell gilt: Je weniger Sicherheiten Sie der Bank
uberlassen, desto grofier ist der unternehmerische
Spielraum: Die Verfiigungsgewalt Giber Grundsti-
cke, Maschinen oder Waren verbleibt bei Thnen und
geht im Fall eines Zahlungsverzugs nicht auf die
Bank iber. Wenn Sie Sicherheiten anbieten, sollten
Sie wissen, welche Risiken mit den Ihnen zur Verfi-
gung stehenden Sicherheiten verbunden sind.

Kapitallebensversicherung

Mit Kapitallebensversicherungen, die der Alters-
vorsorge dienen, sollten Griinderinnen und Griin-
der besonders vorsichtig umgehen. Kiindigt die
Bank bei Zahlungsunfihigkeit des Unternehmens
die Versicherung vorzeitig, so verlieren Sie einen je

nach Laufzeit erheblichen Teil Ihrer Einzahlungen,
weil nur die niedrigen Riickkaufswerte gutge-
schrieben werden. Natirlich ist auch die Alters-
vorsorge damit zunichtegemacht.

Biirgschaft

Bei einer Biirgschaft garantieren Dritte die Riick-
zahlung des Darlehens. Sie miissen die Schuld
begleichen, wenn der Kreditausfall feststeht. Abzu-
raten ist daher von betriebsfremden Familienange-
horigen oder Freunden. Die emotionale Belastung
dabei kann enorm sein und fiihrt, sollte die Blirg-
schaft wirksam werden, nicht selten zu dauer-
haften Zerwiirfnissen.

Grundstiicke

Grundstiickssicherheiten fiir Bankkredite werden
in der Praxis nur in Form von Grundschulden
genommen. Die Bank hat damit fir die Laufzeit
des Darlehens im Falle eines Zahlungsverzugs
Zugriff auf Gebdude bzw. Grundstiick. Die Grund-
schuld ist fiir Banken vorteilhafter als die Hypo-
thek. Als Sicherheit eignet sich meist das Betriebs-
grundstiick besser als das eigene Zuhause.

Sicherungsiibereignung

Sie konnen Maschinen, Waren oder Fahrzeuge,
die mit Hilfe eines Kredits angeschafft werden, in
Form einer Sicherungsiibereignung der Bank zur
Verfiigung stellen. Die Bank wird damit Eigen-
timerin der Gibereigneten Gegenstinde, die
Nutzung bleibt bei [hnen.

Abtretung von Forderungen

Wenn Sie Forderungen gegeniiber Thren Kundin-
nen und Kunden als Sicherheit an die Bank abtre-
ten, sollten Sie sich der moéglichen Folgen bewusst
sein: Wendet sich die Bank bereits in der Frithphase
einer Krise direkt an Thre Kundinnen und Kunden,
um offene Forderungen einzutreiben, kann das
diese verunsichern mit der Folge, dass sie sich mog-
licherweise nach anderen Lieferanten umsehen.


https://fp.ermoeglicher.de/de/
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WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal Forderdatenbank Bund, Lander und EU

Griinden - kurz und knapp
Sicherheiten - Biirgschaften - Rating

Verband Deutscher Biirgschaftsbanken e.V.

Offentliche Starthilfen: Férderprogramme

Bund und Ldnder unterstiitzen Ihren Start in die unternehmerische Selbstdndigkeit mit

Forderdarlehen, Zuschtissen und Beteiligungen.

Offentliche Fordermittel (des Bundes und der Lan-
der) miissen Sie in der Regel bei Ihrer Hausbank
(Bank, Sparkasse oder Genossenschaftsbank, bei
der Sie Ihr Geschiftskonto fiithren) beantragen
(Ausnahme: Mikrodarlehen, Beratungskostenzu-
schiisse und Zuschiisse der Arbeitsagenturen und
Jobcenter). Bereiten Sie sich auf das Gespriach mit
Ihrem Kreditinstitut gut vor (2 Seite 52). Gehen Sie
keine finanziellen Bindungen ein, ohne sich tiber
Forderprogramme informiert und diese vor dem
Vorhabensbeginn beantragt zu haben. Im Nachhin-
ein werden keine Fordermittel bewilligt.

Auch hier gilt - und zwar ganz besonders: Lassen
Sie sich beraten! Beratung muss nicht teuer sein.
Aber ohne Rat kénnen Sie viel Geld verschenken.

Forderprogramme des Bundes fiir Griindung
und Unternehmensnachfolge (Auswahl)

e Forderung von Unternehmensberatungen fir
KMU (Bund/ESF)

e Grindungszuschuss (Bundesagentur flr Arbeit)

e FEinstiegsgeld fiir eine selbstindige Tatigkeit

(Jobcenter)

ERP-Griinderkredit - StartGeld

ERP-Forderkredit Griindung und Nachfolge

ERP-Forderkredit KMU

Mein Mikrokredit
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@ Mikromezzaninfonds Deutschland

Der Fonds bietet kleinen und jungen
Unternehmen sowie Griinderinnen und
Griindern wirtschaftliches Eigenkapital bis zu
100.000 Euro. Die Beteiligungen werden den
Unternehmen fiir zehn Jahre zur Verfligung
gestellt. Sicherheiten sind nicht erforderlich.
Der Beteiligungsgeber nimmt keinen Einfluss
auf das Tagesgeschaft. Besonders angesprochen
sind Unternehmen, die aus der Arbeitslosigkeit
gegriindet oder die von Frauen oder Menschen
mit Migrationshintergrund gefiihrt werden,
sowie Gemeinwohlorientierte Unternehmen
und 6kologisch nachhaltige Unternehmen.

Der Mikromezzaninfonds wird aus Mitteln des
ERP-Sondervermdgens und des Europdischen
Sozialfonds Plus (ESF Plus) finanziert.

Bitte wenden Sie sich an die Mittelstandische
Beteiligungsgesellschaft in dem Bundesland, in
dem die Investition erfolgen soll.
www.mikromezzaninfonds-deutschland.de



https://www.existenzgruendungsportal.de/gruenden-kurz-und-knapp/sicherheiten-buergschaften-rating
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
https://vdb.ermoeglicher.de/de/
http://www.mikromezzaninfonds-deutschland.de
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EI Einen Uberblick {iber die Férderpro-
gramme des Bundes, der Lander und der
Europdischen Union bietet die Forder-
datenbank. Eine einfache Benutzer-
fihrung hilft Ihnen bei der Suche:

e Schnell- und Detailsuche: z.B. nach
Fordergebiet, Forderberechtigte, Forder-
bereich, Férderart und Férderorganisation

® Kurzzusammenfassung, Zusatzinfos und
Rechtsgrundlagen zu jedem Programm
sowie

e Verfligbarkeit, Kontakt, weiterfiihrende
Informationen usw.

® FuE-Forderprogramme fiir technologie-
offene und -spezifische Vorhaben

® FAQ zu Forderung und Finanzierung

Forderdatenbank Bund, Lander und EU

Gut vorbereiten: Bankgesprach

Voraussetzung fiir eine Férderung

Antragstellerinnen oder Antragsteller miissen eine
ausreichende fachliche und kaufméannische Quali-
fikation nachweisen. Darliber hinaus wird erwartet,
dass eine selbstindige und tragfihige ,Vollexistenz®
als Haupterwerbsgrundlage entsteht. Ausnahme ist
der ERP-Griinderkredit - StartGeld. Hier kann das
Unternehmen zunéchst auch im Nebenerwerb
gefiihrt werden.

WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal
Finanzierung und Forderung

Startkapital

Checklisten: Finanzierung & Férderung

Kfw

Férder- und Bankkredite beantragen Sie bei Ihrer Bank oder Sparkasse. Je besser Sie sich auf das
Bankgesprdch vorbereiten, desto grofier sind die Chancen, dass es mit der Finanzierung klappt.

Was Sie beachten sollten!

e Bank auswihlen: Als erste Adresse empfiehlt
sich Thre bisherige Bank, Sparkasse oder Genos-
senschaftsbank (Hausbank). Priifen Sie auch die
Leistungen und Konditionen anderer Banken.
Verhandeln Sie friithzeitig tiber Kreditkonditio-
nen. Bedenken Sie, dass das Kreditinstitut zu
Ihrem Vorhaben passen sollte: Es kann von Vor-
teil sein, die bei Ihren zukiinftigen Geschéfts-

kontakten tiblichen Bankverbindungen zu
nutzen.

e Vorbereitung: Je besser Sie vorbereitet sind,
desto grofier sind Ihre Chancen, das zu bekom-
men, was Sie erreichen wollen. Zur guten Vor-
bereitung gehoren ein ausgereiftes Konzept, die
Investitions- und Rentabilitdtsplanung und die
Absatzplanung. Erkundigen Sie sich, ob und
welche Unterlagen ggf. vor dem Gespréch ein-
gereicht werden sollen.


https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/So-gehts/Finanzierung/finanzierung
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/So-gehts/Finanzierung/finanzierung
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/Gruendungswissen/Startkapital/startkapital
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e Von mehreren Banken beraten lassen: Rechnen ® Probleme und Losungen bedenken: Fragen Sie

Sie damit, dass nicht jede Bank vor Ort Thr Vor-
haben finanzieren wird. Vereinbaren Sie deshalb
Termine bei verschiedenen Banken.
Rentabilitit darlegen: Damit Sie die Bank fiir
[hr Vorhaben gewinnen kdnnen, miissen Sie sie
von der Rentabilitét Thres zukiinftigen Unter-
nehmens tiberzeugen. Schildern Sie, warum die
geplanten Investitionen notwendig sind.
Begriinden Sie, welches Umsatz- und Ertrags-
potenzial die Investition schafft und wie Sie sich
von der Konkurrenz abheben.
Beraterin/Berater mitnehmen: Es spricht
nichts dagegen, dass Sie eine Beraterin oder
einen Berater mitnehmen. Doch reden miissen
hauptsachlich Sie. Die Bank wiirde Thnen kaum
abnehmen, dass Sie Thre Planungen umsetzen
werden, wenn Sie diese nicht einmal erklaren
konnen.

Sicher auftreten: Wenn Sie nicht zeigen, dass
Sie hundertprozentig hinter der geplanten
Investition stehen, werden Sie die Bank nicht
tberzeugen. Nutzen Sie das Gesprach, um Ihr
Vorhaben klar und umfénglich vorzustellen.
Machen Sie deutlich, dass Sie auch zukiinftig an
einer vertrauensvollen Zusammenarbeit interes-
siert sind.

Erfahrungen Ihrer Geschéftspartnerin/Ihres
Gespriachspartners beriicksichtigen: Fragen Sie
Ihr Gegeniiber nach seinen Erfahrungen mit
Grindungen in Ihrer Branche.
Geschiftskontakte suchen: Kniipfen Sie Kon-
takte zu moglichen Geschéaftspartnerinnen bzw.
-partnern. Eine Referenzliste bzw. Bestitigungen
des Interesses an kiinftigen Auftrigen dokumen-
tieren Thre Erfolgsaussichten.

Fristen einhalten: Wer Fordermittel nutzen will,
muss unbedingt die Fristen einhalten. Die An-
trage sind vor der Investition zu stellen, zwischen
Antrag und Auszahlung der Mittel kénnen
mehrere Wochen vergehen. Kalkulieren Sie die
Bearbeitungszeit ein.

sich, welche Probleme die Bank sehen konnte.
Werden Sie auf diese angesprochen, zeigen Sie
Losungsansitze auf. Damit beweisen Sie Kom-
petenz.

Offentliche Fordermittel verlangen: Behalten
Sie das Ziel des Gesprachs im Auge: Zunachst
miissen Sie die Bank iiberzeugen, Ihr Vorhaben
zu finanzieren. Dann suchen Sie nach der giins-
tigsten Losung. Die lautet in der Regel: 6ffentliche
Fordermittel, erginzt um ein Hausbankdarlehen.
Forderprogramme kennen: Bewihrt hat es sich,
wenn Sie die infrage kommenden Programme
nennen konnen. Informieren Sie sich also vor
dem Bankgespriach. Dann kann Ihnen auch nie-
mand weismachen, dass kein Férderprogramm
zu Threr Investition passt.

Beispiel: Beim ERP-Griinderkredit - StartGeld
stellt die KfW die Hausbank zu 80 Prozent von
der Haftung frei (,Haftungsfreistellung®).
Konzept ggf. iiberpriifen: Im Fall einer Ableh-
nung: Fragen Sie unbedingt nach den Griinden.
Betrachten Sie die Riickmeldung als Chance, Thr
Konzept zu verbessern.

WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal
Finanzierung und Forderung

Startkapital

Checklisten: Finanzierung & Forderung

Forderdatenbank Bund, Linder und EU
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FUr innovative Start-ups: Zuschiisse und Beteiligungskapital

Start-ups wachsen schnell, benétigen viel Kapital und bieten neuartige Produkte oder Geschdfts-
modelle an. Da ihr Erfolg schwer einzuschdtzen ist, sind klassische Griindungsdarlehen meist
ungeeignet.

\

Viele Start-ups werden von Teams gegriindet, die
aus Hochschulen oder Forschungseinrichtungen
hervorgehen. Um sie auf dem Weg von der Idee
zum marktfihigen Produkt zu unterstiitzen, for-
dern Bund und Lander diese Griindungen mit
Zuschissen fiir Businessplanung, Prototypenent-
wicklung und Markteinfiihrung.

E exist Startup Factories

Bei den zehn Startup Factories handelt es sich
um Private-Public-Partnerships zwischen
wissenschaftlichen Einrichtungen und Partnern
aus der Wirtschaft. Ihr Ziel ist es, Anzahl und
Qualitat von DeepTech-Griindungen zu stei-
gern und den Zugang fiir Start-ups zu privaten
Investoren und zur Wirtschaft zu verbessern.

Eine wichtige Rolle spielt dabei exist - from science
to business des Bundesministeriums fiir Wirtschaft
und Energie. Die Férderung ist Bestandteil der
»Hightech-Strategie fiir Deutschland“ der Bundes-
regierung und wird mit Mitteln des Europdischen
Sozialfonds (ESF) kofinanziert. exist besteht aus
drei Instrumenten, die jeweils iber die Griindungs-
services der Hochschulen beantragt werden:

Anschlussfinanzierung durch Beteiligungskapital

Im Anschluss an exist oder vergleichbare Pro-
gramme der Lander bietet sich die Finanzierung

e exist Grindungsstipendium unterstiitzt Studie-  iber Wagniskapital (bzw. Venture Capital, Risiko-
rende, Absolventinnen und Absolventen sowie kapital) an. Es handelt sich um Eigenkapital, das
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den jungen Unternehmen von Beteiligungsgesell-
dabei, ihre Griindungsidee in einen Business- schaften (bzw. VC-Fonds) und/oder Investorinnen
plan umzusetzen. und Investoren zur Verfiigung gestellt wird.

e exist Forschungstransfer unterstiitzt herausra-
gende forschungsbasierte Griindungsvorhaben,  Beteiligungskapital eignet sich
die mit aufwindigen und risikoreichen Ent-
wicklungsarbeiten verbunden sind. e f{ir besonders kostenintensive technologie-

e exist Women beinhaltet Veranstaltungs-, Bera- orientierte Griindungen

tungs- und Betreuungsangebote sowie einen
finanziellen Zuschuss fiir angehende Griinde-
rinnen.

e zur (Mit-)Finanzierung gréfRerer Investitionen
fir Immobilien, Maschinen und Geréte

e zur Wachstumsfinanzierung, um z.B. ein Pro-
dukt in den Markt einzufiihren


http://www.startup-factories.de

Wer stellt Beteiligungskapital zur Verfligung?

Es gibt in Deutschland mehr als 500 Beteiligungs-
gesellschaften. Informationen dazu, welche Gesell-
schaft fiir welches Projekt geeignet ist, bietet der
Bundesverband Beteiligungskapital (BVK). Fir
innovative Start-ups eignen sich u.a.

e der High-Tech Griinderfonds (HTGF). Er betei-
ligt sich an jungen Technologieunternehmen,
deren Kern ein Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben ist.

® COPARION beteiligt sich an innovativen Tech-
nologieunternehmen in der Wachstumsphase.

® DeepTech & Climate Fonds (DTCF) beteiligt sich
an wachstumsstarken DeepTech- und Climate-
Tech-Unternehmen.

e Banken und Industrieunternehmen, aber auch
Investorinnen und Investoren (auch aus dem
Ausland). Sie ibernehmen Beteiligungen, wenn
hohe Renditen in Aussicht stehen.

e Die Mittelstindische Beteiligungsgesellschaften
(MBG) in den Bundeslandern. Sie sind nicht in
erster Linie gewinnorientiert und bieten Beteili-
gungen an, die speziell auf kleine und mittlere
Unternehmen sowie Griindungen zugeschnitten
sind.

® Business Angels sind vermogende Privatperso-
nen, Unternehmerinnen oder Unternehmer, die
nicht nur Beteiligungskapital zur Verfiigung
stellen, sondern Griindungsteams auch mit
ihren unternehmerischen Erfahrungen zur Seite
stehen.

INVEST - Zuschuss fiir Wagniskapital

e unterstiitzt innovative Start-ups bei der Suche
nach einem Kapitalgeber.

® motiviert Investorinnen und Investoren - ins-
besondere Business Angels -, Wagniskapital fir
junge Unternehmen zur Verfiigung zu stellen.

Beteiligt sich ein Business Angel (auch als GmbH
oder UG) fiir mindestens drei Jahre mit mindestens
10.000 Euro an einem Start-up, erhélt er 15 Prozent
der Investitionssumme als Erwerbszuschuss.
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Zusatzlich kann die Steuer, die auf einen Verdufie-
rungsgewinn entfillt, pauschal mit einem Exitzu-
schuss kompensiert werden. Dabei erhilt der oder
die Investierende eine pauschale Steuerkompensa-
tion in Hohe von 25 Prozent des Gewinns, der aus
der Verdauflerung seiner/ihrer mit dem Erwerbs-
zuschuss geforderten Anteile erzielt wurde. Pro
Unternehmen kénnen Anteile im Wert von bis zu
drei Millionen Euro pro Jahr bezuschusst werden.

Bei dem kapitalsuchenden Unternehmen muss es
sich um eine Kapitalgesellschaft oder eine einge-
tragene Genossenschaft (eG) handeln. Es muss
innovativ und jiinger als sieben Jahre sein und darf
nicht mehr als 50 Personen (Vollzeitiquivalente)
beschiftigen. Der Jahresumsatz oder die Jahres-
bilanzsumme darf héchstens 10 Millionen Euro
betragen.

E INVEST-Datenbank

In der INVEST-Datenbank des Bundeswirt-
schaftsministeriums kénnen sich forderfahige
Start-ups eintragen. Die Unternehmen erhalten
damit die Moglichkeit, sich mit allen wesent-
lichen Informationen zu prasentieren und
Investoren auf sich aufmerksam zu machen.

E German Accelerator

Das Bundesministerium fir Wirtschaft und
Energie unterstiitzt Start-ups, die international
expandieren mdchten und ein geeignetes Pro-
dukt haben, durch einen Aufenthalt an ausge-
wahlten Standorten in Europa, in den USA, in
Asien oder Stidamerika. Gefoérdert wird ein
mehrmonatiger Aufenthalt von bis zu zwei Per-
sonen des Unternehmens.
www.germanaccelerator.com



https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Navigation/DE/InvestDB/investDB.html
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Navigation/DE/InvestDB/investDB.html
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Patentierung: Beratung und Forderung

Ein Patent bietet Ihnen die alleinige Verfiigungsge-
walt Giber ein Produkt fiir einen festgelegten Zeit-
raum. Patente oder auch andere Schutzrechte wie
Gebrauchsmuster, Marken und Designs werden
beim Deutschen Patent- und Markenamt angemel-
det. Fiir einen europaweiten oder linderspezifi-
schen Schutz sind das Harmonisierungsamt fiir
den Binnenmarkt oder das jeweilige ausldndische
Patentamt zustindig. Durch Anmelde- und Jahres-
gebiihren und das Honorar fiir eine patentrechtli-
che Beratung fallen Kosten an. Hinzu kommen der
zeitliche Aufwand und eine Reihe biirokratischer
Spielregeln. Deshalb: Wéagen Sie Aufwand und Nut-
zen gegeneinander ab und lassen Sie sich beraten.
Mit dem Foérderprogramm WIPANO unterstiitzt
das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie
kleine und mittlere Unternehmen, die erstmals
ihre Forschungs- und Entwicklungsergebnisse
durch gewerbliche Schutzrechte sichern mochten.

WEITERE INFORMATIONEN

Bundesamt fiir Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle
INVEST - Zuschuss fiir Wagniskapital

Bundesverband Beteiligungskapital e. V.

Business Angels Deutschland (BAND) e.V.

COPARION

Deutsches Patent- und Markenamt

exist — from science to business

exist Startup Factories

Forderdatenbank Bund, Linder und EU

German Accelerator

High-Tech Griinderfonds

Kfw

WIPANO - Wissens- und Technologietransfer
durch Patente und Normen



http://www.bafa.de/
http://www.bafa.de/
http://www.bvkap.de
http://www.business-angels.de
http://www.coparion.vc/
http://www.dpma.de
http://www.exist.de/
http://www.startup-factories.de
http://www.foerderdatenbank.de
http://www.germanaccelerator.com
http://www.htgf.de
http://www.kfw.de
http://www.wipano.de/
http://www.wipano.de/
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6. Die Formalititen

Passend fir jeden Zweck: Rechtsform

Die Rechtsform ist das stabile Gertist IThres Unternehmens. Je nach Wahl hat dies unterschiedliche
Auswirkungen auf rechtliche, steuerliche und finanzielle Aspekte. Es lohnt sich daher, friihzeitig
kompetente Beratung mit einzubeziehen.

Eine Rechtsform legt zum Beispiel fest, wie das in Hohe ihrer Einlage und in Hohe des Gesell-
Verhiltnis der Gesellschafterinnen und Gesell- schaftsvermogens. Allerdings gibt es eine Reihe
schafter untereinander ist. Sie regelt aufierdem, ob von Ausnahmen, bei denen Geschiftsfithrende/
Sie fiir Schulden des Unternehmens auch mit Vorstinde sowie Gesellschafterinnen und
[hrem personlichen Vermdgen haften oder nicht. Gesellschafter durchaus privat haften missen.
N Fiir grofiere Vorhaben spielt auch die notwendige
EI Wenn Sie sich bei der Griindung fiir eine Kapitalbeschaffung eine Rolle, die hier iiber Gesell-
bestimmte Rechtsform entscheiden, ist dies schafterinnen und Gesellschafter bzw. Aktionérin-
keine endgiiltige Festlegung. Sie kénnen die nen und Aktiondre moglich ist, ohne dass diese
Rechtsform jederzeit dndern. aktiv an der Geschiftsfiihrung beteiligt werden
miissen.
Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft? N
EI Die eingetragene Genossenschaft gehort
Wer sich mit dem Thema Rechtsformen weder zu den Personen- noch zu den Kapital-
beschiftigt, trifft immer wieder auf zwei Begriffe: gesellschaften. Sie kann fir Griindungsteams
~Personengesellschaft und ,Kapitalgesellschaft® geeignet sein, dient aber vor allem als Koope-
Der wichtigste Unterschied besteht dabei in der rationsmodell fir kleine und mittlere Unter-
Haftung: nehmen.

e Einzelunternehmerinnen und -unternehmer
sowie Gesellschafterinnen und Gesellschafter Welche Rechtsform passt zu Ihnen?
von Personengesellschaften (GbR, eGbR, KG,
GmbH & Co. KG, PartG, PartGmbB (siehe Uber- Welche Rechtsform fiir Ihr Unternehmen geeignet

sicht S. 59 ff.)) haften fiir Schulden gegentiber ist, hingt unter anderem davon ab, ob Sie eine
Geschiftspartnern sowohl mit dem Gesell- gewerbliche oder freiberufliche Tatigkeit ausiiben
schaftsvermogen als auch mit ihrem person- werden und wie grof$ Ihr Unternehmen sein wird.

lichen Vermogen. Allerdings gibt es bei der KG, Dartiiber hinaus gibt es noch weitere Aspekte, die
der PartG, der PartGmbB und der GmbH & Co. fiir die Wahl der geeigneten Rechtsform eine Rolle
KG Sonderregelungen. spielen:

e Bei Kapitalgesellschaften (GmbH, UG, AG (siehe
Ubersicht S. 62 ff.) ist die Haftung beschrinkt. e Griinden Sie allein oder im Team?
Hier haften die Gesellschafterinnen und Gesell- Je nachdem, ob Sie Ihr Unternehmen allein oder
schafter bzw. Aktionirinnen und Aktionire nur gemeinsam mit einem oder mehreren Partne-
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rinnen und Partnern fiihren wollen, sollten Sie
die geeignete Rechtsform wéhlen.

Mochten Sie moglichst wenige Formalitiaten
bei der Griindung haben?

Der biirokratische Aufwand ist je nach Rechts-
form sehr unterschiedlich. Griinderinnen und
Grunder miissen diese Aufgaben (Einberufung
und Dokumentation von Gesellschafterversamm-
lungen usw.) zumeist selbst {ibernehmen, da sie
noch nicht iber die entsprechende personelle
Ausstattung verfiigen.

Wie umfangreich sollte Ihre Haftung sein?

Der Vorteil bei Kapitalgesellschaften ist, dass die
Haftung der Gesellschafterinnen und der Gesell-
schafter in der Regel auf ihren Kapitalanteil
beschriankt bleibt. Dies gilt aber nur fir die ver-
tragliche Haftung, nicht aber beispielsweise fir
die Produkthaftung. Bei Einzelunternehmen
oder Personengesellschaften haften die Gesell-
schafterinnen und Gesellschafter in der Regel
unbeschrankt mit ihrem Privatvermaogen.

Passt die Rechtsform zu Ihrer Branche?

Eine Rechtsform sollte immer auch zu der Bran-
che passen, in der Sie titig sind. Ob Sie im Scha-
densfall mit Ihrem Privatvermdgen oder ,,nur®
Ihrem Kapitalanteil haften, wird je nach Bran-
che und Risiko unterschiedlich gehandhabt. Fiir
eine Vermogensberatung mag beispielsweise die
GmbH die tibliche Rechtsform sein, fur ein freibe-
rufliches Redaktionsbiiro dagegen eher eine GbR.
Welchen Aufwand kénnen und wollen Sie fiir
Thre Buchfiihrung betreiben?

Neben dem Steuergesetz entscheidet auch die
Rechtsform dartiber, ob ein Unternehmen buch-
fihrungspflichtig ist oder nicht. Dies hat
betriachtliche Folgen, schliefilich ist der Auf-
wand fiir eine Einnahmeniiberschussrechnung
wesentlich geringer als fiir eine komplette
Buchfiihrung mit Jahresabschluss.

Sind Sie bereit, Ihre Unternehmensdaten

zu veroffentlichen?

Publizititspflichtige Unternehmen miissen ihre
Bilanz - je nach Grofe - der Offentlichkeit
zugénglich machen. Womoéglich sehen Sie hier-
bei aber auch das Risiko, der Konkurrenz Daten
~frei Haus® zu liefern und dadurch Wettbe-

werbsnachteile in Kauf zu nehmen.

Wie viel darf die Rechtsform kosten?

Kosten fallen an fiir anwaltliche oder notarielle
Beratung (wenn es um Gesellschaftsvertrage
geht). Ein Musterprotokoll fiir einfache Standard-
griindungen bei GmbH und UG (haftungsbe-
schrinkt) (u.a. Bargriindung, hochstens drei
Gesellschafter/-innen) kombiniert Gesellschafts-
vertrag, Gesellschafterliste und Bestellung der
Geschiftsfiihrerin bzw. des Geschiftsfiihrers.
Weitere Kosten fallen fiir Anmeldegebiihren an.
Anwalts- und Notarhonorare orientieren sich in
der Regel an der Hohe des Stammkapitals. Ein
gesetzlich vorgeschriebenes Mindestkapital gibt
es fiir die GmbH (25.000 Euro), die UG (haftungs-
beschrankt) (1 Euro) und die AG (50.000 Euro).
Wer stellt Thnen Ihr Startkapital zur Verfiigung?
Die Rechtsform spielt auch eine Rolle, wenn
Beteiligungskapital mit einbezogen werden soll.
Wichtig ist, mit Hilfe der Rechtsform festzu-
legen, welche Mitsprache- und Kontrollrechte
Investorinnen und Investoren haben und unter
welchen Bedingungen sie ihr Kapital wieder
entnehmen kénnen.

Soll oder muss Ihr Unternehmen ins Handels-
register eingetragen werden?

Ein kaufménnisches Unternehmen bzw. eine
Genossenschaft wird immer ins Handelsregister
bzw. Genossenschaftsregister eingetragen mit
der Folge, dass es nach den Regeln des Handels-
gesetzbuches (HGB) gefiihrt werden muss. Dazu
gehort beispielsweise, dass auf allen Geschafts-
briefen - neben dem Namen - die Rechtsform,
der Sitz und die Registernummer aufgefiihrt
werden miissen. Kaufleute sind gewerbetrei-
bende Einzelunternehmerinnen oder Einzelun-
ternehmer. Auch Rechtsformen wie die GmbH,
UG, AG, aber auch die OHG und KG gelten als
Kaufleute. Wer dagegen einfache, tiberschaubare
Geschiftsbeziehungen, also keinen ,nach Art
oder Umfang in kaufmannischer Weise einge-
richteten Geschéftsbetrieb” hat, ist kein Kauf-
mann bzw. keine Kauffrau. Sie miissen sich als
Kleingewerbetreibende nicht ins Handelsregis-
ter eintragen, konnen dies aber auf Wunsch. In
diesem Fall erlangen sie den ,Kaufmannstatus®
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mit allen damit verbundenen Rechten und schaftsregister eingetragen werden. Eine GbR
Pflichten. Auch freiberuflich Tatige werden kann bzw. muss in bestimmten Fillen in das
grundsitzlich nicht ins Handelsregister ein- Gesellschaftsregister eingetragen werden. Die
getragen. GbR wird dadurch zur eingetragenen Gesell-

e Gibt es weitere Register? schaft biirgerlichen Rechts (eGbR). Und die
Griinden freiberuflich Selbstindige eine Partner- Genossenschaft wird im Genossenschaftsregister
schaftsgesellschaft, muss diese im Partner- eingetragen.

Einzelunternehmen

Einzelunternehmen - volle Kontrolle, volle Haftung

Fir wen und was? Wie griinden? Hohe der Haftung?
Kleingewerbetreibende, ® Einzelperson Unternehmer/-in haftet unbeschrankt mit
Handwerker/-innen, gewerbliche @ formlose Griindung dem gesamten Vermdogen, auch Privat-
Dienstleistende, freiberuflich e ecin Eintrag im Handelsregister ist nur bei vermaégen.

Tatige kaufmannischem Geschéftsbetrieb verpflichtend

@ kein Mindestkapital

e Es gibt nur eine Betriebsinhaberin bzw. einen Betriebsinhaber. Diese Rechtsform eignet sich zum Einstieg.
® Mit einem Einzelunternehmen kénnen Sie klein anfangen. Das bedeutet, [hre Umsitze und Ihr Geschifts-
verkehr erfordern keine vollkaufménnische Einrichtung, wie z.B. Buchhaltung. Nichtsdestotrotz steht es
Thnen frei, sich auch mit einem Kleingewerbe ins Handelsregister einzutragen (gilt nicht fiir Freie Berufe).
Mit dem Eintrag ins Handelsregister iibernehmen Sie alle Rechte und Pflichten einer Kauffrau bzw.
eines Kaufmanns. Bei der eingetragenen Kauffrau bzw. beim eingetragenen Kaufmann handelt es sich
nicht um eine Rechtsform, sondern um einen Firmenbestandteil.

Personengesellschaften

Gesellschaft biirgerlichen Rechts (GbR- oder BGB-Gesellschaft) - einfache Partnerschaft

Fir wen und was? Wie griinden? Hohe der Haftung?
Kleingewerbetreibende, ® mind. zwei Gesellschafter/-innen Gesellschafter/-innen haften fiir die Verbindlichkeiten der
freiberuflich Tatige e formfreier Gesellschaftsvertrag Gesellschaft gegeniiber Glaubigern als Gesamtschuldner
® kein Mindestkapital persénlich.
°

Jede Geschiftspartnerschaft kann die Form einer GbR annehmen: Kleingewerbetreibende,
Praxisgemeinschaften, Freie Berufe, Arbeitsgemeinschaften.

Besondere Formalititen sind nicht erforderlich, sogar eine miindliche Vereinbarung reicht,

wenn auch ein schriftlicher Vertrag empfehlenswert ist.

Fir die Kompetenzen der Gesellschafterinnen/Gesellschafter bietet die GbR einen breiten Spielraum.

eingetragene Gesellschaft biirgerlichen Rechts (eGbR) - einfacher Zusammenschluss plus Transparenz

Fiir wen und was? Wie griinden? Hoéhe der Haftung?
Kleingewerbetreibende, ® mind. zwei Gesellschafter/-innen Gesellschafter/-innen haften fiir
freiberuflich Tatige sowie ® Eintrag im Gesellschaftsregister die Verbindlichkeiten der Gesell-
vermégensverwaltende e Anmeldung zur Eintragung im Gesellschaftsregister (iber Notar/-in  schaft gegeniiber Glaubigern als
Zusammenschliisse e formfreier Gesellschaftsvertrag (bestimmte Geschifte (z.B. Grund- ~ Gesamtschuldner persénlich.

(z.B. Grundstiicks-GbR) stlickseinlagen) erfordern notarielle Form)

® kein Mindestkapital

e Jede rechtsfihige GbR kann als eGbR eingetragen werden (z.B. Kleingewerbetreibende, Praxisgemeinschaf-
ten, Freie Berufe, Arbeits- oder Grundstiicksgemeinschaften). Innen-GbRs sind nicht eintragungsfahig.
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Die eingetragene GbR fiihrt den Rechtsformzusatz ,,eGbR"
Die Eintragung schafft Transparenz iber Gesellschafterstruktur und Vertretungsbefugnisse und erleichtert
haufig Vertragsabschliisse oder Kreditgespriche.

e Fiir eine GbR besteht keine Pflicht zur Eintragung in das Gesellschaftsregister. Soll die GbR jedoch Rechte

erwerben oder verdufiern, die ihrerseits in ein anderes 6ffentliches Register eingetragen werden
(z.B. Grundstiicke, Beteiligungen an oHG/KG, Eintragung als Gesellschafterin einer GmbH oder Aktionérin
einer AG), ist eine vorherige Eintragung als eGbR erforderlich (Voreintragungserfordernis).

Partnerschaftsgesellschaft (PartG) mit beschrankter Berufshaftung (PartG mbB) - fiir freiberuflich Titige

Fir wen und was? Wie griinden? Hohe der Haftung?
Freiberuflich Tatige ® mind. zwei Gesellschafter/-innen Gesellschafter/-innen haften neben dem Vermégen der PartG fur
(je nach Berufsrecht) ® schriftlicher Partnerschaftsvertrag die Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegeniiber Glaubigern als
e Eintragung ins Partnerschaftsregister Gesamtschuldner persénlich. Nur fiir ,,Fehler in der Berufsaus-
® kein Mindestkapital tibung“ haftet allein derjenige, der den Fehler begangen hat.

e Fir Berufsgruppen, denen die Rechtsform der GmbH verwehrt oder zu aufwandig ist, ist die Partner-
schaftsgesellschaft eine attraktive Alternative zur Sozietit (GbR).
Fir Kooperationen unterschiedlicher Freier Berufe ist diese Form geeignet.
Partnerinnen/Partner miissen eine Haftpflichtversicherung abschliefRen.

Partnerschaftsgesellschaft mit beschrinkter Berufshaftung (PartG mbB) - fiir freiberuflich Titige

Fir wen und was? Wie griinden? Hohe der Haftung?

Insbesondere fir Kanzleien und ® mind. zwei Gesellschafter/-innen Die Gesellschaft haftet fir Schaden aus fehler-

andere freiberufliche Zusam- ® schriftlicher Partnerschaftsvertrag hafter Berufsausiibung, sofern eine den gesetz-

menschlisse, in denen die e Eintragung ins Partnerschaftsregister lichen Vorgaben entsprechende Berufshaft-

Partner/-innen hoch spezialisiert e kein Mindestkapital pflichtversicherung besteht. Die Versicherung

in Teams zusammenarbeiten e Bei der Anmeldung einer PartG mbB muss der ~ deckt solche Schdden bis zur vereinbarten
Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung ~ Versicherungssumme ab. Fir sonstige Verbind-
vorliegen, die fiir die gesamte Partnerschaft lichkeiten der Partnerschaft (z. B. Miete, Arbeits-

entgelte, Steuern) haften die Partner/-innen
personlich als Gesamtschuldner neben der
Gesellschaft.

gilt. Die Mindestversicherungssummen regelt
das jeweilige Berufsrecht.

e Dariiber hinaus gelten fir die Griindung und Anmeldung dieselben Regeln wie bei der Partnerschafts-
gesellschaft.

..'.... > - e s wm m= -
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Offene Handelsgesellschaft (OHG) - hohes Ansehen

Fir wen und was? Wie griinden? Héhe der Haftung?

Mehrere Personen, die gemeinsam ein ® mind. zwei Gesellschafter/-innen Gesellschafter/-innen haften fiir die Ver-

kaufmannisches Gewerbe betreiben e formfreier Gesellschaftsvertrag bindlichkeiten der Gesellschaft gegeniiber
® Eintragung ins Handelsregister Glaubigern als Gesamtschuldner persénlich.

® kein Mindestkapital

e Wegen der Bereitschaft zur personlichen Haftung steht eine OHG bei Kreditinstituten und Geschéfts-
partnern in héherem Ansehen als z.B. eine GmbH.

Kommanditgesellschaft (KG) - leichteres Startkapital

Fir wen und was? Wie griinden? Hohe der Haftung?

Kaufleute, die zusatzliches Kapital ® cin/-e oder mehrere Komplementar/ Komplementér/-in (personlich haftende/-r
benétigen, oder Gesellschafter/-innen, -innen Gesellschafter/-in) haftet fur die Verbindlichkeiten
die keine personliche Haftung tiber- ® cin oder mehrere Kommanditist/-innen der Gesellschaft gegeniiber Glaubigern personlich
nehmen wollen und von der o formfreier Gesellschaftsvertrag als Gesamtschuldner.

Geschaftsfihrung ausgeschlossen e Eintragung ins Handelsregister Kommanditist/-in haftet persénlich bis zur Hhe
werden kénnen e kein Mindestkapital seiner/ihrer Einlage. Die persénliche Haftung ist

ausgeschlossen, soweit die Einlage geleistet ist.

Die Kommanditgesellschaft besteht aus der Komplementirin/dem Komplementir und

der Kommanditistin/dem Kommanditisten.

In einer KG fiihrt allein die Komplementérin oder der Komplementir die Geschifte.

Leichter als auf dem Kreditweg kdnnen Sie an Startkapital kommen, wenn sich Partner
(Kommanditisten) finanziell an Ihrem Unternehmen beteiligen.

Diese konnen IThnen meist nicht in Thre Geschéfte hineinreden und haften nur in der Hohe
ihrer Einlagen.

Die Komplementirin/der Komplementir behilt in der Regel alleiniges Entscheidungsrecht und
haftet dafiir mit ihrem/seinem gesamten Privatvermaogen.

Rechtsform z.B. fir Familienmitglieder, die nicht persénlich haften wollen/sollen.

GmbH & Co. KG - vielseitige Moglichkeiten

Fir wen und was? Wie griinden? Hohe der Haftung?

Kaufleute, die zusatzliches Kapital ® cin/-e oder mehrere Komplementar/ Es handelt sich um eine KG, bei der statt
benétigen, oder Gesellschafter/-innen, -innen einer natdrlichen Person eine GmbH persénlich
die keine personliche Haftung tiber- ® ein oder mehrere Kommanditist/-innen haftende Gesellschafterin (Komplementarin) ist.
nehmen wollen und von der o formfreier Gesellschaftsvertrag Daher ist deren Haftung im Ergebnis wie bei einer
Geschéftsflihrung ausgeschlossen e Eintragung ins Handelsregister GmbH beschrankt. Der/die Kommanditist/-in
werden kénnen. Besonderheit: ® Mindestkapital fiir die GmbH haftet persénlich bis zur Hohe seiner/ihrer Ein-
Personlich haftende Gesellschafterin lage. Die personliche Haftung ist ausgeschlossen,
ist die GmbH. soweit die Einlage geleistet ist.

e Grindungsformalititen sind aufwéndiger als bei den oben genannten Rechtsformen.

e Die Gesellschafterinnen/Gesellschafter der GmbH sind meist gleichzeitig die Kommanditistinnen/
Kommanditisten der KG.

e Von der Hohe der Vermogenseinlage der GmbH (Komplementirin) und der jeweiligen Kommanditis-
tinnen/Kommanditisten hdngen die jeweiligen Entscheidungsbefugnisse und nattirlich auch die
Verteilung der Gewinne und Verluste ab.
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Kapitalgesellschaften

GmbH - Gesellschaft mit beschrankter Haftung

Fir wen und was? Wie griinden? Hoéhe der Haftung?
Unternehmer/-innen, die die Haftung ® mind. ein/-e Gesellschafter/-in beschrankt auf Gesellschaftsvermégen
beschranken oder nicht aktiv mitarbeiten (Ein-Personen-GmbH)

wollen ® Eintragung ins Handelsregister

® Gesellschaftsvertrag oder Musterprotokoll
(bei einfachen Griindungen, bspw. max. drei
Gesellschafter/-innen)

® beide miissen notariell beurkundet werden

® Mindeststammkapital: 25.000 Euro

® Bei Bargriindung: Zur Eintragung ins Handels-
register muss mind. die Halfte des Stamm-
kapitals (12.500 Euro) eingezahlt sein.

GmbH-Variante: Unternehmergesellschaft (UG) (haftungsbeschrinkt)

Fir wen und was? Wie griinden? Héhe der Haftung?
Grinder/-innen kleiner Unternehmen, ® mind. ein/-e Gesellschafter/-in beschrankt auf Gesellschaftsvermdgen
die die Haftung beschranken wollen ® Gesellschaftsvertrag oder Musterprotokoll bei

einfachen Griindungen

® beide missen notariell beurkundet werden

® Eintragung ins Handelsregister

® Mindeststammkapital: 1 Euro (H6he der
Kapitalausstattung sollte sich aber nach dem
tatsachlichen Bedarf richten)

e Eskann eine/-n oder mehrere Gesellschafterinnen/Gesellschafter geben, von denen eine/-r oder meh-
rere Geschiftsfiihrerinnen/Geschéftsfiihrer ausgewiesen sind (auch angestellte Geschéftsfiihrer/-innen
sind moglich).

e Trotz beschriankter Haftung: Kreditgeber achten i. d. R. darauf, dass ihnen bei der Aufnahme von
Krediten private Sicherheiten angeboten werden.

e Wollen Sie in Ihrer GmbH das Sagen haben, miissen Sie per Vertrag zum/zur Geschiftsfithrer/
Geschiftsfiihrerin bestellt und Ihre Befugnisse sowie Ihre Vergiitung festgelegt werden.

e Wollen Sie [hre Fiihrung in einer GmbH sicherstellen, so sollten mehr als 50 Prozent der oben
erwahnten Einlagen von Ihnen sein.

® Bei UG (haftungsbeschrankt): Pflicht zur Riicklagenbildung, bis ein Stammkapital von 25.000 Euro
aufgebracht ist.

Gesellschafterinnen und Gesellschafter haften zusatzlich mit ihrem Privatvermdgen bei personlichen
Krediten oder Biirgschaften. Sie haften auch personlich bei VerstoRen gegen die strengen Regeln
des GmbH-Gesetzes sowie bei der so genannten Durchgriffshaftung (z.B. bei bestimmten Schaden-
ersatzanspriichen).



Kleine Aktiengesellschaft (AG) - Alternative fiir mittelstindische Unternehmen
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Fiir wen und was?

Unternehmer/-innen, die zusitzliches
Kapital benétigen, und/oder zum aus-
schlieRlichen Zweck der Unterneh-
mensibertragung

Wie griinden?

® AG ohne Borsennotierung

e Aktionir/-innen sind i. d. R. Mitarbeitende, Kun-
de/-innen oder Nachfolger/-innen

e Unternehmer/-in kann alleinige/-r Aktionar/-in
und Vorstand sein

® Vorstand hat Entscheidungsbefugnis

e Aufsichtsrat hat Kontrollbefugnis

® notarielle Satzung

® Eintragung ins Handelsregister

® Grundkapital: 50.000 Euro

Hohe der Haftung

beschrénkt auf Gesellschaftsvermdgen

e Griinderinnen/Griinder haben die Moglichkeit, eine kleine AG allein zu griinden (als alleinige/-r
Aktionir/-in und Vorstand, sie benétigen jedoch zusitzlich drei Personen fiir den Aufsichtsrat).

e Sie konnen weitere Anleger an ihrem Vorhaben durch die Ausgabe von Aktien oder durch die
Aufnahme von Kunden als Gesellschafter beteiligen.

® Bei bis zu 500 Angestellten ist keine Mitbestimmung im Aufsichtsrat vorgesehen.

Eingetragene Genossenschaft (eG) - gemeinschaftlicher Geschiftsbetrieb

Fiir wen und was?

Rechtsform fiir Griindungsteams

und Kooperationsmodell fiir kleine und
mittlere Unternehmen. Vorstand erfillt
im Auftrag seiner Mitglieder Aufgaben
wie Einkauf, Auftragsakquisition und
Abwicklung, Werbung, Sicherung von
Qualitatsstandards, FortbildungsmaR-

Wie griinden?

® mind. drei Mitglieder

® schriftliche Satzung

® weitere Mitglieder durch einfache schriftliche
Beitrittserklarung

® Jedes Mitglied muss mind. einen Geschéaftsanteil
zeichnen, dessen Hohe in der Satzung festgelegt

Hohe der Haftung

Die eG haftet gegeniiber Glaubigern
mit ihrem Vermogen. Die Mitglieder
haften nicht personlich. Eine Nach-
schusspflicht besteht nur, wenn sie in
der Satzung vorgesehen ist. Ohne eine
solche Regelung haften die Mitglieder
ausschlieRlich mit ihren Geschaftsan-

wurde.

® Jedes Mitglied hat in der Regel eine Stimme,
unabhangig von der Zahl der gezeichneten
Geschiftsanteile.

® Eintragung ins Genossenschaftsregister

® Genossenschaft muss zustandigem Genossen-
schaftsverband angehoren, der berat und
Geschafte sowie wirtschaftliche Verhiltnisse priift.

nahmen. teilen.

e Eine Genossenschaft besteht aus drei Organen: der Generalversammlung aller Mitglieder bzw.
Vertreter/-innenversammlung, die u.a. iber den Jahresabschluss, die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder
und Satzungsidnderungen entscheiden; dem Vorstand, der die Genossenschaft eigenverantwortlich
leitet, und dem Aufsichtsrat, der die Tatigkeit des Vorstands kontrolliert. Bei bis zu 20 Mitgliedern kann
auf einen Aufsichtsrat verzichtet werden.

Die Griindung selbst muss nicht notariell beurkundet werden.
Die eG muss ins Genossenschaftsregister beim Amtsgericht eingetragen werden.
Eine offentliche Existenzgriindungsférderung ist nur unter bestimmten Voraussetzungen moglich.

~

Unternehmen mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat kénnen eine Rechtsform eines anderen Mitgliedstaats
wahlen und im EU-Ausland Niederlassungen betreiben. Grundlage ist die Niederlassungsfreiheit nach
Art. 49 und 54 AEUV (Vertrag (iber die Arbeitsweise der Europdischen Union) sowie die Rechtsprechung
des Europaischen Gerichtshofs. Zu beachten sind dabei die steuerlichen und aufsichtsrechtlichen Vorga-
ben im Staat der tatsdchlichen wirtschaftlichen Tatigkeit.

-

Mit freundlicher Unterstiitzung des Deutschen Notarvereins e.V.
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WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal
Rechtsformen

Griinden - kurz und knapp
Rechtsformen

Bundesministerium der Justiz und fir
Verbraucherschutz
Gesetze im Internet

Nomen est omen: Der Name des Unternehmens

Jedes Unternehmen benétigt einen Namen - allerdings nicht irgendeinen. Welche Bezeichnung
zuldssig ist, hdngt unter anderem von der gewdhlten Rechtsform ab. Viele Griinderinnen und
Griinder sprechen dabei von der ‘Firma’ Tatsdchlich jedoch diirfen nur im Handelsregister
eingetragene Unternehmen eine Firma fiihren. Alle anderen verwenden eine Geschdfts- bzw.

Unternehmensbezeichnung.

Bezeichnung von Unternehmen, die nicht im
Handelsregister bzw. Genossenschaftsregister
eingetragen sind:

a. Kleingewerbetreibende (Einzelunternehmen)

Bei Einzelunternehmen, die nicht im Handels-
register eingetragen sind, muss der volle Vor- und
Nachname in der Unternehmensbezeichnung auf-
gefiihrt werden. Als Zusatz sind Fantasie-, Bran-
chen- oder Sachnamen erlaubt.

Der Namenszusatz darf nicht irrefiihrend sein. Vor
allem muss er stimmen. Wer nur eine kleine hand-
werkliche Produktion vorhalt, darf sich nicht als
Fabrik® bezeichnen. Auch darf nicht der Eindruck
entstehen, dass [hr Unternehmen im Handelsregis-
ter bzw. Genossenschaftsregister eingetragen ist
oder eine andere Rechtsform hat. Eine ,Firma“
bezieht sich zum Beispiel nur auf Unternehmen,
die im Handelsregister eingetragen sind. Eine ,AG*
wiederum gilt ausschliefilich als Kirzel fiir eine
Aktiengesellschaft. Schon die Endung ,,..ag"“ kann
auf eine Aktiengesellschaft schliefen lassen (z.B.
»XyZ ag“). Auch die Aufnahme des Ortsnamens oder
Zusitze wie ,,Deutsche” oder ,Europiische” kann
im Einzelfall den falschen Eindruck erwecken, dass

Thr Geschift eine besondere Bedeutung an dem
genannten Ort oder in der Region hat.

b. Freiberuflich Tatige

Fiir freiberuflich Tatige gelten weitgehend auch die
oben aufgefiihrten Bestimmungen bei der Unter-
nehmensbezeichnung. Zusitze wie Branchenbe-
zeichnungen und Fantasienamen sind ebenfalls
unter den oben genannten Bedingungen erlaubt.

Um keine Missverstindnisse zwischen einer ge-
werblichen und freiberuflichen Taitigkeit aufkom-
men zu lassen, sollten Freiberuflerinnen und Frei-
berufler, wenn sie eine zusatzliche Berufs- bzw.
Branchenbezeichnung aufnehmen, darauf achten,
dass diese tatsdchlich einem Freien Beruf entspricht,
auch um falsche Vorstellungen bei Behorden,

z.B. beim Gewerbeamt oder gar Finanzamt, zu
vermeiden.

c. Gesellschaften

Fir die Gesellschaft biirgerlichen Rechts (GbR oder
auch BGB-Gesellschaft) gelten dieselben Regeln
wie bei Kleingewerbetreibenden ohne Handels-
registereintrag (siehe S. 65). Es diirfen alle Zusitze


https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/Gruendungswissen/Rechtsformen/rechtsformen
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/Gruendungswissen/Rechtsformen/rechtsformen
https://www.existenzgruendungsportal.de/gruenden-kurz-und-knapp/rechtsformen
https://www.existenzgruendungsportal.de/gruenden-kurz-und-knapp/rechtsformen
http://www.gesetze-im-internet.de
http://www.gesetze-im-internet.de
http://www.gesetze-im-internet.de

verwendet werden, die auch bei einem Einzelun-
ternehmen zuléssig sind, z.B. Branchen-, Etablisse-
ment- oder Geschiftsbezeichnungen und Fantasie-
namen. Haufig wird auch der Zusatz ,,GbR"
verwendet. Bei einer eGbR (eingetragene Gesell-
schaft biirgerlichen Rechts) dagegen muss die
Unternehmensbezeichnung den Zusatz ,,eGbR"
oder ,eingetragene Gesellschaft blirgerlichen
Rechts“ enthalten. Bei der - ausschlieflich freibe-
ruflich Tatigen vorbehaltenen - Rechtsform der
Partnerschaftsgesellschaft (PartG) miissen der
Name mindestens einer Partnerin oder eines Part-
ners, der Zusatz ,,und Partner” oder ,Partnerschaft”
sowie die Berufsbezeichnungen aller in der Part-
nerschaft vertretenen Berufe im Namen enthalten
sein. Der Begriff ,Partner®ist bei allen anderen
Rechtsformen irrefiihrend und daher verboten. Die
Beifiigung von Vornamen ist nicht erforderlich.
Ansonsten gelten hinsichtlich des Namens diesel-
ben Grundsitze wie bei der GbR.

Bezeichnung von Unternehmen, die im
Handelsregister bzw. Genossenschaftsregister
eingetragen sind

Unternehmen, die im Handelsregister (eingetrage-
ner Kaufmann, oHG, KG, GmbH, UG (haftungsbe-
schrankt) u.a. oder im Genossenschaftsregister ein-
getragen sind (eG), haben eine Firma als ,Name des
Kaufmanns“ Genossenschaften gelten als Kauf-
leute i.S.d. HGB (§ 17 Abs. 2 GenG). Fur die Firma
der Genossenschaft gelten daher die gleichen Vor-
schriften des HGB, zusitzlich gilt zur Firma § 3
GenG. Die Firma kann die Tatigkeit des Unterneh-
mens beschreiben (Sachfirma), die Namen der
Gesellschafterinnen und Gesellschafter wiederge-
ben (Personenfirma), als Fantasiefirma oder auch
als Kombination dieser Moglichkeiten gebildet
werden. Man muss sie nicht als Wort aussprechen
konnen, es reicht, wenn sie artikulierbar ist (z.B.
»~HM & A GmbH"). Sie muss zur Kennzeichnung
geeignet sein und Unterscheidungskraft besitzen.
Eine wichtige Rolle bei der Firmenbildung spielen
die §§ 18 und 30 des Handelsgesetzbuches (HGB)
bzw. § 3 des Genossenschaftsgesetzes (GenG). Die
Firma darf demnach keine Angaben enthalten, die
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geeignet sind, Giber geschéftliche Verhiltnisse, die
fiir die angesprochenen Verkehrskreise wesentlich
sind, irrezufiihren. Nach § 30 HGB muss sich die
Firma zudem von allen an demselben Ort oder in
derselben Gemeinde bereits bestehenden und in
das Handelsregister oder das Genossenschaftsregis-
ter eingetragenen Firmen unterscheiden.

Beispiele fiir zuldssige Firmen:

e Sachfirma: Medico Gesellschaft fiir Medizin-
technik mbH

e Namensfirma: Maria Meister e.K.

e Kaiser & Bauer OHG

e Fantasiefirma: Sisyphos AG

Genannt werden muss in jedem Fall die Rechts-
form, um die Haftungsverhéltnisse deutlich zu
machen. Beispiel: GmbH, UG (haftungsbeschriankt),
OHG, KG, AG oder auch GmbH & Co. KG. Die Firma
muss bei Einzelkaufleuten die Bezeichnung ,.einge-
tragener Kaufmann®, ,,eingetragene Kauffrau“ oder
eine allgemein verstdndliche Abkiirzung dieser
Bezeichnung, insbesondere ,e.K" ,e.Kfm.“ oder
Le.Kfr® enthalten (s. § 19 HGB). Die Genossenschaft

muss den Zusatz eG fiihren.

Fir alle Unternehmen: Impressumspflicht fiir
digitale Dienste

Sind Sie mit Threm Unternehmen (auch) online
zum Beispiel mit einer Webseite, einem Online-
shop, in den digitalen Medien o.a. ,unterwegs®,
miissen Sie die Impressumspflicht des Digitale-
Dienste-Gesetzes (§ 5 DDG) beachten. Informatio-
nen dartiiber bieten u.a. die Industrie- und Han-
delskammern und Handwerkskammern auf ihren
Webseiten.

Informationspflichten fiir
Dienstleistungsunternehmen

Die Richtlinie 2006/123/EG zihlt u.a. die folgenden
Dienstleistungen auf: Handel, Gastronomie, Hand-

werk, IT-Dienstleistungen, Forschung und Entwick-
lung oder auch das Bauwesen. Fiir Unternehmen in



66 6. DIE FORMALITATEN

diesen Branchen gelten bestimmte Informations-
pflichten, die die Dienstleistungs-Informations-
pflichten-Verordnung (DL-InfoV) festlegt. Die
Industrie- und Handelskammern, Handwerks-
kammern sowie Berufsverbande informieren auf
ihren Webseiten, welche Informationen wie zur
Verfiigung gestellt werden miissen.

Unternehmensnamen schiitzen

Unternehmen, die im Handelsregister eingetragen
sind, geniefden einen gewissen Schutz ihres
Namens in ihrem Handelsregisterbezirk. Da jede
neue Firma sich nach § 30 HGB von den am selben
Ort bestehenden und in das Handelsregister einge-
tragenen Firmen deutlich unterscheiden muss,
kann ein ,Newcomer” nicht eine bereits vergebene
Firma zur Eintragung in das Handelsregister wih-
len. In Zweifelsféllen priift dies die IHK auf Anfrage
des Registergerichts.

Auflerdem wird der Name eines jeden Unterneh-
mens (unabhingig von der Eintragung im Handels-
register) durch und mit dem tatsachlichen Beginn
der Benutzung geschiitzt, insbesondere durch das
Wettbewerbsrecht. Dieser Schutz beschrankt sich
jedoch grundsatzlich auf denjenigen Markt, in dem
das jeweilige Unternehmen tétig ist und in dem
noch mit seiner werbenden Tatigkeit gerechnet
werden kann.

Wollen Sie den Namenszusatz Thres Unternehmens
intensiver schiitzen, kommt eine Markeneintra-
gung beim Deutschen Patent- und Markenamt in
Miinchen infrage. Eine solche Eintragung ist aller-
dings mit relativ hohen Kosten verbunden. Vorteil
der Markenanmeldung ist u.a., dass eine Marke
nicht nur Schutz in dem Gebiet genief}t, in dem sie
tatsachlich benutzt wird, sondern innerhalb des
gesamten Territoriums ihrer Anmeldung. Niitzlich
ist dies, wenn das Unternehmen in Zukunft seine
Tatigkeit nach und nach ausweitet.

Quelle: Deutscher Notarverein e.V., Genossen-
schaftsverband - Verband der Regionen e.V.

BERATUNG

Bei der Wahl der Firma/Geschéftsbezeichnung
konnen Sie sich von der fiir Sie ortlich zustan-
digen Industrie- und Handelskammer beraten
lassen. Diese priift auch, ob es im Kammerbe-
zirk bereits Unternehmen gibt, die genauso
oder so dhnlich heiRen. Achten Sie darauf, dass
Sie keine fremden Marken- oder Wettbewerbs-
rechte verletzen. Sie sollten vor Aufnahme der
Geschaftstatigkeit priifen lassen, ob die von
Ihnen beabsichtigte Firma/Geschiftsbezeichnung
bereits fir Dritte markenrechtlich geschiitzt ist.
Hier kann ein im Markenrecht versierter Rechts-
anwalt Hilfestellung leisten. Im DPMAregister
des Deutschen Patent- und Markenamts kon-
nen Sie kostenfrei nach deutschen Marken
recherchieren. Eventuell ist es sinnvoll, fur die
von Ihnen beabsichtigte Bezeichnung selbst
Markenschutz in Anspruch zu nehmen.

WEITERE INFORMATIONEN

Bundesministerium der Justiz und fiir
Verbraucherschutz
Handelsgesetzbuch (HGB)

Digitale-Dienste-Gesetz (DDG)

Dienstleistungs-Informationspflichten-
Verordnung (DL-InfoV)

Handwerkskammern - Ubersicht

Institut fur Freie Berufe an der Friedrich-
Alexander-Universitat Erlangen-Niirnberg
Wie darf ich mein Unternehmen nennen?



https://www.dpma.de/marken/markenrecherche/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/
https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/
https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/
https://www.gesetze-im-internet.de/ddg/BJNR0950B0024.html
https://www.gesetze-im-internet.de/dlinfov/
https://www.gesetze-im-internet.de/dlinfov/
https://www.handwerkskammer.de/artikel/das-handwerk-in-deutschland-5620,0,11.html
https://www.freie-berufe.com/fileadmin/ifb/doc/publikationen/gruendungsinfos/32%20Unternehmensbezeichnung_Wie%20darf%20ich%20mein%20Unternehmen%20nennen.pdf
https://www.freie-berufe.com/fileadmin/ifb/doc/publikationen/gruendungsinfos/32%20Unternehmensbezeichnung_Wie%20darf%20ich%20mein%20Unternehmen%20nennen.pdf
https://www.freie-berufe.com/fileadmin/ifb/doc/publikationen/gruendungsinfos/32%20Unternehmensbezeichnung_Wie%20darf%20ich%20mein%20Unternehmen%20nennen.pdf
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Alles mit rechten Dingen: Anmeldungen und Genehmigungen

Wer sich beruflich selbstdndig macht, kommt nicht darum herum, eine Reihe von Anmelde-
formalitdten und gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

Gewerbeamt

Jeder Gewerbebetrieb (also jedes Unternehmen, das
»auf Dauer auf Gewinnerzielung angelegt ist“) muss
beim zustindigen Gewerbeamt (Ordnungsamt,
Gemeinde) angemeldet werden. Entweder person-
lich vor Ort oder online tiber das Service-Portal der
Kommune. Notwendig sind hierzu ein Personalaus-
weis bzw. Pass sowie eventuell besondere Genehmi-
gungen und Nachweise (z.B. Handwerkskarte,
Konzessionen). Beim Gewerbeamt missen nicht
angemeldet werden: Selbstindige in den Freien
Berufen (z.B. Arztinnen/Arzte, Architekt/-innen,
Steuerberater/-innen, Kiunstler/-innen). Sie melden
sich direkt beim Finanzamt (und nicht beim Gewer-
beamt) und beantragen eine Steuernummer.

Mit der Gewerbeanmeldung werden in der Regel
folgende Behorden automatisch informiert:

die Handwerkskammer (bei Handwerksberufen)
die Berufsgenossenschaft

die Industrie- und Handelskammer

das Statistische Landesamt

das Handelsregister (Amtsgericht)

Es ist trotzdem empfehlenswert, mit diesen Behor-
den selbst Kontakt aufzunehmen, um die Anmelde-
formalititen zu beschleunigen und Fragen direkt
klaren zu kénnen.

Handelsregister, Partnerschaftsregister,
Gesellschaftsregister, Genossenschaftsregister

Kaufleute miissen sich beim zustindigen Amtsge-
richt in das Handelsregister eintragen und diese
Eintragung notariell beglaubigen lassen. Rechtliche
Grundlage hierfiir ist das Handelsgesetzbuch (HGB).
Es legt z.B. fest, dass Kaufleute den Zusatz e.K.
fiihren, Bilanzen aufstellen oder auch in ihren
Geschiftsbriefen bestimmte Angaben berticksichti-

gen missen. Kaufmann bzw. Kauffrau im Sinne des
HGB ist, wer ein ,Handelsgewerbe betreibt® Ein
~Handelsgewerbe ist jede Art Gewerbebetrieb, es sei
denn, dass das Unternehmen nach Art oder Umfang
einen in kaufménnischer Weise eingerichteten
Geschiftsbetrieb nicht erfordert” (§ 1 HGB). Zu den
Kaufleuten zdhlen auf!erdem die Rechtsformen
GmbH/UG, AG sowie OHG, KG und GmbH & Co. KG.

Einzelunternehmen oder BGB-Gesellschaften

(= GbR), deren Geschaftsumfang, Umsatz und Ver-
mogen vergleichsweise klein bzw. gering sind,
miissen sich nicht im Handelsregister eintragen -
konnen dies aber auf freiwilliger Basis tun. Aus der
GbR entsteht dann entweder eine OHG oder KG.
Ohne Handelsregistereintrag bildet fiir ihren
Geschiftsbetrieb das Blrgerliche Gesetzbuch (BGB)
und nicht das HGB die rechtliche Grundlage.

Die eGbR (eingetragene Gesellschaft biirgerlichen
Rechts) wird im Gesellschaftsregister eingetragen.
Es wird ebenfalls bei den Amtsgerichten gefiihrt.

Die Eintragung und die Ubermittlung von Unter-
lagen miissen elektronisch durchgefiihrt werden.
Fiir Griinderinnen und Griinder erledigt dies eine
Notarin bzw. ein Notar.

Freiberuflich Tatige werden nicht im Handelsre-
gister eingetragen, sondern beantragen lediglich
beim Finanzamt eine Steuernummer (s.u.). Grin-
den Sie eine Partnerschaftsgesellschaft, miissen Sie
beim Partnerschaftsregister angemeldet werden.

Genossenschaften missen in das Genossenschafts-
register bei den Amtsgerichten eingetragen werden.

Finanzamt

Sowohl gewerbliche als auch freiberufliche Griin-
derinnen und Griinder miissen ihrem Finanzamt
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innerhalb eines Monats nach Betriebseréffnung
bzw. Aufnahme ihrer Tatigkeit den ausgefiillten
~Fragebogen zur steuerlichen Erfassung” auf
elektronischem Wege ibermitteln. Der Frage-
bogen sowie weitere Informationen werden tiber
das Online-Finanzamt ,Mein ELSTER® zur Ver-
figung gestellt. Anhand Ihrer Angaben wird Thnen
das Finanzamt eine Steuernummer zuteilen und
eventuell Vorauszahlungen festsetzen. Bitte beant-
worten Sie diese Fragen sorgfiltig und schitzen
Sie Thre Umsatz- und Gewinnerwartungen realis-
tisch ein. Die Informationen sind fir die steuer-
liche Einordnung Threr Titigkeit durch das Finanz-
amt wichtig.

Arbeitsagentur

Griinden Sie aus der Arbeitslosigkeit, konnen Sie
den Griindungszuschuss der Bundesagentur fiir
Arbeit beantragen. (5 Seite 18).

Wenn Sie die freiwillige Arbeitslosenversicherung
fir Selbstindige in Anspruch nehmen méchten,
muss der Antrag dafiir innerhalb von drei Monaten
nach Aufnahme der Selbstindigkeit bei der
Arbeitsagentur gestellt werden. (2) Seite 92).

Wenn Sie sozialversicherungspflichtige Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, Minijobber oder Auszu-
bildende beschéftigen, benotigen Sie eine Betriebs-
nummer. Beantragt wird die achtstellige Nummer
online beim Betriebsnummern-Service der Bun-
desagentur fiir Arbeit.

Berufsgenossenschaft (BG)

Die Berufsgenossenschaften sind die Trager der
gesetzlichen Unfallversicherung und fiir alle
Betriebe, Einrichtungen sowie Freiberuflerinnen
und Freiberufler zustdndig, soweit sich nicht eine
Zustandigkeit der landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaften oder der Unfallversicherungs-
trager der o6ffentlichen Hand ergibt. Wer ein Unter-
nehmen er6ffnet, sollte sich mit den zustdndigen
Berufsgenossenschaften in Verbindung setzen und
klaren, ob Versicherungspflicht besteht.

Unternehmerinnen und Unternehmer, die kein
Personal beschiftigen, sind nicht in jedem Fall ver-
sicherungspflichtig. Eine freiwillige Versicherung
bei der Berufsgenossenschaft kann aber sinnvoll
sein, um sich gegen die Folgen von Arbeitsunfillen
und Berufskrankheiten zu versichern.

Die Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft ist
Pflicht, sobald der Betrieb Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer beschiftigt.

Die zustidndige Berufsgenossenschaft sollte inner-
halb einer Woche nach Gewerbeanmeldung bzw.
Aufnahme der selbstdndigen Tatigkeit informiert
werden. Auch wenn es gingige Praxis ist, dass die
Gewerbedmter die Gewerbeanmeldung an die
Berufsgenossenschaft schicken.

Erkundigen Sie sich bei der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (DGUV) nach der fiir Sie zustin-
digen Berufsgenossenschaft. Eine Anmeldung Ihres
Unternehmens ist online iber das Serviceportal der
gesetzlichen Unfallversicherung moglich.

Gesundheitsamt

Fiir Griitndungen im Bereich der Gastronomie
muss beispielsweise eine Belehrung des Gesund-
heitsamtes oder eines beauftragten Arztes bzw.
einer Arztin nach dem Infektionsschutzgesetz
stattgefunden haben. Diese Bescheinigung ist bei
der Gewerbeanmeldung vorzulegen und darf nicht
alter als drei Monate sein.

Bei Griindungen in den Bereichen Gastronomie oder
Kinderbetreuung wird das Gesundheitsamt oder das
Gewerbeaufsichtsamt (regional unterschiedlich) z.B.
auch die hygienischen Standards Threr Raiumlichkei-
ten tiberpriifen. Darliber hinaus miissen Sie neben
einem behordlichen Fithrungszeugnis eine Bestiti-
gung der Industrie- und Handelskammer tiber die
Teilnahme an einem Seminar fiir Hygiene und den
Umgang mit Lebensmitteln vorweisen.

Wenn Sie einen gastronomischen Betrieb fiihren
oder Lebensmittel verkaufen, benotigen auch Thre



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung der Amtsirztin bzw. des
Amtsarztes.

Freiberufliche Tatigkeiten, wie die Fihrung von
zahnirztlichen oder arztlichen Praxen sowie Pra-
xen sonstiger Heilberufe, in denen invasive Tatig-
keiten ausgeiibt werden, werden entweder durch
das Gesundheitsamt oder die zustindige Berufs-
genossenschaft infektionshygienisch iberprift.

Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker bendtigen
eine Erlaubnis des zustindigen Gesundheitsamtes.

Bauamt

Wenn Sie Wohnriaume kiinftig als Betriebsrdume
nutzen wollen, miissen Sie eine Nutzungsianderung
beim zustdndigen Bauamt beantragen. Die Planung
gewerblicher Um- und Neubauten sollte ebenfalls
rechtzeitig mit dem Bauamt abgestimmt werden.

Deutsche Rentenversicherung

Bitte beachten Sie, dass bestimmte selbstindige
Tatigkeiten rentenversicherungspflichtig sind.
(5 Seite 91).

Gewerbeaufsichtsamt

Die Gewerbeaufsichtsimter der Bundeslander
beaufsichtigen die Einhaltung von Vorschriften des
Arbeits-, Umwelt- und Verbraucherschutzes. Je nach
Bundesland werden sie auch als Amt fiir Arbeits-
schutz oder Staatliches Umweltamt bezeichnet. Ihre
Aufgabe ist es, erlaubnis- bzw. genehmigungspflich-
tige Gewerbe wihrend der gesamten Betriebsdauer
auf Einhaltung der fiir das entsprechende Gewerbe
zutreffenden Vorschriften und Pflichten zu beauf-
sichtigen. Erkundigen Sie sich deshalb rechtzeitig
vor der Er6ffnung Ihres Betriebes, ob die von Thnen
geplanten Betriebsriume und Anlagen den gesetzli-
chen Bestimmungen entsprechen.
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Umweltamt

Priifen Sie auch die Auflagen des Umweltamts.

Die gesetzlichen Bestimmungen, etwa des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), z.B. fiir nachts
abfahrenden Verkehr von Gaststédtten in Wohn-
gebieten, werden hiufig unterschitzt, ebenso die
Kosten zur Erfiillung von Umweltschutzauflagen.

Versorgungsunternehmen

Je nach Bedarf sollten Sie mit den zustindigen
Versorgungsunternehmen (Stadtwerke, Elektrizi-
tatswerke usw.) Liefervertrige fir Wasser, Strom,
Gas usw. abschliefien. Das Gleiche gilt fiir die Ent-
sorgung (Abwasser und Miillbeseitigung usw.).

Besondere Genehmigungen

Fiir bestimmte Gewerbezweige besteht eine beson-
dere Genehmigungspflicht.

e Handwerk: Die Meisterpflicht ist auf die zulas-
sungspflichtigen Handwerke (siehe Anlage A der
Handwerksordnung) beschrankt. Alle tibrigen
Handwerke sind zulassungsfrei (sieche Anlage B
der Handwerksordnung). Ihre selbstindige Aus-
ubung setzt keinen Befihigungsnachweis voraus.
e Bis auf wenige Ausnahmen kénnen sich
erfahrene Gesellinnen und Gesellen auch in
den zulassungspflichtigen Handwerken selb-
stindig machen, wenn sie sechs Jahre prakti-
sche Tatigkeit in dem Handwerk vorweisen
koénnen, davon vier Jahre in leitender Position.

® Betriebe, die ein zulassungspflichtiges Hand-
werk ausiiben, konnen als Einzelunternehmen
oder Personengesellschaft gefiihrt werden,
wenn sie eine Meisterin bzw. einen Meister
als Betriebsleiterin bzw. Betriebsleiter einstel-
len, die bzw. der in der Handwerksrolle ein-
getragen wird.

e Ingenieurinnen, Ingenieure, Industriemeiste-
rinnen, Industriemeister, Fach- und
Hochschulabsolventinnen und -absolventen
sowie staatlich gepriifte Technikerinnen und
Techniker konnen mit dem zulassungspflich-
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tigen Handwerk in die Handwerksrolle ein-
getragen werden, das dem Studien-/Schul-
schwerpunkt ihrer Priffung entspricht.

e Neuen Handwerksunternehmen wird in den
ersten vier Jahren nach der Existenzgriin-
dung eine abgestufte Befreiung von den
Kammerbeitrigen gewihrt. (] Seite 32).

e Fir die selbstindige Ausfithrung einfacher
handwerklicher Tatigkeiten besteht ein
erleichterter Zugang. Allerdings diirfen ein-
fache Tatigkeiten nicht so kumuliert werden,
dass sie einen wesentlichen Teil eines Hand-
werks ausmachen.

Industrie: Anlagen mit besonderen Umweltein-

fliissen miissen nach dem Bundes-Immissions-

schutzgesetz genehmigt werden.

Einzelhandel: Fiir verschiedene Handelsbereiche

sind besondere Sachkundenachweise notwendig.

Gaststitten und Hotels: Erforderlich ist eine

Erlaubnis, die Sie nach einer (eintdgigen) Unter-

weisung bei der zustandigen IHK vom Gewerbe-

amt erhalten.

Bewachungsgewerbe: Voraussetzung fiir die

vom Gewerbeamt zu erteilende Erlaubnis sind

personliche Zuverlissigkeit, erforderliche Mittel
oder Sicherheiten und die Teilnahme an einer

Unterrichtung fiir Beschiftigte und Selbstin-

dige durch die IHK.

Verkehrsgewerbe: Die geschiaftsmiflige Befor-

derung von Personen mit Omnibussen, Mietwa-

gen und Taxen ist genehmigungspflichtig. Die

Konzessionen erteilt das zustindige Gewerbe-

amt bzw. Regierungsprasidium.

WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal
Was erfahre ich wo?

115 Ihre Beh6rdennummer

Servicesuche Bund

Bundesagentur fiir Arbeit

e Reisegewerbe: Dazu zihlen Gewerbetreibende,
die keine feste Betriebsstitte haben. Eine erfor-
derliche Reisegewerbekarte stellt das zustindige
Gewerbeamt aus.

e Freiberuflich Tatige: Wer zu den verkammerten
Freien Berufen zdhlt
(z.B. Rechtsanwilt/-innen, Arzt/-innen oder
Steuerberater/-innen), braucht bestimmte
Zulassungen, um sich selbstindig zu machen.
Bei den nicht-verkammerten Freien Berufen
(z.B. Kunstler/-innen, Schriftsteller/-innen,
Wissenschaftler/-innen) bedarf es keiner
besonderen Genehmigung.

Fiir eine Reihe weiterer Gewerbezweige ist eben-
falls eine besondere Erlaubnis erforderlich (z.B.
Uberpriifung der persdnlichen und wirtschaft-
lichen Zuverlassigkeit durch das Gewerbeamt):

e Aufstellen von Spielgerdten mit Gewinnmaog-
lichkeit, Veranstaltungen von anderen Spielen
mit Gewinnmoglichkeit, Spielhallen

e Immobilienvermittlung, Anlagenvermittlung,
Bautrager, Baubetreuung

e Versteigerungen, Pfandvermittlung und
Pfandverleih

e Fahrschulen, Giiterkraftverkehr usw.

Sozialversicherung

Informationen zur persénlichen Absicherung von
Selbstindigen finden Sie auf EJ Seite 90.

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

(Berufsgenossenschaften)

ELSTER - Ihr Online-Finanzamt

Handwerkskammer finden

Industrie- und Handelskammer finden



https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/Gruendungswissen/Behoerden/behoerden
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/Gruendungswissen/Behoerden/behoerden
http://www.115.de
https://servicesuche.bund.de/#/de/
http://www.arbeitsagentur.de
https://www.dguv.de/de/versicherung/unternehmensnummer/anmeldung/index.jsp
https://www.dguv.de/de/versicherung/unternehmensnummer/anmeldung/index.jsp
https://www.elster.de/eportal/start
http://www.handwerkskammer.de
http://www.ihk.de

Rund ums Digitale: Online-Recht
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Unabhdngig davon, ob Sie nur eine Webseite haben, einen Onlineshop betreiben oder in den digi-
talen Medien aktiv sein méchten: Als Selbstdndige bzw. Selbstdndiger gelten fiir Sie bestimmte
Rechtsvorschriften, die Sie kennen sollten, bevor Sie mit Ihrem digitalen Angebot starten.

Der folgende Beitrag wurde mit freundlicher Unter-
stiitzung von Prof. Dr. Dagmar Gesmann-Nuissl,
Mittelstand-Digital Zentrum Chemnitz, Lehrstuhl fiir
Privatrecht und Recht des geistigen Eigentums, Tech-
nische Universitdt Chemnitz, erstellt.

Die folgenden Informationen bieten einen kurzen
und nicht abschliefenden Uberblick iiber die
Rechtsvorschriften, die im Zusammenhang mit
Ihrer Online-Prisenz (z.B. Webseite), Ihren digita-
len Vertriebswegen (z.B. Onlineshop) oder Threm
digitalen Geschiftsmodell erforderlich sind. Nut-
zen Sie daher in jedem Fall die Beratung der Indus-
trie- und Handelskammern sowie der Handwerks-
kammern und die Informationsangebote des
bundesweiten Netzwerks der Mittelstand-Digital
Zentren (s. 5 Seite 75).

Angaben im Impressum

Neben dem Namen und der Anschrift des Anbie-
ters miissen die Rechtsform sowie deren Vertre-
tungsberechtigte (z.B. Geschaftsfiihrer/-in der
GmbH) mit Vor- und Nachnamen aufgefiihrt wer-
den. Die vollstindige Anschrift muss eine schnelle
elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbare
Kommunikation mit dem Anbieter ermdglichen.
Die Nennung eines Postfachs reicht nicht aus.
Sofern Ihr Unternehmen im Handels-, Vereins-,
Partnerschafts- oder Genossenschaftsregister ein-
getragen ist, miissen das Registergericht und die
Registernummer angegeben werden. Dies gilt auch
fir Kleinstunternehmen, sofern sie eine entspre-
chende Identifikationsnummer besitzen und die
Internetseiten kommerziell ausgestaltet, also
unmittelbar auf den Vertrieb von Waren oder
Dienstleistungen ausgerichtet, sind.

ONLINE-RECHT
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Aufierdem muss die vom Bundeszentralamt fiir
Steuern vergebene Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer oder eine Wirtschafts-Identifikations-
nummer aufgefiihrt werden.

Dies gilt auch fiir Kleinstunternehmen, sofern sie
eine entsprechende Identifikationsnummer besit-
zen und die Internetseiten kommerziell ausgestal-
tet, also unmittelbar auf den Vertrieb von Waren
oder Dienstleistungen ausgerichtet, sind.

~

WISSENSBOX RECHT

Das Mittelstand-Digital-Zentrum Chemnitz
bietet mit der ,Wissensbox Recht“ kleinen und
mittleren Betrieben Orientierung bei Rechts-
fragen rund um digitale Anwendungen.

Umgang mit personenbezogenen Daten
(Datenschutzerklarung)

Die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)
regelt die Verarbeitung von personenbezogenen
Daten, die erhoben und in einem Computer, Tablet
0. A. gespeichert werden (sollen). Eine solche ,Ver-
arbeitung” findet bereits beim Besuch einer Webseite
statt. Das heift, schon beim Aufruf einer Webseite
wird die (ggf. dynamische) [P-Adresse der Nutzerin
oder des Nutzers - ein personenbezogenes Datum -
ubertragen, d.h. erhoben und verarbeitet. Auch
Kleinunternehmen und freiberuflich Tatige, die
nicht mehr als eine einfache Informations-Web-
seite betreiben oder einen Social Media Account
unterhalten, muissen daher eine Datenschutzerkla-
rung verdffentlichen. Bei der Nutzung von Social
Media muss die Datenschutzerkldrung auch auf
eine eventuelle Dateniibertragung in Lander
auflerhalb der EU hinweisen. Viele Social-Media-
Plattformen haben ihren Sitz in den USA, in denen
andere Datenschutzgesetze gelten.

~

DIENSTE VON AUSLANDISCHEN
ANBIETERN

Werden Dienste von Anbietern aus so genann-
ten Drittlandern - insbesondere aus den USA -
eingesetzt, muss in der Datenschutzerklarung
ausdriicklich auf die damit verbundene Daten-
Ubermittlung hingewiesen und die hierfir
genutzte Rechtsgrundlage (z.B. ein Angemes-
senheitsbeschluss der EU-Kommission wie das
EU-US Data Privacy Framework oder der Ein-
satz von EU-Standardvertragsklauseln) benannt
werden.

\_

Je nachdem, welche Cookies auf der Webseite ein-
gesetzt werden, miissen Sie die Nutzerinnen und
Nutzer — neben einer Vielzahl anderer Informatio-
nen, insbesondere zu deren Rechten - dariiber mit
einem ,,Cookie-Banner“ bzw. einer ,,Cookie-Warnung*
sowie Details zu diesem Dienst in der Datenschutz-
erklarung informieren. Dariiber hinaus bendtigen
Sie das Einverstindnis der Nutzerinnen und Nut-
zer, bevor der Cookie auf deren Computer platziert
werden darf (s.u.). Auch wenn die Nutzerinnen und
Nutzer der Verwendung von anonymen Log-Files
hier nicht ausdriicklich zustimmen miissen, miissen
Sie in Ihrer Datenschutzerklarung dartiiber infor-
mieren. Ahnliches gilt beim Einsatz von so genann-
ten Plug-ins, bei denen personenbezogene Daten
an Dritte automatisiert weitergegeben werden,
sobald sie die Nutzerinnen oder Nutzer ansteuern.

Besonders verbreitet sind so genannte Social Media
Plug-ins. Sie gelten datenschutzrechtlich als beson-
ders kritisch und erfordern weitere Hinweise im
Rahmen der Datenschutzerklirung von Ihnen.
Darin sind sowohl die Art der Datenerhebung als
auch der Dateniibermittlung aufzufiihren.

Die Daten werden regelmaifiig an die Social-Media-
Plattform des Plug-ins tibermittelt. Im schlechtesten


https://digitalzentrum-chemnitz.de/wissenskategorie/wissensbox-recht/

Fall kann die Datenerhebung so ausgestaltet sein,
dass bereits mit dem Aufrufen der Webseite Daten
an die Social-Media-Plattform tibermittelt werden.
Hier sollte eine datenschutzfreundliche Losung
gewdhlt werden, bei der die Nutzerinnen und Nut-
zer keine digitale Spur hinterlassen. Beispielsweise
durch die so genannte Zwei-Klick-Lésung, also die
vorgelagerte Aktivierung des Plug-ins, oder eine so
genannte Shariff-Losung, bei der der Kontakt zwi-
schen dem jeweiligen digitalen Netzwerk und dem
Besucher erst dann zustande kommt, wenn der
Share-Button angeklickt wird.

Cookies einbinden

Beim Betreiben einer Webseite bietet es sich an,

so genannte Cookies einzubinden. Cookies sind
kleine Datenpakete oder Textdateien, die vom Web-
browser gespeichert werden, um das individuelle
Nutzerverhalten zu erfassen oder technische Funk-
tionalititen zu ermoglichen. Dabei muss zwischen
technisch notwendigen und technisch nicht not-
wendigen bzw. zusatzlichen Cookies unterschieden
werden.

Technisch notwendige Cookies sind fiir den
Betrieb einer Webseite notwendig. Dazu gehoéren
bestimmte Nutzereinstellungen wie z.B. Sprachein-
stellungen, Warenkorbe oder Cookies zur Wieder-
gabe von Medieninhalten. Technisch nicht notwen-
dige Cookies dienen vor allem der Marktanalyse
und untersuchen zum Beispiel das Surfverhalten
der Nutzerinnen und Nutzer. Welche dieser zusitz-
lichen, technisch nicht notwendigen Cookies ein-
gesetzt werden dirfen, legen die DSGVO und das
TDDDG (Telekommunikation-Digitale-Dienste-
Datenschutz-Gesetz) fest. Webseitenbetreiber
benotigen aufierdem die aktive, freiwillige und
informierte Einwilligung ihrer Nutzerinnen und
Nutzer. Diese kann mittels eines Cookie-Banners
beim Aufrufen der Webseite eingeholt werden.
Eine aktive Einwilligung bedeutet, dass eine posi-
tive Bestatigung stattfinden muss. Ein bereits ange-
kreuztes Késtchen sowie eine Kopplung der Einwil-
ligung an den Besuch der Webseite sind unzulissig.
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Auf den Einsatz von Cookies muss auch in der
Datenschutzerklarung hingewiesen werden. Sie
muss dariiber informieren, welche Cookies ver-
wendet werden, welche(s) Unternehmen dahinter-
stehen/steht und in welchem Umfang Daten an
diese Unternehmen tibertragen werden.

Newsletter-Versand

Worauf beim Versand eines Newsletters zu achten
ist, regelt neben der DSGVO (s.0.) auch das Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Voraus-
setzung ist nach beiden Rechtsgrundlagen, dass
eine vorherige ausdriickliche und eindeutige besta-
tigende Einwilligung der informierten Nutzerinnen
und Nutzer zum Erhalt solcher Werbung vorliegt.
Diese Einwilligung muss bestimmte Informationen
enthalten und von Thnen nachgewiesen werden.
Erforderlich ist dafiir das so genannte Double-Opt-
in-Verfahren - in der Regel in Verbindung mit
einer elektronischen Protokollierung. Nutzerinnen
und Nutzer haben zudem das Recht, die Einwilli-
gung jederzeit zu widerrufen, und miissen vor
Abgabe der Einwilligung tiber ihr Widerrufsrecht
informiert werden. Nur in bestimmten Fillen ist
eine elektronisch versandte Werbung auch ohne
ausdriickliche Einwilligung zuldssig, etwa nach
dem Wettbewerbsrecht, wenn bereits u.a. eine
Kundenbeziehung besteht, oder nach dem Daten-
schutzrecht durch ein berechtigtes Interesse des
Unternehmens.

Onlineshop betreiben

Ergidnzend zu den oben aufgefiihrten Rechtsvor-
schriften gelten fiir Onlineshops weitere Rechts-
pflichten, die sich u.a. aus dem Biirgerlichen Recht,
dem Handelsrecht, dem Wettbewerbsrecht und
dem Markenrecht ergeben. Diese Regelungen gel-
ten auch, wenn Sie regelmiflig eine grofiere Zahl
von Waren tuiber bestehende Verkaufs-/Auktions-
plattformen verkaufen und damit zur/zum Gewer-
betreibenden und ggf. sogar zur Kauffrau bzw. zum
Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches wer-
den. Als angehende(r) Online-Handlerin oder
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-Héndler sollten Sie sich daher zunichst an Thre

Industrie- und Handelskammer vor Ort wenden EI MITTELSTAND-DIGITAL

und sich u.a. tiber folgende Themen informieren: Unter dem Dach von , Mittelstand-Digital®
fordert das Bundesministerium fiir Wirtschaft

e Allgemeine Geschiftsbedingungen (AGB) und Energie zwei Initiativen:

e Artikel- und Produktbeschreibungen

e Impressumspflichten Mittelstand-Digital Zentren

® Preisangaben Die Zentren im bundesweiten Netzwerk unter-

e Widerrufs- und Riickgaberecht stutzen kleine und mittlere Unternehmen

e Zahlungsverkehr sowie das Handwerk mit
e Expertinnen- und Expertenwissen,

Ein oftmals wenig beachteter Bereich ist das Pro- Workshops und Training

duktsicherheitsrecht, das ebenfalls Kennzeich- e Demonstrationszentren

nungspflichten (bspw. CE- oder GS-Zeichen) bei ® Austausch-, Netzwerk- und Informations-

Inverkehrgabe von Produkten vorschreibt. Bei veranstaltungen

Nichtbeachtung drohen nicht nur Bufigelder, ® Praxisnahe Beispiele rund um das Thema

sondern moglicherweise auch eine Anzeige wegen Digitalisierung

Wettbewerbsverstofdes. Auch hiertiiber sollten Sie

sich informieren. IT-Sicherheit in der Wirtschaft
Die Initiative ,IT-Sicherheit in der Wirtschaft“
mit der ,, Transferstelle Cybersicherheit im

. \ Mittelstand“ unterstiitzt kleine und mittlere
KI-TRAINING Unternehmen dabei, ihre IT-Sicherheit zu
Die KI-Trainerinnen und -Trainer der Mittel- \verbessern.

stand-Digital Zentren klaren mit Workshops,
Unternehmensbesuchen, Vortragen, Road-

shows und vielen anderen Angeboten Uber das
Thema Kiinstliche Intelligenz auf. Damit befa-
higen sie kleine und mittlere Unternehmen,
Chancen und Herausforderungen dieser neuen
Technologie zu erkennen und konkrete Anwen-
dungen umzusetzen. Am 1. August 2024 ist die EU-Verordnung tber
\ Kinstliche Intelligenz in Kraft getreten. Die
Handreichung der Mittelstand-Digital Zentren
bietet Orientierung, wie die Anforderungen der
Verordnung praktisch umgesetzt werden kon-
nen. Schritt fir Schritt werden Grundlagen
erklart, typische Anwendungsfalle beschrieben
und praxisnahe Tipps gegeben, um KI-Systeme
rechtskonform zu gestalten. Ziel ist es, kleine
und mittlere Unternehmen dabei zu unterstiit-
zen, ,KI-ready“ zu werden, also die Chancen
der Technologie zu nutzen und gleichzeitig
regulatorische Risiken zu minimieren.

HANDBUCH: KI-VERORDNUNG -
PRAXISBEISPIELE ZUR
ORIENTIERUNG FUR KMU



https://www.mittelstand-digital.de/MD/Navigation/DE/Home/home.html
http://www.transferstelle-cybersicherheit.de
http://www.transferstelle-cybersicherheit.de
https://www.mittelstand-digital.de/MD/Navigation/DE/Praxis/KI-Trainer/ki-trainer.html
https://www.mittelstand-digital.de/MD/Navigation/DE/Praxis/KI-Trainer/ki-trainer.html
https://digitalzentrumhandel.de/ki-verordnung-praxisbeispiele-zur-orientierung-fuer-kmu/
https://digitalzentrumhandel.de/ki-verordnung-praxisbeispiele-zur-orientierung-fuer-kmu/
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NEUE REGELN BEI ONLINEVERTRAGEN

Das ,,Gesetz zur Anderung des Verbraucherver-
trags- und des Versicherungsvertragsrechts

sowie zur Anderung des Behandlungsvertrags-
rechts“ tritt voraussichtlich am 19. Juni 2026 in
Kraft. Es enthilt u.a. folgende Neuregelungen:

Widerrufsbutton bei Onlinevertragen
Zukdinftig konnen im Internet geschlossene
Vertrage einfacher widerrufen werden. Anbie-
ter missen dafiir eine leicht auffindbare, jeder-
zeit verfligbare und einfach nutzbare Schalt-
flache bereitstellen. Vertrage sollen damit
genauso unkompliziert widerrufen werden
kdnnen, wie sie abgeschlossen worden sind.

Verstandliche Vertragsbedingungen

Anbieter von Finanzdienstleistungen miissen
sicherstellen, dass Verbraucherinnen und Ver-
braucher die angebotenen Produkte und deren
Risiken verstehen. Unternehmen sind ver-
pflichtet, Vertragsinhalte klar und verstandlich
zu erlautern und Kundinnen und Kunden nicht
mit juristischen Fachbegriffen zu Gberfordern.
Dariiber hinaus kénnen Verbraucherinnen und
Verbraucher im Online-Bereich eine direkte
personliche Kontaktaufnahme verlangen

Eindeutige Frist fir Widerruf

Das Gesetz sieht auch begrenzte Fristen beim
Widerruf von Vertrdagen zu Finanzdienstleis-
tungen vor: maximal 12 Monate und 14 Tage,
es sei denn, die Verbraucherinnen und Ver-
braucher wurden nicht ordnungsgemalR tber
ihr Widerrufsrecht informiert.

Quelle: www.bundesrat.de

WEITERE INFORMATIONEN

Mittelstand-Digital Zentrum Chemnitz
Selbstlernangebote zu rechtlichen Fragestel-
lungen (Produkthaftung, Datenschutz u.a.)

Technologie-Initiative SmartFactory KL e.V.
Handbuch: KI-Verordnung - Praxisbeispiele
zur Orientierung fir KMU

Bundesministerium der Justiz und fiir
Verbraucherschutz
Gesetze im Internet

\



https://digitalzentrum-chemnitz.de/wissenskategorie/sla/
https://digitalzentrumhandel.de/ki-verordnung-praxisbeispiele-zur-orientierung-fuer-kmu/
https://www.gesetze-im-internet.de/
https://www.gesetze-im-internet.de/
https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/26/1061/1061-pk.html#top-7
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7. Das Kaufmannische Einmaleins

Jede Griinderin und jeder Griinder mochte
wissen, wie erfolgreich das eigene Unternehmen
ist. Doch nicht alle verfiigen tiber das nétige
kaufmdnnische Wissen, um dies verldsslich
einzuschdtzen. Dieses Defizit trdgt nicht selten
dazu bei, dass junge Unternehmen scheitern.

Um den Uberblick iiber Einnahmen und Aus-
gaben, die Liquiditdt sowie die Rentabilitdt

und Gewinne Ihres Unternehmens zu behalten,
stehen verschiedene Instrumente zur Verfiigung.
Sie helfen dabei, zentrale Fragen zu beantworten.

Wie steht es um Ihr Unternehmen?

Informationsbedarf

Welche Einnahmen und Ausgaben habe ich?
Ist mein Unternehmen zahlungsfahig?
Welche Kosten habe ich? Wie hoch sind sie?
Welche Preise soll ich nehmen?

Sind alle Kunden-Rechnungen bezahlt?

Wie erfolgreich arbeitet mein Unternehmen?

Habe ich gut geplant?

Wie hoch ist mein Gewinn?
Wie hoch ist mein Verlust?

Informationsquelle

® Buchfiihrung

® Liquiditatsplanung

® Kostenrechnung

® Preiskalkulation

® Forderungsmanagement

® Kurzfristige Erfolgsrechnung
® Umsatzrentabilitdt

® Soll-Ist-Vergleich

® Jahreserfolgsrechnungen
e fiir kleine Unternehmen: Einnahmeniiberschussrechnung
e fir buchfihrungspflichtige Unternehmen mit komplexeren
Geschéftsprozessen: Gewinn-und-Verlust-Rechnung und Bilanz
(Berechnung von Vermégen und Schulden)
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Welche Einnahmen und Ausgaben habe ich? Buchfliihrung

Fachleute sagen: Wer seine Buchfiihrung im Griff hat, hat auch sein Unternehmen im Griff.
Achten Sie daher auf eine sorgfdltige Buchfiihrung, die alle Einnahmen und Ausgaben erfasst.
Nur so behalten Sie stets den Uberblick iiber die finanzielle Lage Ihres Unternehmens.

Es gibt zwei Arten der Buchfiihrung: die so genannte
einfache Buchfiihrung (fir Kleinunternehmen) und
die doppelte Buchfiihrung (fiir Kaufleute und buch-
fihrungspflichtige Unternehmen mit komplexeren
Geschiftsprozessen).

Einfache Buchfiihrung

Die einfache Buchfiithrung ist nur fiir kleine
Betriebe mit einfachen und leicht tiberschaubaren
Geschiftsprozessen empfehlenswert (z. B. freiberuf-
lich Tatige, Einzelunternehmen mit einem Ange-
stellten). Das betrifft Unternehmen, die ohnehin
einen guten Uberblick tiber die Vermégens-,
Ertrags- und Liquiditatssituation haben.

e Konten anlegen:
Bei der einfachen Buchfiihrung richten Sie Rub-
riken (= Konten) fiir gingige Geschiftsvorgiange
ein: z.B. Warenverkiufe, Personalkosten, Biiro-
kosten. Da Sie verpflichtet sind, Thre Einnahmen-
tberschussrechnung auf einem amtlichen For-
mular abzugeben, sollten Sie [hre Aufzeichnungen
dem Vordruck entsprechend gliedern. Diese
Konten sollten identisch mit den Konten sein,
die Sie fiir eine Einnahmenitiberschussrechnung
verwenden. Innerhalb der einzelnen Konten
werden die Einnahmen bzw. Ausgaben in zeit-
licher Reihenfolge erfasst. Auflerdem werden die
Buchungen von Kasse (also Bargeld-Einnahmen
und -Ausgaben) und Bankkonten festgehalten.

e Uberblick iiber Einnahmen und Ausgaben:
Vor allem dann, wenn Sie die einfache Buch-
fihrung mit einem Computer erledigen, haben
Sie einen schnellen Uberblick {iber die Summe
Ihrer Einnahmen und Ausgaben sowie {iber
TIhren Uberschuss (Gewinn) oder Fehlbetrag.

Doppelte Buchfiihrung

Die doppelte Buchfiithrung ist fiir alle Betriebe mit
differenzierteren und nicht ganz leicht tiberschau-
baren Geschiftsprozessen empfehlenswert. Fiir
bestimmte Unternehmen ist sie dariiber hinaus
Pflicht.

e Zwei Buchungen pro Geschiftsvorgang:
Die doppelte Buchfiihrung hat ihren Namen
daher, dass jeder Geschéftsvorfall auf mindes-
tens zwei Buchfiihrungskonten verbucht wird.
Wird z.B. eine Lieferantenrechnung per Bank-
tberweisung bezahlt, so wird dies sowohl im
Konto fur ,,Wareneinkaufe“ als auch im Konto
~Bank" festgehalten (Gegenbuchung).

e Soll und Haben:
Jedes Konto verfiigt dabei tiber eine Soll- und
Habenseite. Hier werden Einnahmen und Aus-
gaben erfasst.
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Buchfiihrungspflicht

Der gesetzlichen Buchfiihrungspflicht (doppelte
Buchfiihrung samt Jahresabschluss mit Gewinn-
und-Verlust-Rechnung) unterliegen alle Kaufleute,
wozu auch die Rechtsformen GmbH/UG, AG sowie
OHG, KG und GmbH & Co. KG gehoren, mit

e Umsitzen von mehr als 800.000 Euro
im Kalenderjahr oder

e Gewinn aus Gewerbebetrieb von
mehr als 80.000 Euro.

Nicht buchfiihrungspflichtig sind alle anderen
Nicht-Kaufleute, Betriebe der Land- und
Forstwirtschaft sowie freiberuflich Tatige.

Informationen Gber Buchfiihrungspflicht
und Rechnungswesen fiir Griinderinnen und

Grunder bieten u.a. die Industrie- und
Handelskammern und Handwerkskammern
auf ihren Webseiten.

E Unternehmerinnen und Unternehmer, die
die einfache oder doppelte Buchfiihrung selbst
tibernehmen mdchten, sollten unbedingt einen
Buchfiihrungskurs besuchen - zum Beispiel bei
der zustandigen Kammer. Alternativ kdnnen sie
eine Steuerberatung oder ein Buchfiihrungs-
biro beauftragen. Wichtig: Die Verantwortung
bleibt stets bei Ihnen als Unternehmerin oder
Unternehmer.

N

WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal
Griinden - kurz und knapp
So geht es nach dem Unternehmensstart weiter

Ist mein Unternehmen zahlungsfahig? Liquiditatsplanung

Die erste Liquiditdtsvorschau haben Sie bereits im Rahmen Ihres Businessplans erstellt.
Nach der Griindung miissen Sie die Liquiditdt Ihres Unternehmens regelmdifig iiberwachen,
um finanzielle Engpdsse friihzeitig zu erkennen und zu vermeiden.

Anders als bei der Buchfiihrung, in der Sie nur die
tatsachlichen Einnahmen und Ausgaben festhalten,
miissen Sie bei der Liquiditatsplanung Ihre geplan-
ten und zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben
fir die nichsten sechs bis zwolf Monate gegen-
tiberstellen. Diese sollten Sie nach den Rubriken
(Konten) erfassen, die Sie auch fir Ihre Buchfiih-
rung nutzen (z. B. Warenverkaufe, Personalkosten,
Burokosten usw.). Aus der Differenz der voraus-
sichtlichen Einnahmen und Ausgaben ergibt sich
der monatliche Uberschuss (Uberdeckung), den Sie
zur Verfiigung haben, um Ihre Rechnungen zu
bezahlen. Womaglich stellt sich auch ein Fehlbe-

trag (Unterdeckung) heraus, den Sie schnellstmog-
lich beheben sollten.

\
E Ubrigens: Ein GroRteil aller Insolvenzen
von Unternehmen in den kritischen ersten
funf Jahren geht auf Liquiditatsschwierig-
keiten zurlick. Der Grund daftir ist zumeist,
dass die jungen Unternehmerinnen und
Unternehmer den Kapitalbedarf fiir Waren-
einkdufe und Forderungen in der Griindungs-
phase zu niedrig einschatzen.



https://www.existenzgruendungsportal.de/gruenden-kurz-und-knapp/so-geht-es-weiter

Die fiir die Liquiditatsplanung erforderlichen
Zahlen finden Sie:

e in den Kontoausziigen Ihres Geschéaftskontos

e in der Ubersicht Ihrer offenen Forderungen,
also der noch nicht bezahlten Rechnungen
Ihrer Kundinnen und Kunden

e in der Ubersicht Ihrer offenen Verbindlich-
keiten, also in Ihren noch nicht bezahlten
Rechnungen Ihrer Lieferanten

® in den Arbeits-, Miet-, Versicherungs-, Kredit-
und Leasingvertriagen

Mogliche Hilfen bei drohender Unterdeckung:

e Kundinnen und Kunden kein zu langes
Zahlungsziel einrdumen

e Skonto bei schneller Bezahlung anbieten

® Anzahlungen oder Teilzahlung vereinbaren

e massives Eintreiben von Forderungen (z.B. mit
Inkassounternehmen)

e Kontokorrentkredite bei Ihrem Kreditinstitut
nur kurzfristig und nicht fiir langfristige Inves-

Welche Kosten habe ich? Kostenrechnung
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titionen ausnutzen

e Ausgaben/Zahlungen nach Absprache mit den
Lieferanten verschieben

e (Stille/stillen) Teilhaberin/Teilhaber mit
an Bord nehmen

e frisches“ Beteiligungskapital besorgen

® Abtretung der Forderung an Ihr Kredit- bzw.
Finanzierungsinstitut

e Teile des Unternehmensvermogens verkaufen

e Verkauf und dann Leasing von Objekten
(,sale and lease back®)

Eine Vorlage fiir eine Liqudititsvorschau sowie
weitere Informationen finden Sie auf £ Seite 44.

WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal
Griinden - kurz und knapp
so geht es nach dem Unternehmensstart weiter

Gewinn ist Umsatz minus Kosten. Wer also einen Gewinn erwirtschaften will, muss deutlich
mehr Einnahmen als Ausgaben vorweisen konnen. Um keine Verluste zu erwirtschaften, sollten
Unternehmerinnen und Unternehmer genau wissen, welche Ausgaben anfallen.

Neben verschiedenen Kostenrechnungssystemen,
die in grofden Unternehmen eingesetzt werden,
gibt es auch die Kostenartenrechnung. Sie eignet
sich vor allem fiir kleine Unternehmen.

Kostenartenrechnung

Mit der Kostenartenrechnung fassen Sie alle Kos-
ten zusammen, die z.B. in einem Monat, einem
Quartal oder einem Jahr in Ihrem Unternehmen
anfallen. Die Kostenarten kénnen und sollten -
grob - den Rubriken (Konten) entsprechen, die Sie
auch fiir Ihre Buchfithrung nutzen (z.B. Personal-
kosten, Kfz-Kosten, Biirokosten usw.). Die Differenz

\

EI TYPISCHE KOSTEN IM UNTERNEHMEN

Raumkosten/Miete
Energiekosten

Kosten fiir Dienstleistungen (IT-Betreuung,
Steuerberatung u.a.)
Reparatur/Instandhaltung
Gebiihren, Beitrage, Versicherung
Gewerbesteuer, sonstige Steuern
Fahrzeugkosten

Kosten aus Leasingvertragen
Werbe- und Reisekosten
Vertriebskosten
Telekommunikation



https://www.existenzgruendungsportal.de/gruenden-kurz-und-knapp/so-geht-es-weiter
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zwischen Thren Einnahmen und den Kosten in die-
ser Zeit ist Thr (noch nicht versteuerter) Gewinn.

Bei der Kostenartenrechnung kénnen und sollten
Sie die Konten Ihrer Buchfiihrung weiter untertei-
len (z.B. Burokosten: Buiromaterialien, Telekommu-
nikation). So konnen Sie feststellen, wie sich die
Kosten im Unternehmen verteilen: auf einzelne
Auftrige (= variable Kosten, z. B. Wareneinkauf)
oder aber auf die Gemeinkosten des Unternehmens
(= fixe Kosten, z.B. Burokosten). Auf diese Weise
wird ggf. auch deutlich, wo die ,,Kostenfresser” im
Unternehmen sind. So kénnen Sie gezielt dartiber
nachdenken, wie Sie in diesen Bereichen die
Kosten senken konnen. Die fiir die Kosten-
artenrechnung erforderlichen Zahlen finden Sie:

e in Threr Buchfiihrung
e in Jhrer Einnahmeniiberschussrechnung

WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal
Griinden - kurz und knapp
so geht es nach dem Unternehmensstart weiter

Checklisten und Ubersichten
Controlling

Wie bestimme ich den optimalen Preis? Preiskalkulation

Um Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung erfolgreich zu verkaufen, miissen Sie den optimalen
Absatzpreis ermitteln. Dabei sollten die Erlése nicht nur Ihre Kosten decken, sondern auch einen

ausreichenden Gewinn erzielen.
Kostenpreis

Bei der Preiskalkulation sollten Sie zunichst einen
Kostenpreis ermitteln: Welche Kosten verursacht es
im Unternehmen, Ihr Produkt einzukaufen, herzu-
stellen und zu verkaufen bzw. Ihre Dienstleistung
zu erbringen? Diese Frage beantwortet vor allem
Ihre Kostenartenrechnung: Hier konnen Sie fest-
stellen, welche Kosten direkt auf Herstellung und
Verkauf von Produkten bzw. die Erbringung von
Dienstleistungen entfallen (z.B. Wareneinkauf) und
welcher Anteil der Gemeinkosten (z.B. Burokosten)
dazukommt. In aller Regel gilt: Der Verkaufspreis
sollte alle dazugehorigen Kosten plus einen
Gewinn abdecken.

Marktpreis

Der zunichst errechnete Kostenpreis wird in der
Regel - fiir die avisierte Kundschaft und im Ver-
hiltnis zur Konkurrenz - zu hoch sein. Das bedeu-
tet: Wenn Sie Ihren Preis auf Ihrem Markt durch-

Vergessen Sie bei Threr Kalkulation nicht
ggf. groRziigige Liefer- und Zahlungsbe-
dingungen wie Ratenkauf oder Rabatte.
Sie sind fir die Auftragserteilung ein
wichtiges Argument und verkaufsférdern-
des Mittel, verringern aber den Kosten-
preis.

setzen wollen, mussen Sie herausfinden, wie viel
Ihre Kundinnen und Thre Kunden bereit sind zu
bezahlen und welche Preise Ihre Konkurrenz fiir
vergleichbare Produkte bzw. Dienstleistungen ver-
langt. An beiden Vorgaben muss sich Ihr Preis aus-
richten.

Wenn der Kostenpreis tiber dem Marktpreis liegt
Wenn der (betriebswirtschaftlich notwendige) Kos-

tenpreis iber dem Marktpreis liegt, miissen Sie sich
in der Regel zwischen zwei Alternativen entscheiden.


https://www.existenzgruendungsportal.de/gruenden-kurz-und-knapp/so-geht-es-weiter
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/Mediathek/Checklisten/checklisten

Entweder

® Neue Kundinnen und Kunden: Welche Kun-
dinnen und Kunden wiirden den Kostenpreis
bezahlen? Wer und wo sind sie?

Oder

e Neuer Preis: Wo und wie kénnen Sie Kosten
einsparen? Womoglich lasst sich der Marktpreis
halten, wenn Sie die Kosten reduzieren.

Die fuir die Preiskalkulation erforderlichen Zahlen
finden Sie;

e in den Ausgaben-Konten Ihrer Buchfithrung

e in Threr Kostenrechnung

e in den Tarifvertriagen fiir Personal: Stunden je
Tag/Woche/Monat/Urlaub usw.

® in der Zeiterfassung der Angestellten

e in den Angaben von Kammern und Verbanden
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m Achtung: Der letztlich wichtigere Faktor
ist der Marktpreis. Er entscheidet dartiber,

ob Sie Ihre Produkte und Dienstleistun-
gen absetzen kénnen oder nicht.

WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal
Checklisten und Ubersichten
Preiskalkulation

Sind alle Rechnungen bezahlt? Forderungsmanagement

Viele Kundinnen und Kunden lassen sich mit der Bezahlung von Rechnungen Zeit. Zahlungsfristen
zwischen 30 und 60 Tagen sind die Regel. Auch wenn sich die meisten Unternehmen auf diese
Situation eingestellt haben, kénnen schleppende Zahlungseingdnge vor allem fiir junge Unter-

nehmen zum Problem werden.

1. Priifen Sie die Kreditwiirdigkeit Ihrer
Kundschaft!

Priifen Sie die Bonitét Ihrer Kundinnen und Kun-
den, denen Sie Zahlungsziele einraumen mdchten,
vor Abschluss von Liefervertriagen. Greifen Sie
dabei auf alle verfiigbaren Informationen zurtick,
die eine Bewertung der Kundenbonitit erlauben.
Kundinnen und Kunden mit unzureichender Boni-
tat sollten Sie keinen Kredit einriumen. Bonitéts-
auskiinfte sind nicht teuer.

2. Vorsicht mit groRziigigen Zahlungszielen!

Verkaufen Sie Thre Leistung nicht tiber grofiziigige
oder branchenuntibliche Zahlungsziele. Bieten Sie
[Thren Kundinnen und Kunden vielmehr Anreize,
moglichst rasch zu zahlen (Skonto). Bei grof3eren

m Rechnungen werden nur selten sofort
beglichen, wodurch Unternehmerinnen
und Unternehmer faktisch zum Kreditge-
ber werden. Problematisch ist dabei, dass
sich viele Unternehmen in dieser Rolle

nicht wie professionelle Kreditgeber ver-
halten. Gerade ein junges Unternehmen
muss daher unter Umstanden auch einmal
einen Auftrag aus Risikogriinden ableh-
nen.

Kreditbetrigen sollten Sie Sicherheiten (z.B. Bank-
biirgschaften) schaffen. Kalkulieren Sie in jedem
Fall Ihre eigenen Kosten, die Ihnen durch den Lie-
ferantenkredit entstehen, in den Angebotspreis ein.


https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/Mediathek/Checklisten/checklisten
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3. Stellen Sie Ihre Rechnungen so schnell
wie moglich!

Wenn Sie Ihre vereinbarte Leistung erbracht haben,
zogern Sie nicht damit, unverziiglich Ihre Forde-
rung in Rechnung zu stellen. Achten Sie dabei dar-
auf, dass Sie die erbrachten Leistungen korrekt und
vollstindig aufzihlen (siehe Vorgaben fiir Rech-
nungen der Bundessteuerberaterkammer). Stellen
Sie sicher, dass die jeweils vereinbarten Preise in
Rechnung gestellt werden. Jede Ungenauigkeit,
jeder Fehler in Threr Rechnung kann von Threr
Kundin oder Threm Kunden dazu genutzt werden,
die Zahlung hinauszuschieben oder zu verweigern.

4. Uberwachen Sie Ihre Zahlungseinginge!

Stellen Sie sicher, dass Zahlungstermine und Zah-
lungsbetrdge in Ihrem Rechnungswesen genaues-
tens tiberwacht werden. Ihre Kundschaft erwartet
von Thnen plnktliche Lieferung. Verlangen Sie von
Threr Kundschaft daher auch die Einhaltung der
vereinbarten Zahlungsziele.

5. Organisieren Sie Ihr Mahnwesen!

Zahlungserinnerung und Mahnung helfen manchen
Kundinnen und Kunden auf die Spriinge, ohne dass
sich diese vom Unternehmen abwenden. Bevor Sie
die erste Mahnung versenden, sollten Sie intern priifen,
ob Sie Ihre Leistung wie vereinbart erbracht haben:

Ist die Lieferung vollstindig erfolgt?
Liegen berechtigte Reklamationen vor?
Wann ist die Rechnung versandt worden?
Liegen Buchungsfehler vor?

Welches Zahlungsziel wurde eingerdumt?

6. Planen Sie Ihre Ein- und Auszahlungen!

Bedenken Sie, dass verspatete Zahlungen Ihre Exis-
tenz gefihrden kdonnen. Planen Sie daher [hre
Finanzen sorgfaltig! Berticksichtigen Sie - bei [hrer
Liquidititsplanung - die Zahlungsmoral Threr Kun-
dinnen und Kunden nicht zu optimistisch. Ermit-
teln Sie daher die durchschnittliche Zahlungsfrist

Threr eigenen Forderungen und berticksichtigen
Sie diese bei Ihrer Finanzplanung.

7. Sorgen Sie fiir zusdtzliche Finanzierungs-
moglichkeiten!

Wenn Rechnungen nicht fristgerecht beglichen
werden, miissen Sie ggf. Geld leihen, um neue Auf-
trage bearbeiten zu konnen. Sprechen Sie friithzeitig
mit [hrer Hausbank tiber diese Finanzierung und
warten Sie damit nicht, bis Sie wegen der hohen For-
derungsbestinde Thre verfiigbare Kreditlinie voll-
stindig ausgeschopft haben. Es wird [hnen schwer-
fallen, erweiterte Kredite zu erhalten, wenn Sie
nicht liquide sind.

8. Lassen Sie sich beim Forderungseinzug helfen!

Wenn Kundinnen und Kunden nicht zahlen, konnen
Sie ein professionelles Inkassoinstitut damit beauf-
tragen, Ihre Forderungen einzutreiben. Je langer Sie
mit diesem Schritt warten, desto unwahrschein-
licher wird es, dass Sie Ihr Geld bekommen.

Rechnungen

Immer wieder fiihren falsch ausgestellte Rechnun-
gen zu Zahlungsverzégerungen. Achten Sie deshalb
darauf, dass Ihre Rechnungen alle notwendigen
Angaben enthalten (siehe £/ Seite 93).

Mahnungen

Wenn Kundinnen und Kunden ihre Rechnungen
nicht bezahlen, geraten Unternehmen nicht selten
in ernste Liquiditatsschwierigkeiten.

Viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind
in dieser Lage unsicher, wie sie die ausstehenden
Gelder eintreiben kénnen. Sie wollen ihre Kund-
schaft nicht verprellen, halten sich zudem nicht
selten an wenig effektive iberkommene Geschéfts-
praktiken und verlieren dadurch Zeit. Um Liquidi-
tatsprobleme so schnell wie méglich zu beheben,
sollte man - sowohl bei Privat- als auch bei Unter-
nehmenskunden - tiberlegt zu Werke gehen. Dabei



gilt der Grundsatz: Nicht alles, was rechtlich moglich
ist, ist auch wirtschaftlich sinnvoll.

Mit einem Mahnschreiben setzen Sie den Schuld-
ner in Verzug. Ab dem Eintritt des Verzugs konnen
Sie beispielsweise Verzugszinsen geltend machen.
Es gibt jedoch auch Fille, in denen der Zahlungs-
verzug automatisch, also ohne Mahnschreiben, ein-
tritt. Welche Handlungsmoglichkeiten Sie generell
im Falle eines Zahlungsverzugs haben, erfahren Sie
bei Threr Kammer und/oder Threr Steuerberatung.

Abschlagszahlungen

Unternehmen, die tiber einen lingeren Zeitraum
Werkleistungen (im Unterschied zu Dienstleistun-
gen) insbesondere in der Baubranche erbringen,
sollten von ihren Kundinnen und ihren Kunden
Abschlagszahlungen fordern. Nach dem
Forderungssicherungsgesetz (FoSiG) steht Unter-
nehmen eine Abschlagszahlung in der Hohe zu, in
der der Kunde durch die Werkleistung einen Wert-
zuwachs erlangt hat. Kundinnen und Kunden diir-
fen die Abschlagszahlung nicht wegen unwesent-
licher Mingel verweigern. Subunternehmen aus
dem Baubereich sollten sich auf3erdem tiber das
Gesetz Uiber die Sicherung der Bauforderungen
informieren.

AuRenstande verkaufen: Factoring

Beim Factoring tritt ein Unternehmen seine Aufien-
stinde an eine Factoringgesellschaft ab und erhailt
die Rechnungssumme abziiglich eines Abschlags
ausgezahlt. Ihre Kundschaft zahlt direkt an die
Factoringgesellschaft.

Vorteile:

keine unkalkulierbare Wartezeit

erhoht Zahlungsfiahigkeit (Liquiditat)

kein Aufwand fiir eventuelles Mahnverfahren usw.
Factoringgesellschaft bewertet im Vorfeld Boni-
tat des Kunden
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Nachteile:

e Factoringgebiihren bzw. Abschlige verringern
Rechnungssumme

® Factoring wird nicht fiir jede Branche und jedes
Produkt angeboten (z.B. nicht fiir Branchen mit
hohen Reklamationszahlen)

Voraussetzungen:

In der Regel sollte der Mindestumsatz des Unter-
nehmens bei mindestens einer Million liegen.
Inzwischen gibt es aber auch Factoringgesellschaf-
ten, die ihre Leistungen fiir Unternehmen (sowie
fiir ausgewihlte Freie Berufe) mit geringeren
Umsatzvolumina anbieten. Erkundigen Sie sich
dazu beim Deutschen Factoring Verband e.V.

WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal
Checkliste: Rechnung bezahlt?

Ubersicht: Bonitatspriifung

Bundesministerium der Justiz und fur
Verbraucherschutz
Gesetz Uber die Sicherung der Bauforderungen

Bundesverband Deutscher
Inkasso-Unternehmen e.V.

Bundesverband fiir Inkasso und
Forderungsmanagement e.V. ( BFIF)

Deutscher Factoring Verband e.V.

Industrie- und Handelskammer Hannover
Zahlungsverzug



https://www.existenzgruendungsportal.de/Redaktion/DE/Downloads/DE/Checklisten-Uebersichten/Controlling/03_check-Rechnung-bezahlt
https://www.existenzgruendungsportal.de/Redaktion/DE/Downloads/DE/Checklisten-Uebersichten/Controlling/03_check-Rechnung-bezahlt
https://www.existenzgruendungsportal.de/Redaktion/DE/Downloads/DE/Checklisten-Uebersichten/Controlling/02_uebersicht-Bonitaetspruefung
https://www.gesetze-im-internet.de/baufordsig/
https://www.gesetze-im-internet.de/baufordsig/
https://www.gesetze-im-internet.de/baufordsig/
https://www.inkasso.de
https://www.inkasso.de
https://www.bfif.de
https://www.bfif.de
https://www.factoring.de
https://www.ihk.de/hannover/hauptnavigation/recht/wirtschafts-und-wettbewerbsrecht2/wirtschaftsrecht/zahlungsverzug-5278448#:~:text=30%2DTage%2DRegelung:%20Das,3%20BGB
https://www.ihk.de/hannover/hauptnavigation/recht/wirtschafts-und-wettbewerbsrecht2/wirtschaftsrecht/zahlungsverzug-5278448#:~:text=30%2DTage%2DRegelung:%20Das,3%20BGB
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Wie erfolgreich arbeitet mein Unternehmen? Erfolgsrechnung

Etliche Griinderinnen und Griinder haben durchaus den Eindruck, dass der ,Laden lduft’,
geniigend Auftrdge anstehen und das Unternehmen ausgelastet ist. Wirklich sicher sind sie sich
aber nicht. Sind tatsdchlich alle Kosten gedeckt? Ist das Unternehmen rentabel?

Ob Sie im ,griinen”“ Bereich wirtschaften, erfahren
Sie durch die kurzfristige Erfolgsrechnung fiir
kleine Unternehmen. Sie ist gewissermafien die
,kleine Schwester” der Einnahmeniberschuss-
rechnung zum Jahresende. Die kurzfristige Erfolgs-
rechnung sollten Sie sich monatlich oder auch pro
Quartal vornehmen. Daflir missen Sie Ihre Erlose
und Kosten gegeniiberstellen.

Zu den Erl6sen zdhlen zunichst Thre tatsichlichen
Einnahmen. Dazu gehoren aber auch noch nicht
realisierte Einnahmen: also z.B. das Honorar fiir
Auftrige, an denen Sie in der betreffenden Zeit
gearbeitet haben, fiir die aber noch kein Geld ein-
gegangen ist. Oder der Wert der Waren, die Sie ver-
kauft haben, die aber noch nicht bezahlt wurden
(= Bestandsveridnderung). Die Summe aller Erlose
ist die Gesamtleistung Ihres Unternehmens.

Zu den Kosten gehoren neben den tatsachlich ent-
standenen Ausgaben auch Lieferantenrechnungen,
die Sie noch nicht bezahlt haben.

Die kurzfristige Erfolgsrechnung sollten Sie nach
den Rubriken (Konten) vornehmen, die Sie auch
fir Thre Buchfiihrung nutzen (z.B. Warenverkaufe,
Personalkosten, Biirokosten usw.). Die Differenz
zwischen Thren Erlésen und den Kosten in dieser

Zeit ist die Leistung Thres Unternehmens: der Erfolg.

m Achtung: Die kurzfristige Erfolgs-
rechnung sagt (wegen der noch nicht

realisierten Einnahmen und Ausgaben)
noch nichts Gber Ihren Gewinn oder Ihre
Liquiditat aus.

Die fiir die kurzfristige Erfolgsrechnung erforder-
lichen Zahlen finden Sie:

e in Threr Buchfiihrung

e in Auftragen (wie hoch sind die vereinbarten
Rechnungsbetrige?)

e in den Bestandsaufnahmen von Waren (gilt fiir
Handel und Produzierendes Gewerbe)

Rentabilitdt

Ein Unternehmen ist dann rentabel, wenn es
einen (moglichst hohen) Gewinn erwirtschaftet.
Bestehende Unternehmen sollten regelméfig (am
besten monatlich) ihre tatsichliche Rentabilitit
berechnen. Diese Berechnung ist ein Bestandteil
wichtiger Statusberichte (z.B. fiir die Bank, die
Ihnen einen Kredit gewéhrt hat).

Die Rentabilitit [hres Unternehmens kdnnen Sie
mittels verschiedener so genannter Kennzahlen
feststellen: Eigenkapitalrentabilitit, Gesamtkapital-
rentabilitit und Umsatzrentabilitit. Fir kleine
Unternehmen ist die Umsatzrentabilitit entschei-
dend und ausreichend.

Ob Thre Rentabilitat gut oder schlecht ist, konnen
Sie ,,uber den Daumen® an durchschnittlichen
Rentabilitdtszahlen von Unternehmen Ihrer Bran-
che tGberpriifen. Die entsprechenden Vergleichs-
daten bekommen Sie von Kammern, Verbanden
oder Threr Hausbank.

Die Umsatzrentabilitit zeigt, wie viel Gewinn Sie
mit IThrem Umsatz machen. Sie wird auch als
Umsatzrendite oder Umsatzgewinnrate bezeichnet.



Hier finden Sie die fiir die Berechnung der Umsatz-
rentabilitit erforderlichen Zahlen:

e Gewinn: entweder in [hrer einfachen Buch-
fithrung: ,,Uberschuss (Gewinn)“ oder in Threr
kurzfristigen Erfolgsrechnung: Erfolg

e Umsatz: entweder in Threr einfachen Buch-
fihrung: Summe Einnahmen oder in [hrer
kurzfristigen Erfolgsrechnung: Gesamtleistung

e in Threr Einnahmeniberschussrechnung
(bei langerfristiger Berechnung)

e in Threr Gewinn-und-Verlust-Rechnung
(bei langerfristiger Berechnung)

Habe ich gut geplant? Soll-Ist-Vergleich
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Umsatzrentabilitat berechnen

Gewinn (Euro/Jahr)

- 100 = x Prozent im Jahr
Umsatz (=Summe aller Einnahmen)

WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal
Checkliste: Rentabilitatsvorschau

Im unternehmerischen Alltag kommt es schnell vor, dass die Realitdt die Planung tiberholt.
Kontrollieren Sie daher regelmdf3ig, ob Ihre Kalkulationen noch stimmen.

e Planung: Um unliebsame Uberraschungen wie
zu hohe Kosten oder zu niedrige Gewinne zu
vermeiden, sollten Sie Erlose und Kosten vorab
planen.

Zu den Erlosen zdhlen zunichst Thre tatsdchlich
getitigten Einnahmen (bei denen also Geld
~geflossen” ist). Dazu gehoren aber auch noch
nicht realisierte Einnahmen: also z.B. das Hono-
rar fir Auftrige, an denen Sie in der betreffen-
den Zeit gearbeitet haben, fiir die aber noch kein
Geld eingegangen ist, oder der Wert Ihrer ver-
kauften Waren, die noch nicht bezahlt sind. Die
Summe aller Erlose ist die Gesamtleistung Ihres
Unternehmens.

Zu den Kosten gehoren neben den tatsachlich
entstandenen Ausgaben auch Lieferantenrech-
nungen, die Sie noch nicht bezahlt haben.

e Kontrolle: Ob Ihre Kosten- und Erloserwartun-

gen auch eintreffen, miissen Sie regelméifig
kontrollieren, damit Sie wissen, ob [hre Planung
stimmt. Daflir miissen Sie die Soll-Zahlen mit den
tatsachlichen Erl6sen und Kosten (= Ist-Zahlen)
vergleichen, und zwar fiir alle einzelnen Erlos-
und Kosten-Rubriken. Diesen Vorgang nennt
man Soll-Ist-Vergleich.

Wenn die Ist-Werte von den Soll-Werten abwei-
chen, miissen Sie nachpriifen, warum dies so ist
(z.B. Wareneinkauf teurer als geplant). So haben
Sie die Moglichkeit, Probleme zu erkennen und
Schwachstellen im Unternehmen zu beseitigen
(z.B. ginstigere Lieferanten suchen). Den Soll-
[st-Vergleich sollten Sie nach den Rubriken
(Konten) vornehmen, die Sie auch fiir Ihre Buch-
fiihrung nutzen (z. B. Warenverkéufe, Personal-
kosten, Biirokosten).


https://www.existenzgruendungsportal.de/Redaktion/DE/Downloads/DE/Checklisten-Uebersichten/Businessplan/06_check-Rentabilitaetsvorschau
https://www.existenzgruendungsportal.de/Redaktion/DE/Downloads/DE/Checklisten-Uebersichten/Businessplan/06_check-Rentabilitaetsvorschau
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Hier finden Sie die fiir den Soll-Ist-Vergleich erfor-
derlichen Zahlen:

Ist-Zahlen:

e Erlose: entweder in Threr einfachen Buchfiih-
rung: Summe Einnahmen oder in Threr kurz-
fristigen Erfolgsrechnung: Gesamtleistung

e Erlose: in den Bestandsaufnahmen von Waren

e Kosten: in [hrer Kostenartenrechnung

e Erlose und Kosten: in [hrer Einnahmentiber-
schussrechnung

Soll-Zahlen:
e Erl6se: in Auftrigen (z.B. vereinbarte Honorare)
e Kosten: z.B. Kostenvoranschlige von Lieferanten

m Der Soll-Ist-Vergleich sagt (wegen der
noch nicht realisierten Einnahmen und

Ausgaben) nichts tiber Ihren Gewinn oder
Ihre Liquiditat aus.

WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal
Checkliste: Soll-Ist-Vergleich

Wie hoch ist mein Gewinn? Jahreserfolgsrechnung

Jedes Unternehmen ist — unabhdngig von der Rechtsform - verpflichtet, eine Jahreserfolgs-
rechnung bzw. einen Jahresabschluss durchzufiihren.

Sie muissen wissen, ob Thr Unternehmen Gewinne
oder Verluste erzielt. Dartiber hinaus erwarten auch
der Gesetzgeber sowie verschiedene Institutionen
einen Nachweis dartber, wie erfolgreich Ihr Unter-
nehmen arbeitet. Das verlangen:

e das Handelsgesetzbuch

e das Finanzamt, das auf der Grundlage der
Gewinnermittlung die Steuern festsetzt; dies
betrifft Steuern wie Korperschaft-, Gewerbe-,
Umsatz- und Einkommensteuer

e die Krankenkassen; dieses gilt insbesondere
far Einzelunternehmen, da je nach Gewinn die
Krankenkassenbeitrige festgesetzt werden

e Banken und private Geldgeber

Zu den Jahreserfolgsrechnungen gehoren:
e die Einnahmeniiberschussrechnung (EUR)

e die Gewinn-und-Verlust-Rechnung (GuV) und
Bilanz

Die Einnahmeniiberschussrechnung (EUR)

Sie gilt fiir kleine Unternehmen mit einfachen und
leicht tiberschaubaren Geschiftsprozessen, die auch
lediglich eine einfache Buchfiihrung betreiben
dirfen:

e Freiberuflich Tatige, unabhdngig von Gewinn-
und Umsatzhohe

e FEinzelunternehmen, die nicht unter die
Bilanzierungsvorschriften fallen

e Gewerbetreibende bis 800.000 Euro Umsatz
oder

® 80.000 Euro Gewinn

Bei der Einnahmentiberschussrechnung handelt es
sich um eine einfache Gegentberstellung der
betrieblichen Einnahmen und Ausgaben. Sind die
Einnahmen héher als die Ausgaben, handelt es sich
um einen Uberschuss bzw. den Unternehmensge-
winn (oder einen Fehlbetrag bzw. Verlust). Wenn
Sie einzelne Konten (z.B. die Konten der Einnah-
men pro Kunden oder die Kostenarten) priifen,


https://www.existenzgruendungsportal.de/Redaktion/DE/Downloads/DE/Checklisten-Uebersichten/Controlling/08_check-Soll-Ist-Vergleich
https://www.existenzgruendungsportal.de/Redaktion/DE/Downloads/DE/Checklisten-Uebersichten/Controlling/08_check-Soll-Ist-Vergleich

konnen Sie feststellen, welche Faktoren fur den
Gewinn oder Verlust Ihres Unternehmens verant-
wortlich sind.

Fir die Einnahmeniiberschussrechnung miissen
Sie die Anlage EUR verwenden, die Sie auf der
Webseite www.elster.de finden.

Die fiir die Einnahmeniiberschussrechnung erfor-
derlichen Zahlen finden Sie

e in den Konten Threr einfachen Buchfiihrung.

Die Gewinn-und-Verlust-Rechnung (GuV) und
Bilanz

Sie gilt fiir Kapitalgesellschaften, erweitert ggf. um
Anhang und Lagebericht, und fiir Unternehmen,
die zu einer doppelten Buchfiihrung verpflichtet
sind:

e alle (im Handelsregister eingetragenen)
Kaufleute
e gewerbliche Unternehmen, die
e Umsitze von mehr als 800.000 Euro im
Kalenderjahr oder
e Gewinn aus Gewerbebetrieb von mehr
als 80.000 Euro erzielen
e Kapitalgesellschaften (GmbH und AG);
sie gelten immer als Kaufleute
e die Personengesellschaften OHG, KG und
GmbH & Co. KG

Die GuV stellt Einnahmen und Ausgaben gegeniiber.
Sie berticksichtigt aufierdem das Unternehmens-
vermogen: so genannte Bestandsveranderungen
im Unternehmen (Veranderung Threr Vorrite oder
Thres Warenlagers), auRerdem Auftrage, an denen
Sie gerade arbeiten (oder die erledigt sind), fiir die
Sie aber noch kein Geld erhalten haben, sowie
steuerliche Abschreibungen.

Die Gliederung der GuV ist festgelegt nach § 275
Handelsgesetzbuch (HGB). Anhand der einzelnen
Konten (z.B. die Konten der Einnahmen pro Kun-
den oder die Kostenarten) konnen Sie feststellen,
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welche Faktoren fur den Gewinn oder Verlust Thres
Unternehmens verantwortlich sind. Insbesondere
ein Vorjahresvergleich ist hierbei sehr aufschluss-
reich.

Die fiir die Gewinn-und-Verlust-Rechnung erfor-
derlichen Zahlen finden Sie

¢ in den Konten Ihrer doppelten Buchfiihrung.

Die Bilanz zeigt, wie sich das Unternehmensver-
mogen und die Schulden im Geschiftsjahr ent-
wickelt haben:

Waurden z.B. Teile des Anlagevermogens, etwa
Maschinen, verkauft? Wurden Kredite aufgenom-
men? Auflerdem rechnet die Bilanz das Ergebnis
der Gewinn-und-Verlust-Rechnung mit ein: Ein
Gewinn wiirde das Unternehmensvermogen
steigern. Eine Bilanz wird in der Regel von einer
Steuerberatungskanzlei angefertigt. Stichtag: 30.06.
des Folgejahres.

Verdffentlichung der Jahresabschliisse

Publizitatspflichtige Unternehmen miissen - je
nach Grofie - Bilanz, Anhang und weitere Informa-
tionen sowohl im elektronischen Unternehmens-
register als auch im elektronischen Bundesanzeiger
offenlegen. Publizititspflichtig sind: Kapital-
gesellschaften (GmbH, UG (haftungsbeschrankt),
AG). Aulerdem: Personenhandelsgesellschaften
(GmbH & Co. KG, OHG, KG), wenn keine naturliche
Person Gesellschafterin ist, sowie eingetragene
Genossenschaften.

Kleinstkapitalgesellschaften konnen wihlen, ob sie
ihre Jahresabschliisse beim Bundesanzeiger einrei-
chen und offenlegen oder beim Unternehmens-
register hinterlegen. Kleinstkapitalgesellschaften
sind Kapitalgesellschaften, die mindestens zwei der
drei nachstehenden Merkmale nicht tiberschreiten
(§ 267a HGB):

® 450.000 Euro Bilanzsumme nach Abzug eines
auf der Aktivseite ausgewiesenen Fehlbetrags


https://www.elster.de/eportal/formulare-leistungen/alleformulare/euer
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® 900.000 Euro Umsatzerlose in den zwolf
Monaten vor dem Abschlussstichtag
® 10 Angestellte im Jahresdurchschnitt

Abschreibungen

Unternehmen kénnen Wirtschaftsgiiter, die sie
dauerhaft nutzen moéchten, steuerlich geltend
machen. Die jahrlichen Abschreibungsbetridge ver-
ringern das Betriebsergebnis, so dass das Unter-
nehmen weniger Steuern zahlen muss.

Lineare Abschreibung

Fir Computer, Maschinen, Geschiftswagen o.a.,
deren Herstellungs- oder Anschaffungskosten
mehr als 1.000 Euro (netto) betragen, konnen die
Kosten gleichmiflig tiber mehrere Jahre verteilt
werden.

Degressive Abschreibung

Im Rahmen des steuerlichen Investitionspro-
gramms der Bundesregierung wurde die degressive
Abschreibung fir bewegliche Wirtschaftsgiiter
(Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge u.a.) des
Anlagevermdgens befristet wieder eingefiihrt.
Wirtschaftsgiiter, die nach dem 30. Juni 2025 und
vor dem 1. Januar 2028 angeschafft oder hergestellt
wurden bzw. werden, konnen bis zu 30 Prozent
abgeschrieben werden. Im Unterschied zur linea-
ren Abschreibung, bei der die Kosten gleichmaflig
uber die Nutzungsdauer verteilt werden, ermog-
licht die degressive Methode, in den ersten Jahren
nach der Anschaffung, grofiere Betrdge vom
Gewinn abzuschreiben. Die hoheren Abschreibun-
gen mindern den zu versteuernden Gewinn in den
Anfangsjahren, was sofort zu einer geringeren
Steuerbelastung fiihrt (§ 7 EStG).

Die jahrlichen Abschreibungsbetréige verringern
das Betriebsergebnis, so dass das Unternehmen
weniger Steuern zahlen muss.

Das Einkommensteuergesetz (§ 7) legt fest, dass die
Kosten fiir Wirtschaftsgiiter auf die ,betriebsgewdhn-

liche Nutzungsdauer” aufgeteilt werden miissen.
Uber welchen Zeitraum die einzelnen Wirtschafts-
gliter abgeschrieben werden kénnen, steht in den
AfA-Tabellen, die u.a. auf der Internetseite des
Bundesfinanzministeriums ver6ffentlicht werden.

Sonderregelungen fiir geringwertige
Wirtschaftsgiiter (GWG)

Bei GWG handelt es sich um bewegliche und
abnutzbare Gegenstinde, die selbstindig nutzbar
sind, also unabhingig von anderen Geriten ver-
wendet werden. Die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten betragen bis zu 1.000 Euro netto. Fiir
GWG bestehen verschiedene Abschreibungs-
moglichkeiten:

® bis 250 Euro: Sofortabschreibung

® 250,01 bis 800 Euro: Sie konnen entweder sofort
oder im Rahmen eines Sammelpostens (Pool-
abschreibung) abgeschrieben werden.

® 250,01 bis 1.000 Euro: Abschreibung tiber die
Bildung eines Sammelpostens (Poolabschrei-
bung) oder tiber die Nutzungsdauer laut AfA-
Tabelle.

Bevor Sie beim Thema Abschreibung eine Ent-

scheidung treffen, sollten Sie eine ausfiihrliche
steuerliche Beratung hinzuziehen.

WEITERE INFORMATIONEN

Bundesministerium der Finanzen
Investitionsprogramm Deutschland

Bundesministerium der Justiz und fir
Verbraucherschutz
Einkommensteuergesetz

Industrie- und Handelskammer Miinchen
und Oberbayern
Einnahmen-Uberschuss-Rechnung (EUR)



https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerverwaltungu-Steuerrecht/Betriebspruefung/AfA_Tabellen/afa_tabellen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2025/08/Inhalte/Kapitel-2-Fokus/investitionssofortprogramm-deutschland.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2025/08/Inhalte/Kapitel-2-Fokus/investitionssofortprogramm-deutschland.html
http://www.gesetze-im-internet.de/estg
http://www.gesetze-im-internet.de/estg
http://www.gesetze-im-internet.de/estg
http://www.ihk-muenchen.de
http://www.ihk-muenchen.de
https://www.ihk-muenchen.de/ratgeber/steuern/einkommensteuer-koerperschaftsteuer/einnahmen-ueberschuss-rechnung/
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Sicherheit fir alle Falle: Betriebliche Versicherungen

Das unternehmerische Risiko ldsst sich nicht versichern. Vorsorge gegen Schéden wie Diebstahl,
Wasserrohrbruch oder Fahrldssigkeit dagegen schon. Besonders fiir Griinderinnen und Griinder
kann der Traum vom eigenen Betrieb schnell enden, wenn solche Pannen aus eigener Tasche

bezahlt werden miissen.

Wo liegen ,,meine“ Risiken?

Bevor Sie Versicherungen abschliefien, sollten Sie
wissen, wo die Hauptrisiken fiir Ihr Unternehmen
liegen: Wo sind die ,Katastrophenrisiken®, die
besonders grofie Schiden verursachen? Beispiel:
Eine Betriebsunterbrechung durch einen IT-Scha-
den, so dass das Unternehmen tage- oder wochen-
lang nicht handlungsfihig ist.

Welche Versicherung? Die Qual der Wahl

Durch das vielfiltige Angebot von Versicherungs-
unternehmen mit ihren unterschiedlichen
Leistungen haben Griinderinnen und Griinder die
Qual der Wahl. Erkundigen Sie sich in [hrem Unter-
nehmensnetzwerk. Unabhingige Institutionen wie
der Gesamtverband der versicherungsnehmenden
Wirtschaft e.V. helfen bei der Auswahl geeigneter
Versicherungsunternehmen.

Schadensverhiitung spart Geld

Ein Risiko-Management, das Schiden vermeidet,
wird von kleinen und mittleren Unternehmen oft
vernachlissigt. Fiir Mafinahmen zur Schadensver-
hiitung gewéhren Versicherungen Priamienrabatte.
Wenn fiir einen gewissen Zeitraum keine Schadens-
fille aufgetreten sind, kann mit dem Versicherer
ein weiterer Rabatt vereinbart werden.

[1] VORSICHT BEI LANGFRISTIGEN
VERTRAGEN

Griinderinnen und Griinder wissen in der
Regel nicht, wie sich das Versicherungsun-
ternehmen im Schadensfall verhalt. Hinzu
kommt, dass man nicht sicher sein kann,

ob sich das eigene Unternehmen tatsach-
lich am Markt halten wird. Um flexibel zu
bleiben, ist der Abschluss kurzfristiger
Vertrage sinnvoll. Also Jahresvertrage mit
der Option auf Verlangerung, wenn nicht
vor Vertragsende gekiindigt wird.

Die wichtigsten betrieblichen Versicherungen
fir Selbstandige:

Betriebshaftpflichtversicherung
Produkt-Haftpflichtversicherung
Umwelthaftpflicht-Versicherung
Berufshaftpflicht- bzw. Vermoégensschadenhaft-
pflichtversicherung
Betriebs-Unterbrechungsversicherung
(BU-Versicherung)
Inhaltsversicherung
Elektronik-Versicherung
Cyber-Versicherung
Feuerversicherung
Gebidudeversicherung
Kfz-Versicherung
Rechtsschutzversicherung
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Erkundigen Sie sich danach, wie Sie bestimmte
Risiken verringern kdnnen, um eventuelle
Pramienrabatte in Anspruch zu nehmen.

Achten Sie bei Vertragsabschluss darauf, ob
bestimmte Risiken bereits durch bestehende
Policen abgedeckt sind, um Uberschneidungen
und zusitzliche Kosten zu vermeiden.

WEITERE INFORMATIONEN

Gesamtverband der versicherungsnehmenden
Wirtschaft e.V.

Und selbst? Persénliche Absicherung fiir Unternehmerinnen und Unternehmer

Eine langwierige Krankheit oder ein schwerer Unfall kénnen Unternehmerinnen und Unterneh-
mer in grofSe finanzielle Schwierigkeiten bringen und das ,,Aus” fiir das Unternehmen bedeuten.
Genauso wichtig ist die finanzielle Altersvorsorge. Sie sollten daher gleich zu Beginn Threr Selbstdn-
digkeit an eine geeignete personliche Risiko- und Altersvorsorge denken. Zudem stellt sich eine
weitere wichtige Frage: Was passiert, wenn Sie Ihre berufliche Selbstdndigkeit friiher als geplant

aufgeben méchten oder sogar miissen?

Diese Versicherungen brauchen Sie:

e Krankenversicherung
Selbstdndige sind, wie alle Biirgerinnen und
Biirger, verpflichtet, sich entweder tiber eine
gesetzliche oder private Krankenversicherung
abzusichern. Wer zuvor sozialversicherungs-
pflichtig beschiftigt oder beitragsfreies Mitglied
in der Familienversicherung war, kann zwischen
einer privaten Krankenversicherung und einer
freiwilligen Mitgliedschaft in der gesetzlichen
Krankenversicherung wiahlen. Der Schritt in die
berufliche Selbstindigkeit muss der gesetzlichen
Krankenversicherung gemeldet werden. Selb-
stindige, die ohne anderweitige Absicherung im
Krankheitsfall sind und die zuletzt privat kran-
kenversichert waren oder der privaten Kranken-
versicherung (PKV) zuzuordnen sind, konnen sich
im Basistarif, bei dem es weder Risikozuschliage
noch Leistungsausschliisse gibt, versichern.
Private oder gesetzliche Krankenversicherung:
Wer sich fiir eine private Krankenversicherung
entscheidet, hat keine Moglichkeit mehr, in die
gesetzliche Krankenversicherung zuriickzukeh-
ren, solange er oder sie selbstindig ist. Bedenken
Sie auch, dass Sie im Fall einer Familiengriindung

in der privaten Krankenversicherung grundsitz-
lich fiir jedes Mitglied Beitridge zahlen miissen,
wihrend in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung grundsatzlich die Moglichkeit einer Famili-
enversicherung und damit Beitragsfreiheit fiir
den Ehepartner oder die Ehepartnerin und die
Kinder besteht, soweit die Voraussetzungen
dafir erfillt sind, z.B. bestimmte Einkommens-
grenzen nicht tiberschritten werden. Sowohl
Bezieherinnen und Bezieher des Griindungszu-
schusses als auch Kleingewerbetreibende konnen
unter bestimmten Voraussetzungen bei ihrer
Krankenkasse einen Antrag auf Zahlung des
Mindestbeitrages stellen. In diesem Fall wird
eine abgesenkte Mindestbemessungsgrundlage
als Bezugsgrofle herangezogen.
Familienversicherung: Teilzeitselbstdndige,
deren Gesamteinkommen einen bestimmten
Betrag nicht iibersteigt, diirfen beitragsfrei in
der Familienversicherung bleiben.
Kranken(tage)geld

Selbstindige konnen mit Threr gesetzlichen oder
privaten Krankenkasse einen Vertrag tiber Kran-
kengeld bzw. Krankentagegeld abschlieffen und
damit Einkommenseinbufien ausgleichen. Das
gesetzliche Krankengeld wird ab dem 43. Tag


https://www.gvnw.de/
https://www.gvnw.de/

der Arbeitsunfihigkeit oder stationiren
Behandlung bezahlt. Entsprechende Wahltarife
ermoglichen auch eine frithere oder spitere
Zahlung.

Pflegeversicherung

Selbstindige, die bei einer gesetzlichen Kranken-
versicherung versichert sind, sind hier auch
pflegeversichert. Sie konnen aber auch eine
private Pflegeversicherung wihlen.
Unfallversicherung

Unfallversicherungen gibt es bei der fiir Sie zu-
stindigen Berufsgenossenschaft als freiwillige
oder Pflicht-Unternehmerversicherung, bei pri-
vaten Unfallversicherungsgesellschaften sowie
bei betrieblichen Gruppenunfallversicherungen.
Private betriebliche Gruppenunfallversicherungen
sichern Angestellte und Familienangehorige nicht
nur im Beruf, sondern auch in der Freizeit ab.

e Alters- und Hinterbliebenenabsicherung

Die Anspriiche an die gesetzliche Rentenversi-
cherung, die man sich in der Zeit als Arbeitneh-
mer bzw. Arbeitnehmerin erworben hat, bleiben
erhalten. Uberlegen Sie, ob eine weitere freiwil-
lige Mitgliedschaft in der gesetzlichen Renten-
versicherung sinnvoll ist. Fiir bestimmte Berufs-
gruppen (Arzt/-innen, Architekt/-innen,
Rechtsanwilt/-innen u.a.) gibt es alternativ
berufsstindische Versorgungswerke.
Grundsitzlich gilt: Die Altersvorsorge sollte auf

ALTERSVORSORGEPFLICHT FUR
SELBSTANDIGE

Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD
sieht vor, dass Griinderinnen und Grinder, die
keinem obligatorischen Alterssicherungssystem
zugeordnet sind, griinderfreundlich in die
gesetzliche Rentenversicherung einbezogen
werden sollen. Andere Formen der Altersvor-
sorge, die eine verldssliche Absicherung fiir
Selbstandige im Alter gewdhrleisten, bleiben
weiterhin méglich. Mit dem Gesetzgebungsvor-
haben zur Altersvorsorgepflicht fir Selbstan-
dige wurde bislang noch nicht begonnen.
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E Flr einige selbstdandig Tatige besteht
Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung. Dazu zdhlen beispiels-
weise Handwerkerinnen/Handwerker,
Hebammen, Lehrerinnen/Lehrer, Kiinstle-
rinnen/Kinstler. Eine Auflistung versiche-
rungspflichtiger Selbstandiger finden Sie
in § 2 Sozialgesetzbuch VI.

Informationen bietet auch die
Deutsche Rentenversicherung

mehrere Beine gestellt werden. Neben der staat-
lichen Absicherung gibt es fiir Selbstindige die
so genannte Riirup-Rente. Dazu kommen Kapi-
talanlageprodukte wie Aktien, Rentenpapiere,
Fonds, Immobilien, Renten- und Lebensversi-
cherungen sowie Einnahmen aus Unterneh-
mensverkauf und Erbschaften.

Pfindungsschutz

In Falle eines Falles kdnnen Vermogenswerte
gepfandet werden. Fiir die Altersvorsorge
besteht allerdings ein gesetzlicher Pfandungs-
schutz. (] Seite 101).

Erwerbsminderungs- oder Berufsunfihigkeits-
Versicherung

Gesetzliche Rentenversicherung: Wer aus
gesundheitlichen Griinden nur noch einge-
schriankt oder iberhaupt nicht mehr arbeiten
kann, erhilt eine gesetzliche Rente wegen
Erwerbsminderung. Vorausgesetzt: Sie haben in
den letzten fiinf Jahren vor Eintritt der Erwerbs-
minderung mindestens 36 Kalendermonate
Pflichtbeitrdage gezahlt und die Wartezeit von
funf Jahren erfillt.

Private Versicherungen: Erginzend sollten Sie
priifen, ob es fir Sie sinnvoll ist, eine private
Berufsunfahigkeits-Versicherung abzuschliefRen.
Meist handelt es sich um Berufsunfihigkeits-
Zusatzversicherungen zur Lebens-, Renten- oder
Risikolebensversicherung.


http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_6/__2.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html;jsessionid=8A776012CD8A67D26625E46DB3A3F5B4.delivery2-2-replication
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® Arbeitslosenversicherung fiir Selbstindige

Fir die freiwillige Weiterversicherung in der
Arbeitslosenversicherung gilt: Thre selbstindige
Tatigkeit muss mindestens 15 Stunden pro
Woche beanspruchen. Weitere Voraussetzungen:
Sie miissen vor Aufnahme Threr Selbstandigkeit
innerhalb der letzten 30 Monate mindestens

12 Monate in einem versicherungspflichtigen
Beschiftigungsverhiltnis gestanden haben. Oder:
Sie hatten unmittelbar vor Beginn Threr Selbstdn-
digkeit Anspruch auf Arbeitslosengeld oder eine
andere Entgeltersatzleistung nach dem SGB IIL
Antragstellung: Das Versicherungspflichtver-
hiltnis auf Antrag in der Arbeitslosenversiche-
rung wird bei der Arbeitsagentur am Wohnort
beantragt. Der Antrag muss innerhalb von drei
Monaten nach Aufnahme der Selbstindigkeit
gestellt werden.

Elterngeld

Selbstiandige haben Anspruch auf Elterngeld.
Grundlage fir die Hohe ist die Einkommen-
steuererklarung. Um Ihren Betrieb aufrechtzu-
erhalten, kdnnen Sie wiahrend des Bezugs von
Elterngeld bis zu 32 Stunden pro Woche selb-
stindig titig sein. Nach dem Ende des Eltern-
geld-Bezugs miissen Sie nachweisen, wie viel
Einkommen Sie in dieser Zeit tatsdchlich erwirt-
schaftet haben. Zu viel gezahltes Elterngeld
miissen Sie zuriickzahlen. Sollten Sie zu wenig
bekommen haben, wird es nachgezahlt.
Kiinstlersozialkasse (KSK)

Uber die Kiinstlersozialkasse werden selbstindige
Kinstlerinnen und Kiinstler sowie Publizistinnen
und Publizisten gesetzlich renten-, kranken-
und pflegeversichert. Es handelt sich um eine
Pflichtversicherung. Das heifit, wer die Voraus-
setzungen fiir die Aufnahme in die KSK erfiillt,
muss sich dort auch versichern. Der besondere
Pluspunkt der Kiinstlersozialversicherung ist:
Sie zahlen - wie Angestellte — nur etwa die
Halfte der Versicherungsbeitrage. Den anderen
Beitragsanteil tragt die Kiinstlersozialkasse.

WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal
Versicherungen

Bundesministerium fiir Bildung, Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
Familienportal / Elterngeld

Bundesagentur fiir Arbeit
Freiwillige Arbeitslosenversicherung

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

Deutsche Rentenversicherung Bund

Kinstlersozialkasse

PKV-Serviceportal
Was Sie Uiber den Basistarif wissen sollten

Verbraucherzentrale
Altersvorsorge

BURGERTELEFON DES BUNDES-
MINISTERIUMS FUR GESUNDHEIT

Tel.: 030 3406066 -01

Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr
Donnerstag von 8 bis 18 Uhr,

Freitag von 8 bis 12 Uhr


https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/GeldanlageWertpapiere/GrauerKapitalmarkt/Crowdfunding/crowdfunding_node.html
https://www.existenzgruendungsportal.de/Redaktion/DE/Downloads/DE/Checklisten-Uebersichten/Unternehmensnachfolge/30_check-Versicherungen
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/elterngeld
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/elterngeld
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/elterngeld
https://www.arbeitsagentur.de/freiwillige-arbeitslosenversicherung
https://www.arbeitsagentur.de/freiwillige-arbeitslosenversicherung
https://www.dguv.de/de/index.jsp
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html
https://www.kuenstlersozialkasse.de/
https://www.privat-patienten.de/pkv-beitrag/was-sie-ueber-den-basistarif-wissen-sollten/
https://www.privat-patienten.de/pkv-beitrag/was-sie-ueber-den-basistarif-wissen-sollten/
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/altersvorsorge
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/altersvorsorge
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9. Das Unternehmen fiihren

So geht’s richtig: Rechnungen schreiben

Damit Sie als Unternehmerin oder Unternehmer ihr Geld erhalten, miissen Sie eine Rechnung
ausstellen und versenden. Aber Vorsicht: Eine fehlerhafte oder unvollstindige Rechnung kann
nicht nur zu Zahlungsausfdllen fiihren, sondern auch steuerrechtliche Probleme nach sich ziehen.

Bevor Sie eine Rechnung ausstellen, sollten Sie
klaren, ob die E-Rechnungspflicht fiir Sie gilt oder
ob eine sog. sonstige Rechnung ausreicht.

E-Rechnungen

Seit dem 1. Januar 2025 sind inldndische Unterneh-
men und freiberuflich Selbstindige, die Geschifts-
beziehungen miteinander pflegen (B2B- bzw.
Business-to-Business-Umsitze), verpflichtet, elekt-
ronische Rechnungen auszustellen und zu empfan-
gen. Dabei handelt es sich um Rechnungen, die in
einem strukturierten elektronischen Format aus-
gestellt, ibermittelt, empfangen und elektronisch
weiterverarbeitet werden kénnen.

Die E-Rechnungspflicht gilt nicht fiir

e Rechnungen an Endverbraucher,

e Kleinbetrage bis 250 Euro brutto,

® Leistungen, die von Unternehmen, die die
Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) anwen-
den, erbracht werden. Aber: Wechselt ein Klein-
unternehmen zur Regelbesteuerung, ist es eben-
falls zur Ausstellung von E-Rechnungen
verpflichtet!

® Leistungen an juristische Personen, die keine
Unternehmen sind (z. B. Vereine, staatliche Ein-
richtungen).

Aktuell besteht noch eine Ubergangsfrist: Bis zum
31. Dezember 2026 kénnen Unternehmen statt
einer E-Rechnung eine sonstige Rechnung (s.u.)
ausstellen. Bei einem Vorjahresumsatz von
800.000 Euro verldngert sich die Frist bis Ende
2027. Fir den Empfang von E-Rechnungen gibt es
keine Ubergangsregelung.

Gegeniiber der 6ffentlichen Verwaltung sind Liefe-
ranten und Dienstleister zur elektronischen Rech-
nungsstellung auf Grundlage der E-Rechnungs-
verordnung des Bundes (ERechV) verpflichtet. Die
ERechV gilt fiir die Bundesverwaltung. Die Verwal-
tungen der Bundeslidnder haben eigene Regelun-
gen, die davon abweichen kénnen.

E-RECHNUNGEN

Das Bundesministerium der Finanzen sowie die
Finanzamter des Landes Nordrhein-Westfalen
informieren auf ihren Webseiten ausfihrlich
uber die Ausstellung elektronischer Rechnun-
gen. Fragen Sie im Zweifelsfall auch Ihre
steuerliche Beratung nach Details.

Bundesministerium der Finanzen

Finanzamter des Landes Nordrhein-Westfalen



https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/e-rechnung.html
https://www.finanzamt.nrw.de/steuerinfos/unternehmen/umsatzsteuer/ordnungsgemaesse-rechnungen
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Sonstige Rechnungen

Rechnungen auf Papier oder in einem unstruktu-
rierten elektronischen Format (z.B. einfaches PDF-
Dokument) gelten als ,,sonstige Rechnung*.

Was gehort in eine Rechnung?

Unabhédngig davon, ob es sich um eine E-Rechnung
oder eine sonstige Rechnung handelt, muss jede
Rechnung die folgenden Angaben enthalten

(§ 14 UstG):

e Vollstindiger Name und Adresse Thres Unter-
nehmens sowie des Leistungsempfingers

® [hre Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifi-
kationsnummer (USt-IdNr.)

® Rechnungsdatum

® Rechnungsnummer - eine fortlaufende
Nummer

e Menge und Bezeichnung der gelieferten Waren
oder Dienstleistungen

e Zeitpunkt der Lieferung oder Leistung

® Nettobetrag, Umsatzsteuerbetrag und Brutto-
betrag: Der Betrag der Umsatzsteuer (inkl.
Steuersatz 19 % oder 7 %) muss separat ausge-
wiesen werden.

e Ggf. Hinweis auf Steuerbefreiung (z.B. bei
Anwendung der Kleinunternehmerregelung)

Bei Rechnungsbetrigen von bis zu 250 Euro (inklu-
sive Umsatzsteuer) gelten weniger strenge Anfor-
derungen an die Rechnungsausstellung.

Informationen zu den Inhalten einer ordnungs-
gemaifien Rechnung finden Sie u.a. auf den Web-
seiten der Industrie- und Handelskammern oder
Finanzamter.

[1] AUFBEWAHRUNGSPFLICHT FUR
RECHNUNGEN

Alle Ein- und Ausgangsrechnungen miis-

sen acht Jahre aufbewahrt werden (§ 14b
Absatz 1 UstG). Bei einer E-Rechnung ist
der strukturierte Teil so aufzubewahren,
dass er unveranderbar in seiner urspriing-
lichen Form vorliegt.

WEITERE INFORMATIONEN

Bundesministerium der Justiz und fiir
Verbraucherschutz
Umsatzsteuergesetz

§ 14 Ausstellung von Rechnungen

Umsatzsteuer-Durchfiihrungsverordnung
(UStDV)
§ 34a Rechnungen von Kleinunternehmern

E-Rechnung in der Bundesverwaltung



https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__14.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__14.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ustdv_1980/__34a.html
https://www.e-rechnung-bund.de

Rechnen Sie mit dem Finanzamt: Steuern
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Das Thema Steuern ist nicht gerade das Lieblingsthema von Griinderinnen und Griindern.
Dabei ist es gar nicht so schwierig. Vorausgesetzt, man ldsst sich friihzeitig beraten und kennt

seine Pflichten gegeniiber dem Finanzamt.

Als Selbstindige bzw. Selbstindiger haben Sie es
mit einer ganzen Reihe von Steuern zu tun:

Einkommensteuer

Die Einkommensteuer richtet sich nach dem
personlichen Gewinn, den Sie (nach Abzug aller
Betriebsausgaben) mit Ihrem Unternehmen erwirt-
schaften. Im ersten Jahr Ihrer Selbstindigkeit geht
das Finanzamt dabei von Thren Angaben iiber den
erwarteten Gewinn aus. Von dem zu versteuernden
Einkommen bleibt ein Grundfreibetrag steuerfrei.
Einkommen, das tiber dem Grundfreibetrag liegt,
muss versteuert werden.

Das Finanzamt legt jahrlich eine bestimmte
Summe fest, die Sie als Vorauszahlung vierteljahr-
lich iberweisen miissen. Die Steuererkldarung fir
das gesamte Kalenderjahr wird im Folgejahr erstellt
und die Steuerschuld mit den Vorauszahlungen
verrechnet.

Korperschaftsteuer

Die Korperschaftsteuer fillt ausschlieflich fir
Kapitalgesellschaften (GmbH, UG (haftungsbe-
schrankt), AG) oder Genossenschaften an, genauer:
auf deren Gewinn. Dieser Gewinn kann ausge-
schiittet werden oder aber im Besitz der Gesell-
schaft bleiben. Der Korperschaftsteuersatz wird
schrittweise um jahrlich einen Prozentpunkt
beginnend ab 2028 von derzeit 15 Prozent auf

10 Prozent gesenkt. Kdrperschaftsteuer miissen
Sie pro Vierteljahr an das fiir Ihr Unternehmen
zustindige Finanzamt vorauszahlen. Eine Jahres-
abrechnung erfolgt mit Ihrer Kérperschaftsteuer-
Erklarung nach Ablauf des Kalenderjahres.

Lohnsteuer

Lohnsteuer miissen Sie einbehalten und an das
Finanzamt weiterleiten, wenn Sie Angestellte
beschiftigen oder in Threr eigenen GmbH als
Geschiftsfiihrerin oder Geschiaftsfiihrer angestellt
sind.

Gewerbesteuer

Gewerbesteuer miussen Sie bezahlen, wenn Sie ein
Gewerbe betreiben, also keine freiberufliche Tatig-
keit ausiiben. Die Gewerbesteuer wird von den
Kommunen auf den Gewerbeertrag eines Unter-
nehmens erhoben. Die Gewerbesteuer ist abhdngig
vom Gewerbeertrag eines Betriebes, wobei natiir-
liche Personen und Personengesellschaften einen
Freibetrag geltend machen kdnnen. Gewerbesteuer
missen Sie pro Quartal vorauszahlen. Sie kann
nicht als Betriebsausgabe bei der Einkommen- und
Korperschaftsteuer abgesetzt werden.

Umsatzsteuer/Vorsteuer

Die Umsatzsteuer (oder auch Mehrwertsteuer) wird
auf (fast) jeden getitigten Umsatz fillig, also immer
dann, wenn Sie Waren oder Leistungen verkaufen.
Der allgemeine Satz betrdgt 19 Prozent, der erméifigte
Satz 7 Prozent (z.B. Kinstler/-innen, Journalist/
-innen). Wenn Sie die Kleinunternehmerregelung
anwenden oder einer bestimmten Berufsgruppe
(z.B. Arzt/-innen, Heilberufler/-innen) angehéren,
weisen Sie auf Ihren Rechnungen keine Umsatz-
steuer aus.
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Vorsteuer zahlen Sie fur (fast) alle unternehmens-
bezogenen Einkidufe. Achten Sie darauf, dass diese
auf den Rechnungen, die Sie bezahlen missen,
extra ausgewiesen ist (als Umsatzsteuer).

In der Umsatzsteuer-Voranmeldung geben Sie
sowohl die Umsatzsteuer an, die Sie eingenommen
haben, als auch die Vorsteuer, die Sie bei Ihren Ein-
kdufen bezahlt haben. An das Finanzamt abgefiihrt
wird dann nur die Differenz aus Umsatzsteuer und
Vorsteuer. Wenden Sie die Kleinunternehmerrege-
lung an oder gehoren einer bestimmten Berufs-
gruppe (s.0.) an, brauchen Sie keine Umsatzsteuer-
Voranmeldung abzugeben.

Bis 2026 gilt: Ob die Umsatzsteuer-Voranmeldung
im Jahr der Griindung monatlich oder quartals-
weise eingereicht werden muss, orientiert sich an
der voraussichtlichen Hohe der zu zahlenden
Umsatzsteuer. Diese wird im Fragebogen zur
steuerlichen Erfassung angegeben. Im Folgejahr
gilt die tatsdchliche Hohe der Umsatzsteuer als
Grundlage. [hre Umsatzsteuer-Voranmeldung
miissen Sie elektronisch beim Finanzamt tiber
ELSTER einreichen (www.elster.de).

Lassen Sie sich bitte zum Thema Umsatzsteuer-
Voranmeldung und auch zur Kleinunternehmer-
regelung auf alle Fille steuerlich beraten.

~

VERMEIDEN SIE TYPISCHE FEHLER

e Informationsdefizite bei Rechtsform, z.B.
GmbH: fiir Geschaftsfiihrer/-innengehalt
muss Lohnsteuer abgefiihrt werden, auch
wenn kein Gewinn erzielt wird

® zu niedrige Steuervorauszahlung fihrt unter
Umstanden zu hohen Steuernachzahlungen

e fehlende Arbeitsvertrage und Darlehens-
vertrage von (mithelfenden) Familienange-
horigen

® Fristverlangerung zur Voranmeldung der
Umsatzsteuer fiihrt zu verspateter
Vorsteuererstattung

e Umsatzsteuer ist auf Belegen nicht oder
fehlerhaft ausgewiesen - Vorsteuerabzug
wird nicht anerkannt

e fehlerhafte Buchfiihrung kann zu verspate-
ter Umsatzsteuerzahlung fiihren

N

KLEINUNTERNEHMERREGELUNG

Als Kleinunternehmerin bzw. Kleinunternehmer
kénnen Sie sich von der Umsatzsteuer befreien
lassen (Umsatzsteuergesetz § 19). Voraussetzung:
Im Kalenderjahr der Griindung ist Ihr Umsatz zzgl.
Umsatzsteuer nicht hoéher als 25.000 Euro. Wird
diese Grenze Uiberschritten, tritt die Steuerpflicht
ein. Starten Sie mit Ihrem Unternehmen wahrend
des Jahres, missen Sie den voraussichtlichen
Umsatz auf einen Jahresgesamtumsatz hochrech-
nen. Im darauffolgenden Kalenderjahr darf Ihr
Umsatz zuziiglich Umsatzsteuer nicht héher als

100.000 Euro sein. Wird im laufenden Jahr dieser
Betrag Giberschritten, fallt das Unternehmen sofort
aus der Kleinunternehmerregelung heraus.

Als Kleinunternehmerin bzw. Kleinunternehmer
dirfen Sie keine Umsatzsteuer auf Ihren Rechnun-
gen ausweisen. Folglich kénnen Sie auch nicht die
Vorsteuer eingehender Rechnungen beim Finanz-
amt geltend machen. Wenn aufgrund von Investi-
tionsaufwendungen hohe Vorsteuerbetrage anfal-
len, sollten Sie tberlegen, ob Sie besser auf die
Kleinunternehmerregelung verzichten sollten. Las-
sen Sie sich auf alle Falle vorab steuerlich beraten.



www.elster.de

9. DAS UNTERNEHMEN FUHREN

m In der Regel zahlt ein junges Unternehmen in der Anfangsphase keine oder nur wenige Steuern,
weil die Einnahmen in der Regel noch nicht so hoch sind. Wenn aber Ihre Geschafte spater gut

laufen, wird das Finanzamt héhere Steuervorauszahlungen von Ihnen verlangen. Steht dann zum
Beispiel auch noch eine Nachzahlung an das Finanzamt an, geraten Sie schnell in finanzielle
Schwierigkeiten. Darum: Legen Sie Ihre zu erwartenden Steuerzahlungen auf die hohe Kante.

Kirchensteuer

Angehorige der evangelischen oder katholischen
Kirche miissen mit den Einkommensteuer-Voraus-
zahlungen Kirchensteuer zahlen. Die Hoéhe hangt
von der Einkommensteuer und dem Kirchensteuer-
satz der einzelnen Bundesldnder ab.

Solidaritatszuschlag

Bei Einkommen- und Korperschaftsteuer fallt
jeweils noch der Solidaritdtszuschlag an. Thre
Steuerberatung informiert Sie tiber damit ver-
bundene Freigrenzen.

Damit Sie Ihren neuen Steuerpflichten nachkom-
men konnen, mussen Sie

e Geschiftsunterlagen und alle geschiftlichen
Belege aufbewahren, auch die fiir die Vorberei-
tung Threr Existenzgriindung, z.B. Reisekosten
und Beratungshonorare. Solche Vorlaufkosten
sind bereits Betriebsausgaben und kénnen
steuermindernd wirken;

e Geschiftsvorgiange sorgfiltig aufzeichnen und
Steuererkldarungen abgeben;

e Steuer-Vorauszahlungen leisten und Steuer-
bescheide bezahlen;

® je nach Hohe des Gewinns und der Hohe der
Vorauszahlungen eventuell Steuern an das
Finanzamt nachzahlen.

m Allein werden Sie sich im Dickicht der
Steuer-Bestimmungen und Formalitdten

kaum zurechtfinden. Sie kdnnten folgen-
schwere Fehler machen. Darum: Lassen Sie
sich friihzeitig steuerlich beraten!

WEITERE INFORMATIONEN

BMWE-Existenzgriindungsportal
Steuern

Griinden - kurz und knapp
Steuern

Bundessteuerberaterkammer
Amtliches Steuerberaterverzeichnis

IHK Pfalz
Steuerwissen fiir Existenzgriinder
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https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/Gruendungswissen/Steuern/steuern
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/Gruendungswissen/Steuern/steuern
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/Gruendungswissen/Steuern/steuern
https://www.existenzgruendungsportal.de/gruenden-kurz-und-knapp/steuern
https://www.existenzgruendungsportal.de/gruenden-kurz-und-knapp/steuern
https://steuerberaterverzeichnis.berufs-org.de
https://steuerberaterverzeichnis.berufs-org.de
https://www.ihk.de/pfalz/innovation-umwelt-und-existenzgruendung/steuern-und-oeffentliche-finanzen/steuern-fuer-existenzgruender/steuerwissen-existenzgruender-2785858
https://www.ihk.de/pfalz/innovation-umwelt-und-existenzgruendung/steuern-und-oeffentliche-finanzen/steuern-fuer-existenzgruender/steuerwissen-existenzgruender-2785858
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Gemeinsam starker: Netzwerke und Kooperationen nutzen

Netzwerke und Kooperationen kénnen neue Chancen eréffnen und gleichzeitig das Risiko auf
mehrere Schultern verteilen. Als Partner kommen einzelne oder mehrere Unternehmen, auch
Wettbewerber derselben Branche, infrage sowie Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Netzwerke und Unternehmenskooperationen .
kénnen ganz unterschiedlicher Art sein und NETZWERKE FINDEN
verschiedene Zwecke erfiillen:
Das BMWE-Existenzgriindungsportal infor-

® Angebot von Komplettauftrigen miert Sie Uber Netzwerke fiir Griinderinnen,
® Aus- und Fortbildung Griinder und junge Unternehmen.

e Einkauf

e Erfahrungsaustausch

e Innovationen

e Markteinfiihrung

e Produktion WEITERE INFORMATIONEN
e Service und Kundendienst

e Vertrieb DIHK - Deutscher Industrie-

e Verkauf und Handelskammertag

e Verwaltung Stark durch Kooperation

e Werbung und Offentlichkeitsarbeit

e Kooperationspartner finden Enterprise Europe Network

ZDH - Zentralverband des
Deutschen Handwerks



https://www.dihk.de/resource/blob/6366/30d9f011741c1388cb2dbe415a1de7c9/innovation-leitfaden-stark-durch-kooperation--data.pdf
https://www.dihk.de/resource/blob/6366/30d9f011741c1388cb2dbe415a1de7c9/innovation-leitfaden-stark-durch-kooperation--data.pdf
https://www.dihk.de/resource/blob/6366/30d9f011741c1388cb2dbe415a1de7c9/innovation-leitfaden-stark-durch-kooperation--data.pdf
https://www.een-deutschland.de
https://www.zdh.de/
https://www.zdh.de/
https://www.existenzgruendungsportal.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Expertensuche_Formular?input_=4cb8aeb5-2a2c-4c5c-b9d8-7e5b8558fa62&gtp=%25266ab36f99-518e-4f45-8c9f-13b3a8bb72b3_list%253D2&resourceId=32e62457-7e80-4ae6-afda-6c28f8f298e8&__time_token=8d3e868423a11543f5734f003a46b61841d2feef0e777022440779cfc08527a11892bafcf4b1ddcbe38b582711da3082&selectSort.GROUP=1&templateQueryString=Netzwerke&documentType_.GROUP=1&pageLocale=de
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Ressourcen schitzen: Betrieblicher Umweltschutz

Gestalten Sie Ihr Unternehmen so, dass Umweltbelastungen von Anfang an minimiert werden.
Wer Umweltschutz aktiv lebt, stdrkt nicht nur die eigene Zukunftsfdhigkeit, sondern setzt auch
ein sichtbares Zeichen fiir Verantwortung und Fortschritt.

Durch geeignete Umweltschutzmafinahmen lassen
sich jede Menge Kosten sparen. Bereits bei der An-
schaffung von Gerdten und Maschinen sollten Sie
daher auf ressourcen- und energiesparende Tech-
nik setzen. Dariiber hinaus sollten Sie fir sich und
Ihre Beschiftigten einen bewussten und sparsamen
Umgang ,trainieren Das fingt beim Ausschalten
der Gerite bei Nicht-Gebrauch an, geht tiber den
sparsamen Gebrauch von Papier und anderen Biiro-
materialien und reicht bis hin zu einem sparsamen,
effizienten Fuhrpark-, Rohstoff- und Produktions-
management.

FORDERUNG VON UMWELTSCHUTZ
UND ENERGIEEINSPARUNG

Kalkulieren Sie, welche Investitionen notwen-
dig sind, um Umweltschutzauflagen und even-
tuell dariiber hinausgehende Malinahmen
umzusetzen. Lassen Sie sich beraten und
erkundigen Sie sich nach geeigneten Forder-
programmen in der Férderdatenbank Bund,
Liander und EU.

WEITERE INFORMATIONEN

Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie
Nachhaltigkeit in der Wirtschaft
Energiewechsel

Bundesministerium fir Umwelt, Klimaschutz,
Naturschutz und nukleare Sicherheit
Wirtschaft und Umwelt

Borderstep Institut
Forschung zur Green Economy

Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Energie Energy Efficiency Award
gefordert vom Bundesministerium fir
Wirtschaft und Energie



https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Dossier/nachhaltigkeit.html
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/wirtschaft/ueberblick-wirtschaft
https://www.bundesumweltministerium.de/themen/nachhaltigkeit/wirtschaft/ueberblick-wirtschaft
https://www.borderstep.de
https://www.dbu.de
https://www.dena.de/energy-efficiency-award/
http://www.foerderdatenbank.de/
http://www.foerderdatenbank.de/
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Mit klarem Blick: Krisen vermeiden

Krisen entstehen selten iiber Nacht, sondern bauen sich schrittweise auf.

Unternehmenskrisen entwickeln sich meist schlei-
chend. Am Anfang steht selten ein finanzielles
Problem, sondern eine strategische Schieflage: Das
Angebot verliert an Relevanz, Mirkte verindern
sich, Innovationen werden vertagt. Nach auflen
scheint noch alles stabil, doch intern wachst der
Abstand zum Wettbewerb.

Bleibt diese Entwicklung unbeachtet, schlagen die
Versdumnisse auf die Zahlen durch. Umsétze stag-
nieren oder sinken, Kosten steigen, Ziele werden
verfehlt. Der Handlungsspielraum schrumpft. Was
zuvor ein strategisches Thema war, wird nun ope-
rativ splrbar.

Im letzten Stadium gerit die Liquiditdt unter
Druck. Rechnungen kénnen nicht mehr fristge-
recht bezahlt werden, Finanzierungspartner wer-
den zuriickhaltend. Jetzt geht es nicht mehr um
Optimierung, sondern um die Existenz. Fiir junge
Unternehmerinnen und Unternehmer bedeutet
das: Krisen beginnen lange vor dem ersten Minus
auf dem Konto.

Wer Geschiftsmodell, Marktposition und Kosten-
struktur regelméafig kritisch tiberpriift, erkennt
Risiken frither und behilt die Kontrolle. Unterneh-
merische Wachsamkeit ist der beste Krisenschutz.

Ubrigens: Wenn gegen Sie eine Pfandung
erwirkt wird, sorgt das P-Konto fiir wirk-
samen und unbirokratischen Kontopfan-
dungsschutz. Mit dem P-Konto behalten
Schuldner trotz Pfandung eine funktionie-
rende Kontoverbindung und kénnen so -
auch im Interesse ihrer Glaubiger — am
Arbeits- und Wirtschaftsleben teilnehmen.
Weitere Informationen.

Beratungs- und Hilfsangebote nutzen

Bei den ersten Warnzeichen sollten Sie sich sofort
beraten lassen. Unterstiitzung bieten an:

e Industrie- und Handelskammern (IHK)

e Handwerkskammern (HWK)

e Thre Hausbank (Bank, Sparkasse oder
Genossenschaftsbank)

e das RKW-Netzwerk des RKW-Kompetenz-
zentrums

e Bundesverband der Wirtschaftssenioren

e In einigen Regionen oder Bundeslindern gibt
es Offentliche Schuldnerberatungsstellen fiir
Kleinunternehmen und freiberuflich Tatige.
Die Adressen finden Sie im Internet.

Forderung von Unternehmensberatungen fiir
KMU

An den Kosten fiir eine professionelle Beratung
beteiligt sich das Programm ,,Férderung von Unter-
nehmensberatungen fiir KMU*“ mit einem
Zuschuss. Es richtet sich an

e Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) der gewerblichen Wirtschaft
sowie

e Angehorige der Freien Berufe

Gefordert werden konzeptionell und individuell
durchgefiihrte Einzelberatungen zu allen wirt-
schaftlichen, finanziellen, personellen und organi-
satorischen Fragen der Unternehmensfithrung.

Zustandig fir die Umsetzung des Programms
ist das Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA).



http://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanzierung/Unternehmensberatung/unternehmensberatung_node.html
http://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanzierung/Unternehmensberatung/unternehmensberatung_node.html
http://www.service.justiz.de/kontopfaendung

WEITERE INFORMATIONEN
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Bundesverband der Wirtschaftssenioren

BMWE-Existenzgriindungsportal

Unternehmensentwicklung und -sicherung

Griinden - kurz und knapp
Unternehmenskrisen erkennen und vermeiden

RKW-Kompetenzzentrum

RKW-Netzwerk

Checklisten und Ubersichten
Krisenmanagement

Unternehmenswerkstatt Deutschland

Unterstiitzung in Unternehmenskrisen

Bundesarbeitsgemeinschaft
Schuldnerberatung e.V.
Schulden aus Selbstandigkeit

Wenn Sie Ihr Unternehmen wieder aufgeben

Was geschieht, wenn Sie Ihre selbstdndige Tdtigkeit nach einer gewissen Zeit wieder aufgeben
mdochten oder miissen? Generell gilt: Jede gesetzliche Versicherung, die Sie in der Zeit der unter-
nehmerischen Selbstdndigkeit freiwillig weitergefiihrt haben, bleibt bestehen. Anderungen

ergeben sich nur bei privaten Versicherungen.

Riickkehr ins Angestelltenverhaltnis

e Kranken- und Pflegeversicherung
Wer nach seiner Selbstdndigkeit eine sozialver-
sicherungspflichtige Beschiftigung aufnimmt,
wird automatisch Mitglied in der gesetzlichen
Krankenversicherung und Pflegeversicherung.
Auch wer in der privaten Krankenversicherung
bleiben mdchte und eine sozialversicherungs-

der Erwerbsminderung. Anspriiche an die
gesetzliche Versicherung, die hier beim Start in
die Selbstandigkeit ggf. verloren gegangen waren,
sind spétestens nach drei Jahren Pflichtversiche-
rung wieder voll erworben, wenn zusétzlich auch
die finfjahrige Wartezeit erfillt ist.

Pfandungsschutz fiir die Altersvorsorge

pflichtige Tatigkeit aufnimmt, muss zunachst
gesetzlich versichert sein. Bei Aufnahme einer
Beschiftigung mit einem Arbeitsentgelt tiber
der Versicherungspflichtgrenze tritt sofort
Versicherungsfreiheit ein. Bis dahin privat Ver-

In Falle eines Falles konnen Vermogenswerte
gepfandet werden. Fiir die Altersvorsorge Selbstdn-
diger gibt es allerdings einen Pfindungsschutz.

Er soll dafiir sorgen, das angesparte Kapital einer
Lebensversicherung oder einer privaten Renten-

sicherte konnen dann auch als Angestellte

privat versichert bleiben. Ausnahme: Wer das
55. Lebensjahr vollendet hat, bleibt von vorn-
herein in der privaten Krankenversicherung.

versicherung vor einem unbeschrankten Pfandungs-
zugriff zu schiitzen. Der Pfindungsschutz ist in der
Hohe nach dem Lebensalter gestaffelt und betrigt
maximal 340.000 Euro, die fir die Alterssicherung

Erwerbsminderungsversicherung
Jede und jeder Angestellte wird automatisch
gesetzlich rentenversichert, auch fiir den Fall

in bestimmten Vertragen zuriickgelegt werden
konnen. Auch die Hinterbliebenenversorgung ist
in den Pfaindungsschutz mit einbezogen.


https://www.existenzgruendungsportal.de/gruenden-kurz-und-knapp/unternehmenskrisen-erkennen
https://www.existenzgruendungsportal.de/gruenden-kurz-und-knapp/unternehmenskrisen-erkennen
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/Mediathek/Checklisten/checklisten
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/Mediathek/Checklisten/checklisten
https://www.meine-schulden.de/schuldenarten/selbstaendigkeit
https://bundesverband-wirtschaftssenioren.de
https://bundesverband-wirtschaftssenioren.de
https://www.rkw-kompetenzzentrum.de/das-rkw/das-rkw/rkw-netzwerk/
https://www.rkw-kompetenzzentrum.de/das-rkw/das-rkw/rkw-netzwerk/
https://www.uwd.de/web/uwd/sicherung
https://www.uwd.de/web/uwd/sicherung
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Arbeitslosengeld weiter beziehen

Wenn Sie vor dem Start in die Selbstindigkeit
arbeitslos waren und Ihr Unternehmen innerhalb
der ersten drei Jahre wieder aufgeben, erhalten Sie
Arbeitslosengeld. Voraussetzung: Der Anspruch auf
Arbeitslosengeld ist vor weniger als vier Jahren ent-
standen und es ist noch ein Restanspruch vorhan-
den. Besteht kein Restanspruch auf Arbeitslosengeld,
konnen Sie Biirgergeld beantragen. Haben Sie einen
neuen Anspruch auf Arbeitslosengeld erworben,
weil Sie wihrend Ihrer Selbstindigkeit freiwillig in
der Arbeitslosenversicherung versichert waren, und
besteht noch ein Restanspruch, werden diese zu
einem Gesamthochstanspruch zusammengerechnet.

Selbstandigkeit beenden

Falls Sie mit Threr Geschéftsidee keinen Erfolg hatten
und Sie [hr Unternehmen wieder aufgeben miissen,
sollten Sie Folgendes beachten:

e Die Férderung durch den Griindungszuschuss
missen Sie nicht zurtickbezahlen.

e Melden Sie - wenn Sie ein Gewerbe betrieben
haben - dieses beim Gewerbeamt wieder ab.

e Kiindigen Sie [hren Pacht- oder Mietvertrag

sowie betriebliche Versicherungs-, Leasing-
und Wartungsvertrige fristgerecht.

Klaren Sie, ob auch nach Ihrer Betriebsaufgabe
betriebliche Schiaden auftreten konnen (z.B.
Produkthaftung, Gewihrleistungsfristen),

und vereinbaren Sie fiir Ihre Betriebshaftpflicht-
versicherung ggf. eine Nachversicherung fiir
einen bestimmten Zeitraum.

Melden Sie auch Threr Krankenkasse und der
Berufsgenossenschaft die Aufgabe Threr beruf-
lichen Selbstidndigkeit. Die Krankenkasse leitet
die Meldung automatisch an die gesetzliche
Rentenversicherung weiter.

® Melden Sie Ihren Betrieb ggf. bei der Kammer ab.
e Wenn Sie ein Darlehen in Anspruch genommen

haben, konnen Sie dies durch eine Sondertil-
gung ,auf einen Schlag” tilgen, allerdings miissen
Sie hier moglicherweise eine Vorfilligkeitsent-
schadigung zahlen.

WEITERE INFORMATIONEN

Bundesarbeitsgemeinschaft
Schuldnerberatung e.V.
Kontopfandungsschutz



https://www.meine-schulden.de/wissen/schuldnerschutz/p-konto
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10. Adressen und Fachbegritfe

Die nachfolgende Auswahl von Webadressen erhebt keinen Anspruch auf Vollstindigkeit.

Wer?

Was?

Webseiten des BMWE fiir Griinderinnen, Griinder und junge Unternehmen

Bundesministerium fiir Wirtschaft und
Energie

Ausschreibungen und o6ffentliche Auftrage

Europidische Union

Beschaffungsamt des BMI
Beratung und Vernetzung

Bundesministerium fiir Wirtschaft und
Energie

Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales

Bundesverband Deutscher Unternehmens-
beratungen BDU e. V.

Bundesverband der Wirtschaftsberater
BVWe.V.

Bundesverband der Wirtschaftssenioren e.V.

Die Familienunternehmer e. V.

Europaverband der Selbstandigen -
Deutschland e. V.

Handwerkskammern

Industrie- und Handelskammern

IFB Institut fiir Freie Berufe an der
Friedrich-Alexander-Universitat
Erlangen-Nirnberg

BMWE-Existenzgriindungsportal
FAQ, Griindungswissen, Netzwerke u.a.

exist - from science to business

exist — Startup Factories
Forderdatenbank Bund, Lander und EU
Griindungswoche Deutschland

Initiative ,,Frauen unternehmen*
Initiative ,Kultur- und Kreativwirtschaft*
INVEST - Zuschuss fiir Wagniskapital
Netzwerk einheitlicher Ansprechpartner

Mittelstand-Digital Zentren unterstiitzen
junge und etablierte Unternehmen bei allen
Digitalisierungsfragen

startup germany

TED (Tenders Electronic Daily) Informations-
system flr das europdische 6ffentliche
Auftragswesen

e-Vergabe-Plattform: Ausschreibungssuche

Infotelefon zu Mittelstand und Existenzgriin-
dung, Forder- und Finanzierungsberatung

Birgertelefon zu Rente u.a.

Datenbank mit Adressen von Unternehmens-
beraterinnen und -beratern

Datenbank mit Adressen von Wirtschafts-
beraterinnen und -beratern

Unterstiitzung durch ehemalige Fach- und
Flhrungskréfte

Die Jungen Unternehmer: Vernetzungs-
angebote

STARTUP Das Existenzgriinderportal

Beratung zu Griindung, Nachfolge,
Unternehmensfihrung im Handwerk

Beratung zu Griindung, Nachfolge, Unterneh-
mensfiihrung, Sach- und Fachkundepriifungen

Griindungsberatung, Workshops, Coachings,
Publikationen

Wo?

www.existenzgruendungsportal.de

www.exist.de

www.startup-factories.de

www.foerderdatenbank.de

www.gruendungswoche.de

www.frauen-unternehmen-initiative.de

www.kultur-kreativ-wirtschaft.de

www.invest-wagniskapital.de

www.bundeswirtschaftsministerium.de

www.mittelstand-digital.de

www.bundeswirtschaftsministerium.de

www.ted.europa.eu

www.evergabe-online.de

www.bundeswirtschaftsministerium.de

www.bmas.de

www.bdu.de
www.bvw-ev.de

www.bundesverband-wirtschaftssenioren.de

www.junge-unternehmer.eu

www.esd-ev.de

www.handwerkskammer.de

www.ihk.de

www.ifb-gruendung.de



http://www.existenzgruendungsportal.de/
http://www.exist.de
http://www.startup-factories.de
http://www.foerderdatenbank.de
http://www.gruendungswoche.de
http://www.frauen-unternehmen-initiative.de
http://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de
https://www.invest-wagniskapital.de
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Artikel/Mittelstand/einheitlicher-ansprechpartner.html
http://www.mittelstand-digital.de/
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Thema/Startup/DE/Navigation/home.html
https://ted.europa.eu/de/
https://www.evergabe-online.de/search.html?1
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Service/beratungsangebote-bmwi.html?cms_artId=a3135ccd-c32f-4e55-bae7-9d2a349eac3d
https://www.bmas.de/DE/Service/Kontakt/Buergertelefon/buergertelefon.html
http://www.bdu.de
http://www.bvw-ev.de
http://www.bundesverband-wirtschaftssenioren.de
http://www.junge-unternehmer.eu
http://www.esd-ev.de
http://www.handwerkskammer.de
http://www.ihk.de
http://www.ifb-gruendung.de
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Wer?
KfW Bankengruppe
Mittelstand BVMW e. V.

RKW Rationalisierungs- und Innovations-
zentrum der Deutschen Wirtschaft e.V.
RKW Kompetenzzentrum

Senior Experten Service
Senioren der Wirtschaft Arbeitskreis e. V.

Startup Verband

Wirtschaftsjunioren Deutschland e. V.

Beratungsforderung

Vor der Griindung: Bundeslander

Nach der Griindung: Bundesministerium fir
Wirtschaft und Energie

Brancheninformationen

Bundesverband der Deutschen Volksbanken
und Raiffeisenbanken

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.

Handwerkskammern
Industrie- und Handelskammern

Statistisches Bundesamt

Businessplan-Tools

BMWE-Existenzgriindungsportal

Griinderplattform

Griindungswerkstatt Deutschland (GWD)

Export/AuRenwirtschaft

Auslandshandelskammern

Auswairtiges Amt

Enterprise Europe Network Deutschland
Germany Trade & Invest

Zoll

10. ADRESSEN UND FACHBEGRIFFE

Was?
Hotline fiir Unternehmen

,Der Junge Mittelstand“: Vernetzung junger
Unternehmerinnen und Unternehmer

RKW-Landesorganisationen Beratung,
Veranstaltungen

Begleitung durch Senior-Experten/Expertin-
nen

Beratung und Begleitung durch ehemalige
Fach- und Fiihrungskréfte aus der Wirtschaft

Vernetzung und Veranstaltungen

WID Training, Tag der jungen Wirtschaft,
Creative Young Entrepreneur u.a.

Zuschisse zu den Beratungskosten/kosten-
freie Beratung in der Vor-Griindungsphase

Programm ,Férderung von Unternehmens-
beratungen fiir KMU“

VR Branchen special

Branchenreports

Branchendaten, Statistiken, Konjunktur-
berichte, Strukturdaten

Branchendaten, Statistiken, Wirtschafts-
atlanten

statistisches Material zu verschiedenen
Branchen

Checklisten und Ubersichten

Businessplan-Vorlage, Informationen zur
Griindungsvorbereitung

internetgestiitztes Informations-, Qualifizie-
rungs- und Beratungssystem

Unterstlitzung beim Auf- und Ausbau von
Geschaftsaktivitaten im Ausland

Lénderinformationen

Kooperationen, Technologietransfer,
Partnerschaften fir KMU

GTAI-Exportguide, Informationen tiber
auslandische Markte

Informationen zu Wareneinfuhren, Mindest-
lohn, allgemeinen Zollfragen u.a.

Wo?
www.kfw.de

www.bvmw.de

www.rkw.de
www.rkw-kompetenzzentrum.de

www.ses-bonn.de

www.senioren-der-wirtschaft.de

www.startupverband.de

www.wjd.de

www.foerderdatenbank.de

www.bafa.de

www.bvr.de

www.dsgv.de
www.handwerk.de

www.ihk.de

www.destatis.de

www.existenzgruendungsportal.de

www.gruenderplattform.de

www.uwd.de

www.ahk.de

www.auswaertiges-amt.de

www.een-deutschland.de

www.gtai-exportguide.de

www.zoll.de
www.zoll-portal.de


https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Kontakt/
https://www.bvmw.de/de/unternehmertum/der-junge-mittelstand
http://www.rkw.de
http://www.rkw-kompetenzzentrum.de
http://www.ses-bonn.de
http://www.senioren-der-wirtschaft.de
http://www.startupverband.de
http://www.wjd.de
http://www.foerderdatenbank.de
http://www.bafa.de
https://www.bvr.de/Publikationen/Branchen
http://www.dsgv.de
http://www.handwerk.de
http://www.ihk.de
http://www.destatis.de
https://www.existenzgruendungsportal.de/Navigation/DE/Mediathek/Checklisten/checklisten
http://www.gruenderplattform.de
https://www.uwd.de/businessplan-erstellen
http://www.ahk.de
http://www.auswaertiges-amt.de
http://www.een-deutschland.de
http://www.gtai-exportguide.de
http://www.zoll.de
http://www.zoll-portal.de

Wer?
Forderprogramme/Finanzierung

Bundesministerium fiir Wirtschaft und
Energie

Bundesverband Beteiligungskapital

Business Angels Deutschland
KfW Bankengruppe

Mittelstandische Beteiligungsgesellschaften
Beteiligungskapital fiir KMU

Verband Deutscher Biirgschaftsbanken e.V.

Franchise

Deutscher Franchiseverband e. V.

Griinderinnen
bundesweite griinderinnenagentur (bga)
exist Women

Initiative ,,FRAUEN unternehmen®

10. ADRESSEN UND FACHBEGRIFFE

Was?

Forderdatenbank des Bundes, der Lander
und der EU

INVEST - Zuschuss fiir Wagniskapital
Mikromezzaninfonds Deutschland
Verzeichnis Gber Beteiligungsgesellschaften,
Rechercheméglichkeit zu Beteiligungskapital-
gebern

Mitgliederverzeichnis

Bundesweite Férderprogramme

Ausfallbiirgschaften und Beteiligungs-
garantien

Informationen tber Franchise

Netzwerkportal
Forderung von Griinderinnen an Hochschulen

Vorbild-Unternehmerinnen der BMWE-
Initiative berichten tber ihre Erfahrungen

Griindungsinitiativen und Férderinformationen der Bundeslander

Baden-Wiirttemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

LStart-up BW*

L-Bank Staatsbank fiir Baden-Wirttemberg
»Grinderland Bayern®

LfA Foérderbank Bayern

Senatsverwaltung fur Wirtschaft, Energie
und Betriebe

Berlin Partner fir Wirtschaft und Technologie
Investitionsbank Berlin
,Grinden in Brandenburg®

Wirtschaftsforderung Land Brandenburg
(WFBB)

Investitionsbank des Landes Brandenburg
LSTARTHAUS Bremen & Bremerhaven®

BAB - Die Forderbank fir Bremen und
Bremerhaven
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www.foerderdatenbank.de

www.invest-wagniskapital.de

www.mikromezzaninfonds-deutschland.de

www.bvkap.de

www.business-angels.de

www.kfw.de

www.vdb.ermoeglicher.de

www.vdb.ermoeglicher.de

www.franchiseverband.com

www.gruenderinnenagentur.de

www.exist.de

www.frauen-unternehmen-initiative.de

www.startupbw.de

www.l-bank.de

www.gruenderland.bayern

www.lfa.de

www.gruenden-in-berlin.de

www.berlin-partner.de

www.ibb.de

www.gruenden-in-brandenburg.de

www.gruendung.wfbb.de

www.ilb.de

www.starthaus-bremen.de

www.bab-bremen.de



http://www.foerderdatenbank.de
http://www.invest-wagniskapital.de
http://www.mikromezzaninfonds-deutschland.de
http://www.bvkap.de
http://www.business-angels.de
http://www.kfw.de
https://vdb.ermoeglicher.de/de/
https://vdb.ermoeglicher.de/de/
http://www.franchiseverband.com
http://www.gruenderinnenagentur.de
https://exist.de/programm/exist-women/
http://www.frauen-unternehmen-initiative.de
http://www.startupbw.de
http://www.l-bank.de
http://www.gruenderland.bayern
http://www.lfa.de
http://www.gruenden-in-berlin.de
http://www.berlin-partner.de
http://www.ibb.de
http://www.gruenden-in-brandenburg.de
http://www.gruendung.wfbb.de/
http://www.ilb.de
http://www.starthaus-bremen.de
http://coparion.vc
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Wer?

10. ADRESSEN UND FACHBEGRIFFE

Was?

Griindungsinitiativen und Férderinformationen der Bundeslander

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thiringen

Innovative Tech-/Life-Science-Griindungen

Bundesministerium fiir Forschung,
Technologie und Raumfahrt

Bundesverband Deutscher Innovations-,
Technologie- und Griinderzentren e. V.

coparion

Bundesministerium fiir Wirtschaft und
Energie: Digital Hubs

shei.Hamburger ExistenzgriindungsInitiative“

Hamburgische Investitions- und Férderbank
IFB

Existenzgriindungsportal Hessen

WIBank - Wirtschafts- und Infrastrukturbank

Hessen
,GrinderMV*

Landesforderinstitut Mecklenburg-
Vorpommern

»Niedersachsen.next Startup“

Investitions- und Férderbank Niedersachsen -

NBank
"#GriindenNRW"
STARTERCENTER NRW
NRW.Bank

»Startup Office”

Ministerium fiir Wirtschaft, Verkehr,
Landwirtschaft und Weinbau

Netzwerk der Starterzentren

Investitions- und Strukturbank Rheinland-
Pfalz

Saarland Offensive Griindung (SOG)
Saarldndische Investitionskreditbank (SIKB)

Griinden in Sachsen

HfutureSAX“

Sachsische Aufbaubank - Férderbank (SAB)
»HIER.we go!“

Investitionsbank Sachsen-Anhalt

,StartUp SH®

Mentoren/Mentorinnen fiir Unternehmen in
Schleswig-Holstein e.V.

Investitionsbank Schleswig-Holstein

ThEx - Thiringer Zentrum fir Existenz-
grindungen und Unternehmertum

Thiringer Aufbaubank

KI-Servicezentren, Transfer in die Praxis,
Innovationsékosysteme u. a.

Leistungen und Adressen von Griindungs-
und Innovationszentren

Finanzierung, Beratung, Netzwerk und
Veranstaltungen

Vernetzung von Mittelstand, Wissenschaft
und Grindundungszene an 25 Standorten

Wo?

www.hei-hamburg.de

www.ifbhh.de

www.existenzgruendung-hessen.de

www.wibank.de

www.gruender-mv.de

www.lfi-mv.de

www.startup.nds.de

www.nbank.de

www.grlinden.nrw
www.startercenter.nrw

www.nrwbank.de

www.startupoffice.rlp.de

www.gruenden.rlp.de

www.starterzentren-rlp.de

www.isb.rlp.de

www.gruenden.saarland

www.sikb.de

www.wirtschaft.sachsen.de

www.futuresax.de

www.sab.sachsen.de

www.hier-we-go.de

www.ib-sachsen-anhalt.de

www.startupsh.de

www.mentoren-sh.de

www.ib-sh.de

www.thex.de

www.aufbaubank.de

www.bmftr.bund.de

www.innovationszentren.de

WWWw.coparion.vc

www.de-hub.de


http://www.hei-hamburg.de
http://www.ifbhh.de
http://www.existenzgruendung-hessen.de
http://www.wibank.de
http://www.gruender-mv.de
http://www.lfi-mv.de
http://www.startup.nds.de
http://www.nbank.de
http://www.gründen.nrw
http://www.startercenter.nrw
http://www.nrwbank.de
http://www.startupoffice.rlp.de
http://www.gruenden.rlp.de
http://www.starterzentren-rlp.de
http://www.isb.rlp.de
http://www.gruenden.saarland
http://www.sikb.de
https://www.wirtschaft.sachsen.de/gruenden-in-sachsen-4143.html
http://www.futuresax.de
http://www.sab.sachsen.de
https://hier-we-go.de
http://www.ib-sachsen-anhalt.de
http://www.startupsh.de
http://www.mentoren-sh.de
http://www.ib-sh.de
http://www.aufbaubank.de
http://www.bmftr.bund.de
http://www.innovationszentren.de
http://www.coparion.vc
http://www.de-hub.de
www.thex.de

Wer?

Innovative Tech-/Life-Science-Griindungen

exist - from science to business

Forderberatung ,Forschung und Innovation“

des Bundes

German Accelerator
High-Tech Griinderfonds

Netzwerk der nationalen Kontaktstellen
»,Horizont"

Kooperationen

Deutsche Industrie- und Handelskammer

Vertretung der Europdischen Kommission
in Deutschland

Zentralverband des Deutschen Handwerks
e.V.

Messeférderung

AUMA - Ausstellungs- und Messe-Aus-
schuss der Deutschen Wirtschaft e.V.

Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle

Patente und andere Schutzrechte

Deutsches Patent- und Markenamt

Deutsche Patentinformationszentren

Patentanwaltskammer
Personal

Bundesagentur fiir Arbeit

Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales

Bundesministerium fiir Wirtschaft und
Energie

DIHK Service GmbH

KOFA Kompetenzzentrum Fachkrafte-
sicherung

10. ADRESSEN UND FACHBEGRIFFE

Was?

Forderprogramme fiir Griindungsteams
und Startup Factories

Informationen zur Forschungs- und
Innovationsférderung

Unterstlitzung flr Start-ups beim Eintritt
in internationale Markte

Finanzierung, Beratung, Netzwerk und
Veranstaltungen

Informationen zum EU-Férderprogramm
Forschung und Innovation, der Antrag-
stellung, Beratung

Die Industrie- und Handelskammern unter-
stiitzen Kooperationen zwischen jungen und
etablierten Unternehmen

Ubersicht der Industrie- und Handels-
kammern

Beratung und Unterstiitzung, Finanzierungs-
moglichkeiten fiir transnationale Projekte,
Austauschprogramme fiir junge Unterneh-
mer/innen

Die Organisationen des Handwerks unter-
stlitzen Kooperationen zwischen jungen und
etablierten Handwerksbetrieben

Ubersicht der Handwerksorganisationen

Ubersicht der von der Bundesregierung
geforderten In- bzw. Auslandsmessen

Informationen zu den Férderprogrammen
»Auslandsmesseprogramm®, ,,Beratungsgut-
scheine Afrika“, ,Exportinitiative Energie®,
»MarkterschlieBungsprogramm KMU“ und
»,Messeprogramm Young Entrepreneurs®

Publikationen und Register fiir Patente,
Gebrauchsmuster, Marken und Designs

Recherche, Informationen und Anmelde-
Service fur Patente, Gebrauchsmuster,
Marken und Designs

Patentanwaltsverzeichnis

Service fiir Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber

Arbeitsmarktpolitik und -férderung,
Arbeitsrecht, Mindestlohn u.a.

BQ-Portal Informationsportal fir
auslandische Berufsqualifikationen

NETZWERK Unternehmen integrieren
Flichtlinge

Informationen zur Akquise und Bindung
von Mitarbeitenden
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Wo?

www.exist.de

www.foerderinfo.bund.de

www.germanaccelerator.com

www.htgf.de

www.horizont-europa.de

www.dihk.de

www.ihk.de

www.zdh.de

www.handwerkskammer.de

www.auma.de

www.bafa.de

www.dpma.de

www.piznet.de

www.patentanwaltsregister.de

www.arbeitsagentur.de

www.bmas.de

www.bg-portal.de

www.unternehmen-integrieren-
fluechtlinge.de
www.kofa.de



http://www.exist.de
http://www.foerderinfo.bund.de
http://www.germanaccelerator.com
http://www.htgf.de
http://www.horizont-europa.de
http://www.dihk.de
http://www.ihk.de
http://www.zdh.de
http://www.handwerkskammer.de
http://www.auma.de
https://www.bafa.de/DE/Wirtschaft/Auslandsmarkterschliessung/auslandsmarkterschliessung_node.html
http://www.dpma.de
http://www.piznet.de
http://www.patentanwaltsregister.de
http://www.arbeitsagentur.de
http://www.bmas.de
http://www.bq-portal.de
http://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de
http://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de
http://www.kofa.de
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Wer?

Personliche Absicherung
Bundesministerium fiir Gesundheit
Deutsche Rentenversicherung

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
e.V.

Verband der Privaten Krankenversicherung
e V.

Verbraucherzentrale

Recht

Arbeitsgemeinschaft IT-Recht (DAV IT) im
Deutschen Anwaltverein (DAV) e. V.

Bundesministerium der Justiz und fiir
Verbraucherschutz

Bundesnotarkammer

Bundesrechtsanwaltskammer
Deutscher Anwaltverein e. V.

Deutscher Notarverein e. V.
Steuern und Wirtschaftspriifung

Bundesministerium der Finanzen

Bundeszentralamt fiir Steuern

Bundessteuerberaterkammer

Deutscher Steuerberaterverband e. V.

Wirtschaftspriiferkammer
Umweltschutz, Green Start-ups
Borderstep Institut fiir Innovation und

Nachhaltigkeit

Bundesministerium fir Wirtschaft und
Energie

Bundesministerium fiir Umwelt, Klima-
schutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Deutsche Energie-Agentur

KfW Bankengruppe

10. ADRESSEN UND FACHBEGRIFFE

Was?

Online-Ratgeber Krankenversicherung
Informationen fiir Selbstandige

Informationen zur gesetzlichen
Unfallversicherung, Ubersicht der
Berufsgenossenschaften

Informationen zur privaten Kranken-
versicherung

Informationen zur Altersvorsorge,
Krankenversicherung usw.

IT-Anwaltssuche

Gesetze von A - Z, Gesetze und
Rechtsverordnungen

Informationsportal, Notar/-innensuche
Bundesweites Amtliches Anwaltsverzeichnis
Anwiltinnen-/Anwaltssuche

Notar/-innensuche iber Mitgliedsvereine

Informationen zu Steuerarten u.a.
Formular-Management-System (FMS)
Datenportal und Informationen zu ELSTER

Steuerliches Info-Center (SIC), Informationen
zur Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
(USt-IdNr.)

Informationsportal
amtliches Steuerberater/-innenverzeichnis
Informationsportal

Berufsregister/Abschlussprifer/-innen-
register

Forschung zu nachhaltiger Wirtschaft,
Erarbeitung von Handlungsstrategien fiir
(junge) Unternehmen u.a.

Energieeffizienz lohnt sich

Exportinitiative Energie

Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit,
Umweltinformationen u.a.

Exportinitiative Umwelt
Green Start-up Férderprogramm

Initiative Energieeffizienz- und
Klimaschutz-Netzwerke

Kredite und Zuschusse fiir Investitionen in
erneuerbare Energien und Umweltschutz

www.bundesgesundheitsministerium.de

www.deutsche-rentenversicherung.de

www.dguv.de

www.pkv.de

www.verbraucherzentrale.de

www.davit.de

www.gesetze-im-internet.de

www.bnotk.de
www.notar.de
www.bea-brak.de

www.anwaltauskunft.de

www.dnotv.de

www.bundesfinanzministerium.de

www.formulare-bfinv.de

www.elster.de

www.bzst.de

www.bstbk.de

steuerberaterverzeichnis.berufs-org.de

www.dstv.de

www.wpk.de

www.borderstep.de

www.bundeswirtschaftsministerium.de

www.german-energy-solutions.de

www.bundesumweltministerium.de

www.exportinitiative-umweltschutz.de

www.dbu.de

www.effizienznetzwerke.org

www.kfw.de


https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/online-ratgeber-krankenversicherung.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Arbeitnehmer-und-Selbststaendige/03_Selbststaendige/selbststaendige_Inhalt.html
http://www.dguv.de
http://www.pkv.de
http://www.verbraucherzentrale.de
http://www.davit.de
http://www.gesetze-im-internet.de
http://www.bnotk.de
http://www.notar.de
http://www.bea-brak.de
http://www.anwaltauskunft.de
http://www.dnotv.de
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerarten/steuerarten.html
http://www.formulare-bfinv.de
http://www.elster.de
http://www.bzst.de
http://www.bstbk.de
http://steuerberaterverzeichnis.berufs-org.de
http://www.dstv.de
http://www.wpk.de
http://www.borderstep.de
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Dossier/energieeffizienz.html
http://www.german-energy-solutions.de
http://www.bundesumweltministerium.de
http://www.exportinitiative-umweltschutz.de
http://www.dbu.de
http://www.effizienznetzwerke.org
http://www.kfw.de

Wer?

Unternehmensnachfolge

Bundesministerium fiir Wirtschaft und

Energie/KfW

Institut fiir Entrepreneurship, Mittelstand
und Familienunternehmen (EMF-Institut)

Weiterbildung

Was?

»nexxt-change“ Unternehmensnachfolge-
boérse zur Vermittlung von Unternehmens-
nachfolgerinnen/-nachfolgern und
Unternehmen

Wissens- und Informationsplattform zum
Thema Unternehmensnachfolge

KURSNET Aus- und Weiterbildungsangebote Online-Datenbank fiir Aus- und

Weiterbildungsangebote

Wettbewerbe in den Bundeslindern (Auswahl)

Baden-Wiirttemberg

Griinderpreis Baden-Wiirttemberg

Start-up BW Elevator Pitch

Bayern

Niederbayerischer Griinderpreis

BayStartUP

Plan B.
Biobasiert:business.Bayern

Hochsprung Award

Berlin-Brandenburg

Businessplan-Wettbewerb
Berlin-Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hamburg Innovation Awards

Hessen

Hessischer Griinderpreis

Mecklenburg-Vorpommern
INNO Award

Niedersachsen
StartUp-Impuls
Nordrhein-Westfalen

MUT - Der Griindungspreis NRW

Auszeichnung Erfolg versprechender
Unternehmenskonzepte

Wettbewerb fiir Start-ups und junge
Unternehmen

Auszeichnung fir herausragende Erfolge
beim Aufbau eines Unternehmens

Bayerische Businessplan Wettbewerbe

flr biobasierte Geschéftsideen

Wettbewerb zur Férderung der Griindungs-
dynamik an Hochschulen in Bayern

Unterstiitzung bei Planung und Entwicklung
des Geschéftskonzepts

Ideenwettbewerb fiir Studierende,
Mitarbeitende und Alumni aus Hochschulen
und Forschungseinrichtungen

Foérderung innovativer Geschaftsideen
aus den Bereichen Technologie und
Unternehmensdienstleistung

Auszeichnungen in den Kategorien ,Inno-
vative Geschaftsidee®, ,Zukunftsfahige
Nachfolge“, ,Gesellschaftliche Wirkung“
und ,,Griindung aus der Hochschule”

Innovationspreis fiir Griinderinnen, Griinder
und junge Unternehmen

Ideenwettbewerb fiir die Region Hannover

fur junge Unternehmen, Unternehmens-
nachfolgen sowie freiberuflich Selbstandige
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Wo?

www.nexxt-change.org

www.nachfolge-in-deutschland.de

www.arbeitsagentur.de/kursnet

wWww.sv-bw.de

www.startupbw.de

www.niederbayerischer-gruenderpreis.de

www.baystartup.de
www.planb-wettbewerb.de

www.hoch-sprung.de

www.b-p-w.de

www.bridge-online.de

www.hamburg-innovation-awards.de

www.hessischer-gruenderpreis.de

www.inno-award.de

www.startup-impuls.de

www.nrwbank.de


http://www.nexxt-change.org
http://www.nachfolge-in-deutschland.de
http://www.arbeitsagentur.de/kursnet
https://www.sv-bw.de/engagement/wirtschaft-und-wissenschaft/gruenderpreis-baden-wuerttemberg
http://www.startupbw.de
http://www.niederbayerischer-gruenderpreis.de
http://www.baystartup.de
http://www.planb-wettbewerb.de
http://www.hoch-sprung.de
http://www.b-p-w.de
http://www.bridge-online.de
http://www.hamburg-innovation-awards.de
http://www.hessischer-gruenderpreis.de
http://www.inno-award.de
http://www.startup-impuls.de
https://www.nrwbank.de/de/mut-der-gruendungspreis-nrw/
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Wer?

Was?

Wettbewerbe in den Bundesldndern (Auswahl)

Rheinland-Pfalz

Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz

Pioniergeist

1,2,3GO
Saarland
1,2,3GO
Sachsen

Séchsische Staatspreise fiir Griinden,
Transfer und Innovation / futureSAX

Sachsen-Anhalt
IQ Innovationspreis Mitteldeutschland

Schleswig-Holstein

Uberflieger Start-up Wettbewerb SH
Thiiringen

ThEx AWARD

fur Innovationen, Weiterentwicklungen fir
Produkte, Prozesse oder Geschiaftsmodelle

Auszeichnung Erfolg versprechender
Unternehmensgriindungen und
Griindungskonzepte

fur innovative Unternehmensgriindungen

fur innovative Unternehmensgriindungen

fur Geschaftsideen und Griindungskonzepte

fur neuartige, marktfahige Produkte,
Verfahren und Dienstleistungen

fur Start-ups (bis zu drei Jahre alt)

Auszeichnung in verschiedenen Kategorien

Wo?

www.ideenwettbewerb-rlp.de

www.pioniergeist-rlp.de

www.123go-networking.de

www.123go-networking.de

www.futuresax.de

ig-mitteldeutschland.de

startupsh.de

www.thex-award.de



https://pioniergeist-rlp.de/
https://www.123go-networking.de/
https://www.123go-networking.de/
https://www.futuresax.de/
https://iq-mitteldeutschland.de/
https://startupsh.de/ueberflieger/
https://thex-award.de/

Fachbegriffe kurz und biindig

e Anlagevermogen

Samtliche langfristig im Unternehmen gebunde-
nen Vermogenswerte, die nicht zur Verduflerung
bestimmt sind, sondern dauerhaft zur Leistungs-
erstellung im Unternehmen genutzt werden (z.B.
betriebliche Gebiude, Grundstiicke, Maschinen).

e Bankiibliche Besicherung

Hierzu zdhlen z.B. Grundschulden, Sicherungs-
tibereignung von Maschinen, Blirgschaften (ein-
schliefilich Biirgschaften von Biirgschaftsbanken
oder Kreditgarantiegemeinschaften). Form und
Umfang der bankiiblichen Sicherheiten werden im
Rahmen der Kreditverhandlungen zwischen der/
dem Kreditnehmer/-in und ihrer/seiner Hausbank
vereinbart.

e Bereitstellungsprovision

Die Bank berechnet fiir einen eingeraumten, aber
nicht in Anspruch genommenen Kredit zusitzliche
Kosten.

e Bereitstellungszinsen

Werden fiir nicht abgerufene, d.h. vom Darlehens-
nehmer trotz Kreditzusage nicht in Anspruch
genommene, Darlehensbetrige fillig.

e Betriebsergebnis

Ergebnis des betrieblichen Leistungsprozesses
(Gewinn oder Verlust). Das Betriebsergebnis wird
durch die Gegeniiberstellung von Kosten und
Betriebsertriagen (aus der rein betrieblichen Tatig-
keit hervorgehende Ertrage) ermittelt.

e Betriebsmittel

Materielle Giiter, die, neben anderen Faktoren wie
menschliche Arbeitsleistung und Werkstoffen, zur
Produktion erforderlich sind, aber nicht Bestand-

teile des Endprodukts werden. Beispiele: Gebdude,
Maschinen, Werkzeug, aber auch Rechte (Patente).
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e Bonitit

Kreditwirdigkeit, gesicherter Ruf eines Schuldners,
in der Zukunft seinen Zahlungsverpflichtungen in
vollem Umfang nachkommen zu kénnen. Aus-
kiinfte Gber die Bonitit eines Geschéiftspartners
erteilen Banken und Auskunfteien.

e Biirgschaft

Vertrag, durch den sich ein Biirge gegentiber einem
Glaubiger eines Hauptschuldners verpflichtet, fiir
die Erfiillung der Verbindlichkeit des Hauptschuld-
ners einzustehen. Eine Blrgschaft bedarf stets der
Schriftform.

e Businessplan

Strukturierte und detaillierte Beschreibung einer
Geschiftsidee. Der Businessplan beinhaltet neben
dem Unternehmenskonzept, der Beschreibung der
personlichen Qualifikationen, den Unternehmens-
daten, der Markt- und Konkurrenzanalyse, der
Marketingstrategie und der Schilderung der
Zukunftsaussichten eine Plan-Bilanz, eine Plan-
Gewinn-und-Verlust-Rechnung, einen Kapital-
bedarfs- und Finanzierungsplan sowie eine Liqui-
ditdtsvorschau.

e Coaching

Begleitung tiber einen bestimmten Zeitraum durch
einen Coach. Ziel ist es, tiber einen regelméafigen
Austausch zu bestimmten unternehmerischen und
personlichen Fragen Losungen und Kompetenzen
zu entwickeln.

e Crowdfinanzierung

Uber spezialisierte Online-Plattformen stellen
zahlreiche Einzelpersonen Kapital fiir ein Projekt
oder Start-up bereit, bis der Finanzierungsbedarf
gedeckt ist. Dazu zdhlen zum einen Crowdfunding
fur soziale, kulturelle oder kreative Vorhaben und
zum anderen Crowdinvesting, bei dem jungen
Unternehmen Kapital gegen eine Gewinnbeteili-
gung zur Verfiigung gestellt wird.
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e Effektivzins

Zinsgrofie, ausgedriickt in Prozent, die die mit
einem Kapitaleinsatz erzielte Rentabilitit bzw. die
mit einer Kapitalaufnahme verbundenen Kosten
wiedergibt. Die bei einer Kreditaufnahme zusitz-
lich zum Nominalzins zu entrichtenden Gebiihren,
Spesen usw. werden in Prozentwerte umgerechnet
und zum Nominalzins addiert. Der Effektivzins
eignet sich daher besser zum Vergleich verschiede-
ner Kreditangebote als der Nominalzins.

e Eigenkapital

Kapital, das einem Unternehmen dauerhaft zur
Verfiigung steht. Dazu zdhlen neben Bargeld auch
eingebrachte Sachwerte sowie eigene Leistungen,
etwa Umbauten in Betriebsraumen. Fiir 6ffentliche
Fordermittel sind meist rund 15 Prozent des Finan-
zierungsbedarfs als Eigenkapital nachzuweisen - in
bar oder als Sachwert.

e Einkommensteuer
Sie besteuert das Einkommen natiirlicher Personen
nach ihrer wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit.

e Finanzierungsplan

Hier wird das fiir die jeweilige Investition notwen-
dige Kapital nach den verschiedenen Geldquellen
aufgelistet. In der Summe muss sich im Finanzie-
rungsplan der gleiche Betrag ergeben wie im Inves-
titionsplan.

e Fremdkapital
Hierzu zidhlen Bankkredite, 6ffentliche Finanzie-
rungsmittel, Privatdarlehen und Lieferantenkredite.

® Gewerbesteuer

Besteuert den Ertrag von Gewerbebetrieben.
Hebeberechtigt ist die Gemeinde, auf deren Gebiet
sich der Gewerbebetrieb befindet.

e GuV-Rechnung

Periodische Erfolgsrechnung, die Aufwendungen
und Ertrige einer Abrechnungsperiode zur Ermitt-
lung des Unternehmenserfolges gegentiberstellt.

Die GuV ist Teil des Jahresabschlusses. Die Gewinn-
und-Verlust-Rechnung weist nicht nur die Hohe,
sondern auch die Quellen des Unternehmens-
erfolges aus und erklart dadurch dessen Zustande-
kommen.

e Haftungsfreistellung

Bei der Haftungsfreistellung tibernimmt die KfW
einen Teil des Kreditrisikos. Dies erleichtert Haus-
banken die Kreditvergabe an Unternehmen, auch
bei geringen Sicherheiten. Aber: Kreditnehmerin-
nen und -nehmer haften weiterhin zu 100 Pro-
zent gegeniiber ihrer Hausbank fiir die Riickzah-
lung des Kredits.

e Handelsregister

Das Handelsregister beim Amtsgericht informiert
die Offentlichkeit tiber die Verhiltnisse der einge-
tragenen Gewerbebetriebe. Es gibt z. B. Auskunft
dartiber, wer ein Unternehmen vertreten darf oder
wer fir Verbindlichkeiten haftet.

e Hausbank

Nur wer eine Bank oder Sparkasse von seinem
Vorhaben tiberzeugt, bekommt Geld. Bei der ERP-
Forderung reicht sie bspw. den Antrag weiter an
die KfW, tibergibt die Férdermittel an den Antrag-
steller und trigt in der Regel das Ausfallrisiko. Die
Wahl seiner Hausbank ist dem Antragsteller frei
tiberlassen.

e Immaterielle Wirtschaftsgiiter

Nicht stoffliche Werte eines Unternehmens, z. B.
Standort, Kundenkreis, ,guter Name*, Leitung,
Mitarbeiterstamm usw. (= Firmenwert) sowie Erfin-
dungen, Rechte (z.B.: Patente, Lizenzen, Waren-
zeichen, Gebrauchsmuster, Bezugs- oder Liefe-
rungsrechte, Urheberrechte u. A.). Was davon mit
welchem Wert in der Bilanz eines Unternehmens
erscheint, ist im Handelsgesetzbuch und in der
Steuergesetzgebung geregelt.



e Investitionskosten

Sie sind in der Regel die Bemessungsgrundlage fiir
Fordermittel. Zu den forderfahigen Investitionen
gehoren u.a. Gebdaude, Maschinen, Kosten fiir
Waren- bzw. Materiallager, Markterschliefung und
-einfiihrung, Produktentwicklung, Schulungen
oder zeitlich befristete Managementunterstiitzung.

e Kapitalbedarfsplan

Er ermittelt, wie viel Geld fur die Unternehmens-
grindung benotigt wird, z.B. fiir Investitionen,
Materialien, Waren, Beratung, Zinsen, Gebiihren
sowie private Lebenshaltung und Risikovorsorge.
Fehlt Eigenkapital, wird die Differenz durch
Fremdkapital gedeckt.

e Kapitaldienst
Setzt sich aus Zins- und Tilgungszahlungen
zusammen.

e Kontokorrentkredit

Uberziehungskredit fiir ein Geschiftskonto, iber
das alle laufenden Zahlungen abgewickelt werden.
Er entspricht dem Dispositionskredit beim Privat-
konto. Der Kontokorrentkredit dient als kurzfristi-
ges Finanzierungsmittel und ist in der Regel der
teuerste Kredit.

e Kreditnebenkosten

Neben Zins- und Tilgungszahlungen (Zins, Tilgung)
fallen bei einer Kreditaufnahme weitere Kosten an.
Zu diesen Nebenkosten gehoren v.a. Bearbeitungs-
gebiihren, Schitzgebiihren (v.a. wenn Gebaude
erworben werden) und Kosten der Kontofithrung
sowie evtl. Kosten einer Restschuldversicherung.
Auch diese Kosten miissen erfragt und in der
Finanzplanung berticksichtigt werden.

e Lieferantenkredit

Entsteht dadurch, dass eine Ware oder eine Dienst-
leistung nicht sofort, sondern erst spater bezahlt
werden kann (in der Regel bekommt ein Kunde ein
~Zahlungsziel“ von z.B. 10 Tagen eingerdumt).
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e Liquiditit
Fahigkeit eines Unternehmens, seine laufenden
Zahlungsverpflichtungen zu erfiillen.

e Liquidititsrechnung

Die voraussichtlichen Einnahmen des Unterneh-
mens werden den voraussichtlichen Ausgaben
gegeniibergestellt. Aus der Differenz ergibt sich der
monatliche Uberschuss oder der Fehlbetrag, der
dann auch auf Thren zukiinftigen Kapitalbedarf
riickschliefien lasst.

e MarkterschlieRungskosten

Darunter fallen Kosten fiir Beratung und Erstellen
eines Werbekonzepts, Mafinahmen zur Anknip-
fung von Geschiftskontakten, Eréffnungswerbung,
Marktuntersuchungen, Schulungskosten fiir
Auflendienstler und die Teilnahme bzw. der Besuch
von Fachmessen.

e Nominalzins

Der Zins, der jahrlich fiir ein Darlehen zu zahlen
ist. Im Unterschied zum Effektivzins beriicksichtigt
der Nominalzins weder die Verrechnungsmethode
der Bank noch die Kreditnebenkosten.

e Rentabilitit

Kenngrofe zur Messung der Wirtschaftlichkeit
einer Investition oder des in einem Unternehmen
investierten Kapitals. Die Rentabilitit ist die wich-
tigste Grofe fiir die Beurteilung der Leistungsfa-
higkeit eines Unternehmens und die Entscheidung
eines Kreditinstitutes tiber eine Kreditvergabe.

e Tilgung

Regelmiflige Abzahlung einer langfristigen Schuld
in Form von Teilbetragen. Hohe und Falligkeitster-
mine der Tilgungsraten sind bei der Finanzplanung
(Finanzplan) durch Aufstellung eines Tilgungsplans
zu bertcksichtigen.
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e Tragfihigkeitspriifung

Eine Tragfahigkeitspriifung stellt fest, ob eine
Existenzgriindung sorgfiltig geplant ist und wahr-
scheinlich erfolgreich (tragfihig) sein wird. Sie
wird von einer so genannten ,fachkundigen
Stelle® vorgenommen: Industrie- und Handels-
kammer, Handwerkskammer, berufsstandische
Kammer, Fachverband oder Kreditinstitut. Eine
Tragfahigkeitspriiffung ist Pflicht fiir Grinderinnen
und Griinder, die sich mit Hilfe des Griitndungs-
zuschusses selbstindig machen wollen.

e Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer

Sie wird auf Rechnungen aufgeschlagen und an das
Finanzamt abgefiihrt. Unternehmen kénnen die
von ihnen gezahlte Umsatzsteuer fiir betriebliche
Ausgaben (Vorsteuer) davon abziehen.

e Umsatz- und Ertragsvorschau

Diese stellt die zu erwartenden Umsatze und Kos-
ten des Unternehmens einander gegentiber. Aus
den sich ergebenden Ertrigen muss die wirtschaft-
liche Tragfiahigkeit des Vorhabens erkennbar sein.
Die Vorschau sollte einen Zeitraum von etwa 3 Jah-
ren umfassen.

e Unternehmerlohn

Vergiitung einer Unternehmensinhaberin bzw.
eines Unternehmensinhabers zur Deckung der pri-
vaten Lebenshaltungskosten. Der Unternehmer-
lohn muss unabhéngig von der finanziellen Belas-
tung einer Existenzgriindung sichergestellt sein
(kalkulatorischer Unternehmerlohn).



www.bundeswirtschaftsministerium.de G O] ° m % @



https://www.facebook.com/wirtschaftspolitik/
https://www.youtube.com/user/wirtschaftspolitik
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